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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Auf folgende Entscheidungen in dieser GI möchte ich Ihr
besonderes Augenmerk lenken:

Der BGH hat sich abermals mit der Frage zu befassen gehabt,
wann das Entstehen eines Kostenschadens – verursacht durch
ein unnötiges Klageverfahren – dazu führt, dass eine einheit-
liche Verjährung für den gesamten, weiteren Schaden des
Mandanten zu laufen beginnt. Hat der Anwalt pflichtwidrig
eine Forderung des Mandanten verjähren lassen, dann ver-
jährt der Anspruch auf Ersatz des hierauf gerichteten Schadens
– so der BGH – unabhängig von der Verjährung eines weite-
ren Anspruchs auf Ersatz des Kostenschadens wegen pflicht-
widrigen Führens eines aussichtslosen Prozesses.

Werden Verhandlungen über einen Schadenersatzanspruch
geführt, hat dies für den Zeitraum der Verhandlungen grund-
sätzlich verjährungshemmende Wirkung. Die Frage ist aber,
was gilt, wenn die Verhandlungen über einen längeren Zeit-
raum abgebrochen und später wieder aufgenommen wur-
den. Hierzu entschied der BGH, dass die Wiederaufnahme
abgebrochener Verhandlungen nicht zu einer auf den Beginn
der Verhandlungen rückwirkenden Hemmung der Verjährung
führt.

Bereits Gegenstand einiger BGH-Entscheidungen war die
Frage, in welchen Fällen eine konsolidierte Schadenbetrach-
tung vorzunehmen ist. Der BGH hat seine Rechtsprechung
hierzu weiter konkretisiert: Sofern die steuerliche Beratung
nach dem Inhalt des Vertrages die Interessen mehrerer ver-
bundener Unternehmen zum Gegenstand hat, ist im Falle der
Pflichtverletzung eines Beraters die Schadenberechnung
unter Einbeziehung der Vermögenslage dieser Unternehmen
vorzunehmen.

Bei Haftungsfällen wegen eines Kalkulationsschadens geht
es in der Regel darum, dass der selbständig tätige Mandant
seinen Kunden einen zu niedrigen Umsatzsteuersatz in Rech-
nung stellt, hierfür seinen Steuerberater verantwortlich
macht und behauptet, bei zutreffender Beratung hätte er die
höhere Mehrwertsteuerlast durch höhere Preise an seine
Kunden weitergeben können. Letzterer Vortrag war dem
Mandanten in der Entscheidung des OLG Koblenz nicht mög-
lich. Denn er führte Krankentransporte aus und erhielt hier-
für von den Krankenkassen einen Festbetrag. Der Mandant
hatte daher vorgetragen, dass er bei richtiger Beratung seine
Kosten gesenkt hätte. Dieser Argumentation erteilte jedoch
das OLG Koblenz eine Absage.

Rafael Meixner

Rafael Meixner
Rechtsanwalt
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über diesen Betrag datiert vom 14.12.2004. Am 27.1.2005
erging ein entsprechender Vollstreckungsbescheid. Die Klage
wurde schließlich durch Urteil vom 13.12.2007 abgewiesen.

Die Berufung gegen dieses Urteil nahmen die durch die Be-
klagte vertretenen Kläger im Jahre 2010 zurück (LG Stralsund
– 7 O 126/05).

Nunmehr nehmen die Kläger die Beklagte auf Schadenersatz
in Anspruch. In ihrem Antrag auf Erlass eines Mahnbeschei-
des, der am 29.12.2010 beim zuständigen AG Hamburg ein-
gegangen ist, haben sie Zahlung von 50.000 EUR nebst Zin-
sen verlangt und die Forderung als „Schadenersatz aus Dienst-
vertrag – Vertrag gem. Vertrag vom 14.12.07“ bezeichnet.
In ihrer Anspruchsbegründung vom 25.12012, bei Gericht
eingegangen am selben Tage, werfen sie der Beklagten vor,
den aussichtslosen Rechtsstreit (LG Stralsund – 7 O 126/05)
gegen den Geschäftsführer angestrengt und es zudem ver-
säumt zu haben, Rechtsanwältin A. wegen der unwirksamen
Fristsetzung im Jahre 2001 auf Schadenersatz in Anspruch
genommen zu haben.

Hinsichtlich der Prozesskosten haben sie einen näher be-
schriebenen Teilbetrag von 20.631,99 EUR, hinsichtlich der
entgangenen Schadenersatzforderung gegen Rechtsanwältin
A. einen näher beschriebenen Teilbetrag von 29.368,01 EUR
verlangt. Das LG hat die Beklagte unter Abweisung der wei-
tergehenden Klage zur Zahlung von 47.573,62 EUR verur-
teilt. Auf die Berufung der Beklagten ist die Klage insgesamt
abgewiesen worden. Mit ihrer vom Senat zugelassenen
Revision wollen die Kläger die Wiederherstellung des land-
gerichtlichen Urteils erreichen. •

Aus den Gründen:
Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungs-
gericht.

I. Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist der Anspruch ins-
gesamt verjährt. Die Verjährung richte sich nach § 51b BRAO
a.F., weil der durch die aussichtslose Klage entstandene
Kostenschaden am 14.12.2004 entstanden sei. Es komme
auf den Zeitpunkt der Absendung des Antrags auf Erlass des
Mahnbescheids an, nicht auf den die Gerichtskosten aus-
lösenden Eingang bei Gericht, weil mit der Absendung des
Antrags der notwendig zu einem Schaden führende Gesche-
hensablauf unwiderruflich in Gang gesetzt worden sei. Ver-
jährt sei der Anspruch damit am 15.12.2007. Ein möglicher
Sekundäranspruch sei ebenfalls verjährt.

II. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprüfung
nicht stand. Auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen
lässt sich nicht beurteilen, ob und in welchem Umfang die
geltend gemachten Ansprüche der Kläger verjährt sind.

1. Welchem Recht die Verjährung eines Anspruchs auf Scha-
denersatz aus Anwaltshaftung unterliegt, richtet sich gemäß
Art. 229 § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Art. 229 § 6 EGBGB da-
nach, wann der Anspruch entstanden ist. Ein Anspruch, der
nach dem 14.12.2004 entstanden ist, verjährt insgesamt

Anwaltshaftung
• Verjährung
• Kostenschaden
• Grundsatz der Schadeneinheit
(BGH, Urt. v. 2.2.2017 – IX ZR 91/15)

Leitsatz:
Der Schadenersatzanspruch gegen einen Rechtsanwalt,
der pflichtwidrig eine Forderung des Mandanten hat
verjähren lassen, verjährt unabhängig von der Verjäh-
rung eines Anspruchs auf Ersatz des Kostenschadens
gegen denselben Rechtsanwalt wegen pflichtwidrigen
Führens eines aussichtslosen Prozesses gegen einen
Dritten. •

Zum Sachverhalt:
Die klagenden Eheleute verlangen Schadenersatz wegen
anwaltlicher Schlechtberatung. Die Kläger hatten im Jahr
2000 eine GmbH mit der Sanierung ihres Wohn- und Ge-
schäftshauses in B. beauftragt. Vereinbart waren ein Fest-
preis von 1,3 Mio. DM und ein fester Fertigstellungstermin;
der Vertrag enthielt zudem eine Vertragsstrafenregelung.
Der Geschäftsführer der GmbH übernahm eine so bezeich-
nete Erfüllungsbürgschaft für die termingerechte Fertigstel-
lung des Hauses. Die GmbH hielt den Termin nicht ein. Die
Kläger beauftragten Rechtsanwältin A. mit der Wahrneh-
mung ihrer Rechte. Diese setzte der GmbH mit Schreiben
vom 19.6.2001 eine Nachfrist bis zum 25.6.2001 und kün-
digte sodann mit Schreiben vom 27.6.2001 den Werkvertrag.

Die Kläger, zunächst vertreten durch Rechtsanwältin A.,
dann durch Rechtsanwalt H., klagten in der Folgezeit gegen
die GmbH und gegen den Geschäftsführer auf Schaden-
ersatz sowie Vertragsstrafen in Höhe von insgesamt 48.000
DM (LG Neubrandenburg – 2 O 409/01). Gegen die bereits
zahlungsunfähige GmbH erging Versäumnisurteil. Die Klage
gegen den Geschäftsführer wurde nach einem Hinweis des
Gerichts, die Klage sei derzeit unbegründet, ebenfalls durch
Versäumnisurteil abgewiesen. In einem Folgeprozess nahmen
die Kläger den Geschäftsführer auf Zahlung von 25.542,01
EUR in Anspruch. Sie wurden zunächst von Rechtsanwalt H.,
dann von der jetzt beklagten Rechtsanwältin vertreten. Die
Klage wurde als unzulässig abgewiesen (LG Neubrandenburg
– 4 O 76/03).

Die Kläger, vertreten durch die Beklagte, nahmen sodann
Rechtsanwalt H. auf Schadenersatz in Anspruch, weil er im
Rechtsstreit (LG Neubrandenburg – 2 O 409/01) die Klage
gegen den Geschäftsführer nicht alsbald zurückgenommen
habe. Dieser Rechtsstreit endete am 3.12.2004 mit dem
Abschluss eines Vergleichs, in welchem Rechtsanwalt H. sich
zur Zahlung von 16.500 EUR verpflichtete (LG Neubranden-
burg – 2 O 19/04).

Die Kläger, vertreten durch die Beklagte, gingen sodann er-
neut gegen den Geschäftsführer vor. Sie verlangten Zahlung
von 100.000 EUR. Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids
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nach den Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Für einen Anspruch, der vor dem 15.12.2004 entstan-
den ist, gilt dagegen § 51b BRAO a.F. (BGH, Urt. v. 13.11.2008
– IX ZR 69/07, WM 2009, 283 Rdnr. 8). Bestimmt sich die
Verjährung des primären Schadenersatzanspruchs nach § 51b
BRAO, gilt diese Vorschrift auch für den Sekundäranspruch,
weil dieser lediglich ein Hilfsrecht und unselbständiges
Nebenrecht des primären Regressanspruchs bildet (BGH, Urt.
v. 13.11.2008, a.a.O.; v. 3.2.2011 – IX ZR 105/10, WM
2011, 796 Rdnr. 9; vgl. auch BGH, Urt. v. 15.11.2012 –
IX ZR 109/09, WM 2013, 93 Rdnr. 5 zu § 68 StBerG a.F.).
Die Verjährung gemäß § 51b BRAO a.F. beginnt taggenau
und kenntnisunabhängig mit der Entstehung des Anspruchs.

2. Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht ausge-
gangen. Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass die Kläger
zwei unterschiedliche Ansprüche geltend gemacht haben,
die unabhängig voneinander verjähren.

a) Der Grundsatz der Schadeneinheit, auf welchen das Beru-
fungsgericht sich bezogen hat, besagt nur, dass derjenige
Schaden, der aus einem bestimmten Ereignis erwachsen ist,
als einheitliches Ganzes aufzufassen ist. Es gibt nur einen
Anspruch auf Ersatz dieses Schadens und nur eine Verjäh-
rungsfrist (BGH, Urt. v. 14.3.1968 – VII ZR 77/65, BGHZ 50,
21, 23 f.; v. 23.3.1987 – II ZR 190/86, BGHZ 100, 228, 232;
v. 4.4.1991 – IX ZR 215/90, BGHZ 114, 150, 153).

Im Bereich der Anwaltshaftung gilt dieser Grundsatz für alle
Schäden, die aus einem bestimmten Beratungsfehler erwach-
sen. Liegt die Pflichtverletzung des Anwalts in der Erhebung
einer aussichtslosen Klage, läuft für den Anspruch auf Ersatz
des hieraus folgenden Kostenschadens einschließlich aller
weiterer adäquat verursachter, zurechenbarer und vorausseh-
barer Nachteile eine einheitliche Verjährungsfrist (BGH, Urt.
v. 3.2.2011 – IX ZR 105/10, WM 2011, 796 Rdnr. 10).

b) Die Kläger haben der Beklagten jedoch nicht nur die Klage
gegen den Geschäftsführer vorgeworfen, die von vornherein
keine Aussicht auf Erfolg gehabt und zu dem (teilweise) gel-
tend gemachten Kostenschaden geführt habe. Sie haben
außerdem (teilweise) Ersatz desjenigen Schadens verlangt, der
dadurch entstanden sei, dass die Beklagte Schadenersatz-
ansprüche gegen die Rechtsanwältin A. habe verjähren las-
sen. Hierbei handelt es sich um eine eigenständige Pflicht-
verletzung, die zu einem anderen Schaden – der Verjährung
des Schadenersatzanspruchs – geführt haben soll als die Er-
hebung der Klage gegen den Geschäftsführer. Damit liegen
zwei materiell-rechtliche Ansprüche vor. Die Verjährung des
Anspruchs hinsichtlich des Kostenschadens hätte gesondert
geprüft werden müssen. Das ist zu Unrecht unterblieben.

c) Die Begründung, mit welcher das Berufungsgericht die
Entstehung des aus der Klage gegen den Geschäftsführer
(LG Stralsund – 7 O 126/05) folgenden Schadens bereits am
14.12.2004 und die hieraus folgende Anwendbarkeit von
§ 51b BRAO a.F. angenommen hat, lässt sich ebenfalls nicht
halten. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird die Ver-
fahrensgebühr (KV-GKG Nr. 1100) mit der Einreichung der
Klage-, Antrags-, Einspruchs- oder Rechtsmittelschrift fällig
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(§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GKG). Vor Eingang des Antrags auf
Erlass eines Mahnbescheids ist keine Gebühr, damit auch kein
hieraus folgender Schaden der Kläger entstanden. Entgegen
der Ansicht der Revisionserwiderung hat das Berufungsge-
richt nicht bindend (§ 559 Abs. 2 ZPO) festgestellt, dass der
Antrag am 14.12.2004 bei Gericht eingegangen ist. Im Tat-
bestand heißt es zwar, die Beklagte habe „am 14.12.2004
einen Mahnbescheid … beantragt“.

In den Entscheidungsgründen hat das Berufungsgericht je-
doch begründet, warum der Schaden bereits vor Zugang des
Antrags beim Mahngericht entstanden sei. Wäre das Wort
„beantragt“ im Tatbestand so zu verstehen, dass der Antrag
am 14.12.2004 bereits bei Gericht vorlag, wären diese Aus-
führungen unnötig. Aus den Akten ergibt sich nicht, wann
der Antrag bei Gericht eingegangen ist. Es ist nur eine Kopie
des Antrags zu den Akten gereicht worden.

III. Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand ha-
ben. Es ist aufzuheben (§ 562 ZPO). Da die Sache nicht zur
Endentscheidung reif ist, wird die Sache zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat weist auf folgende
rechtlichen Gesichtspunkte hin, die im bisherigen Verlauf des
Prozesses noch nicht erörtert worden sind:

1. Aus der behaupteten fehlerhaften Beratung hinsichtlich
der Klage gegen den Geschäftsführer könnte bereits vor Ein-
gang des Antrags bei Gericht ein erster Teilschaden in Form
von Anwaltskosten entstanden sein. Die 1,0-Gebühr nach
VV-RVG Nr. 3305, welche der Anwalt für einen Antrag auf
Erlass eines Mahnbescheids erhält, entsteht mit dem unbe-
dingten Auftrag (vgl. jetzt Vorbemerkung 3 Abs. 1 VV-RVG),
spätestens aber gemäß Vorbemerkung 3 Abs. 2 VV-RVG mit
dem Betreiben des Geschäfts, hier also der Erstellung des
Antrags am 14.12.2004.

2. Hinsichtlich beider Ansprüche wird zu prüfen sein, ob der
am 29.12.2010 beantragte, am 30.12.2010 erlassene und
am 4.1.2011 zugestellte Mahnbescheid geeignet war, die
Verjährung des jeweiligen Anspruchs zu hemmen (§ 204
Abs. 1 Nr. 3 BGB). Ein Mahnbescheid hemmt die Verjährung
des geltend gemachten Anspruchs nur, wenn dieser Anspruch
nach § 690 Abs. 1 Nr. 3 ZPO hinreichend individualisiert ist.
Er muss in der Weise bezeichnet sein, dass er Grundlage
eines der materiellen Rechtskraft fähigen Vollstreckungstitels
sein und der Schuldner erkennen kann, welcher Anspruch
oder welche Ansprüche gegen ihn geltend gemacht werden
(BGH, Urt. v. 12.4.2007 – VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42
Rdnr. 39).

Mangelt es hieran und wird die Individualisierung erst im
anschließenden Streitverfahren nachgeholt, wird die Verjäh-
rung nicht durch den Mahnbescheid gehemmt. Das gilt
auch dann, wenn der Mahnbescheid trotz der fehlenden
Individualisierung des Anspruchs erlassen worden ist (BGH,
Urt. v. 10.7.2008 – IX ZR 160/07, WM 2008, 1935 Rdnr. 16;
v. 21.10.2008 – XI ZR 466/07, WM 2009, 420 Rdnr. 20;
Beschl. v. 3.12.2015 – IX ZR 11/14, ZInsO 2016, 656 Rdnr.
14). •
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In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen Erfolg. Mit seiner
vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der
Kläger den Antrag auf Zahlung von 59.602,67 EUR weiter. •

Aus den Gründen:
Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Zwar habe der Be-
klagte die ihn treffende Pflicht aus dem Anwaltsvertrag ver-
letzt, den Versicherungsschutz des Klägers bei dem Haft-
pflichtversicherer nicht zu gefährden. Wegen dieser Pflicht-
verletzung habe der Kläger den Versicherungsschutz verloren
und sei ihm in Höhe der von ihm zu tragenden Mängelbesei-
tigungskosten (nebst Zinsen und Kosten) ein Schaden ent-
standen. Doch seien die dem Kläger hieraus erwachsenen
Schadenersatzansprüche verjährt.

Der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist nach § 195 BGB
habe spätestens am 31.12.2010 nach § 199 Abs. 1 BGB
begonnen. Erstmals gehemmt worden sei die Verjährung
durch Aufnahme von telefonischen Verhandlungen am
19.6.2012. Im Anschluss an das Telefonat seien diese jedoch
eingeschlafen. Insgesamt sei deswegen die Verjährung nur
für die Zeit vom 19.6.2012 bis zum 19.9.2012 gehemmt ge-
wesen. Eine Rückwirkung der Hemmung auf den 1.2.2010,
als die Parteien ein erstes Mal verhandelt hätten, komme
nicht in Betracht. Die Verjährungsfrist sei deswegen am
31.3.2014 verstrichen. Zwar seien die Verhandlungen im
Mai 2014 wieder aufgenommen worden, sie hätten aber
wegen des Ablaufs der Verjährungsfrist nicht zu einer wei-
teren Hemmung der Verjährung geführt.

Dem Beklagten sei nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB)
verwehrt, sich auf die Einrede der Verjährung zu berufen.
Der Beklagte habe gegenüber dem Kläger niemals seine
grundsätzliche Bereitschaft zur Schadenregulierung mitge-
teilt, sondern er habe nur zu erkennen gegeben, bereit zu
sein, das Bestehen der Ansprüche zu prüfen.

II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Prüfung stand.
Zutreffend hat das Berufungsgericht erkannt, dass der von
ihm angenommene Schadenersatzanspruch des Klägers
wegen Schlechterfüllung des Anwaltsvertrages verjährt und
dem Beklagten die Erhebung der Verjährungseinrede nach
Treu und Glauben nicht verwehrt ist.

1. Ansprüche gegen Rechtsanwälte verjähren seit Aufhebung
des § 51b BRAO durch Gesetz vom 9.12.2004 (BGBI. I,
S. 3214) mit Wirkung vom 15.12.2004 nach den allgemei-
nen Verjährungsvorschriften der §§ 194 ff. BGB. Danach ver-
jährt der Regressanspruch des Klägers nach §195 BGB in drei
Jahren mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB) und der Mandant von der
Person des Schuldners und von den – den Anspruch begrün-
denden – Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB; vgl. BGH,
Urt. v. 6.2.2014 – IX ZR 245/12, BGHZ 200, 172 Rdnr. 8 f.).

a) Dem Kläger ist nach den nicht von der Revision angefoch-
tenen Feststellungen des Berufungsgerichts der Schaden
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Anwaltshaftung
• Verjährungshemmung
• Verhandlungen
• Rückwirkung der Hemmung
(BGH, Urt. v. 15.12.2016 – IX ZR 58/16)

Leitsatz:
Die Wiederaufnahme abgebrochener Verhandlungen
führt nicht zu einer auf den Beginn der Verhandlungen
rückwirkenden Hemmung der Verjährung. •

Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist Architekt und hatte bei der G. Versicherung
AG (im Folgenden: Haftpflichtversicherer) eine Berufshaft-
pflichtversicherung. Er erbrachte für zwei Bauherren Archi-
tektenleistungen einschließlich Bauüberwachung, Objekt-
betreuung und Dokumentation für den Neubau eines Ein-
familienhauses. Im Jahr 2008 leiteten die Bauherren gegen
ihn ein selbständiges Beweisverfahren ein. Er beauftragte
deswegen am 18.6.2008 den – ihm hierzu nach der Scha-
denmeldung von dem Haftpflichtversicherer empfohlenen –
beklagten Rechtsanwalt, ihn in diesem Verfahren zu ver-
treten. Der Beklagte nahm seinerseits wegen des selbständi-
gen Beweisverfahrens im Juli 2008 Kontakt zu dem Haft-
pflichtversicherer auf.

Der im selbständigen Beweisverfahren beauftragte Sachver-
ständige stellte im Gutachten vom 18.12.2008 zahlreiche
Mängel des Baus fest, die zumindest auch im Zuständigkeits-
bereich des Klägers lagen. Am 26.5.2009 erhoben die Bau-
herren wegen dieser Mängel Klage gegen den Kläger auf
Feststellung, dass dieser verpflichtet sei, ihnen sämtlichen
Aufwand zur Behebung der Mängel zu erstatten. Der Be-
klagte, vom Kläger beauftragt, bestellte sich auch in diesem
Verfahren. Der Prozess ging für den Kläger im Frühjahr 2010
verloren.

Der Kläger fragte am 26.11.2009 bei seinem Haftpflicht-
versicherer nach dem Stand der Dinge. Dieser entzog ihm
daraufhin mit Schreiben vom 30.11.2009 unter Berufung
auf die Allgemeinen Versicherungsbedingungen wegen vor-
sätzlicher Verletzung der Obliegenheiten den Versicherungs-
schutz. Zur Begründung führte er aus, er sei seit Juli 2008
nicht mehr angeschrieben oder in sonstiger Weise informiert
worden. Insbesondere sei ihm keine Klageschrift übersandt
worden. Auch in Folge lehnte er die Erbringung von Zahlun-
gen gegenüber dem Kläger ab.

Im Jahr 2010 erwirkten die Bauherren gegen den Kläger
wegen der Baumängel einen Zahlungstitel über 36.430 EUR
nebst Zinsen und Kosten. Nunmehr nimmt der Kläger den
Beklagten, soweit in der Revisionsinstanz noch von Interesse,
wegen des Verlusts seines Versicherungsschutzes hinsichtlich
der Schadenersatzforderungen der Bauherren in Anspruch.
Er wirft ihm vor, den Haftpflichtversicherer nicht, wie gebo-
ten, vom Gang des selbständigen Beweisverfahrens und von
der Feststellungsklage der Bauherren unterrichtet zu haben.
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spätestens mit dem Erlass des zweiten Versäumnisurteils in
dem Bauvertragsprozess zwischen den Bauherren und dem
Kläger Anfang des Jahres 2010 entstanden. Aufgrund dieses
wenig später rechtskräftig gewordenen Urteils stand fest,
dass er den Bauherrn dem Grunde nach Ersatz der Mängel-
beseitigungskosten schuldete. Weiter soll zugunsten des
Klägers unterstellt werden, dass der Haftpflichtversicherer
gegenüber dem Kläger nach § 5 AHB 2002 wegen einer
vorsätzlichen Obliegenheitsverletzung schon im Jahr 2009
leistungsfrei geworden ist.

Dann aber stand mit der Rechtskraft des zweiten Versäumnis-
urteils noch im Jahr 2010 fest, dass sich die Vermögenslage
des Klägers durch die hier ebenfalls unterstellte Pflichtverlet-
zung des Beklagten im Vergleich zu seinem früheren Vermö-
gensstand objektiv verschlechtert hat. Denn er musste den
Bauherren die diesen entstehenden Mängelbeseitigungs-
kosten auf eigene Kosten erstatten. Dass es sich bei dem
Titel um ein Feststellungsurteil handelt, ist dabei unerheblich.
Für die Entstehung des Schadens genügt es, dass der Schaden
wenigstens dem Grunde nach erwachsen ist, mag auch seine
Höhe noch nicht beziffert werden können (vgl. BGH, Urt. v.
25.4.2013 – IX ZR 65/12, WM 2013, 1081 Rdnr. 10).

b) Weiter hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festge-
stellt, dass der Kläger spätestens im Jahr 2010 auch Kenntnis
von der Person des Schuldners und den anspruchsbegrün-
denden Tatsachen besaß. Nach den nicht angegriffenen Fest-
stellungen wusste der Kläger seit Herbst 2009 um den Ver-
lust seines Versicherungsschutzes. Seit Anfang des Jahres
2010 wusste er infolge des zweiten Versäumnisurteils, dass
er den Bauherren die Kosten für die Behebung der Baumän-
gel somit selbst würde erstatten müssen. Dieses Wissen allein
genügt allerdings nicht.

Eine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der den An-
spruch begründenden Umstände im Sinne des § 199 Abs. 1
Nr. 2 BGB liegen im Fall der Anwaltshaftung nicht schon dann
vor, wenn dem Mandanten Umstände bekannt werden, nach
denen zu seinen Lasten ein Rechtsverlust eingetreten ist. Viel-
mehr muss er Kenntnis von solchen Tatsachen erlangen, aus
denen sich für ihn – zumal wenn er juristischer Laie ist – er-
gibt, dass der Rechtsberater von dem üblichen rechtlichen
Vorgehen abgewichen oder Maßnahmen nicht eingeleitet
hat, die aus rechtlicher Sicht zur Vermeidung eines Schadens
erforderlich waren.

Nicht die anwaltliche Beratung, sondern erst der Pflichten-
verstoß des Rechtsberaters begründet den gegen ihn gerich-
teten Regressanspruch (BGH, Urt. v. 6.2.2014 – IX ZR 245/12,
BGHZ 200, 172 Rdnr. 15). Doch hat das Berufungsgericht
verfahrensfehlerfrei festgestellt, dass der Kläger auch von der
Pflichtwidrigkeit des Beklagten spätestens im Februar 2010
wusste, weil er – nunmehr anderweitig anwaltlich beraten –
gegenüber dem Beklagten wegen des Anwaltsfehlers die
klageweise Inanspruchnahme ankündigte. Mithin begann die
dreijährige Verjährung gemäß §§ 195, 199 BGB mit Ablauf
des 31.12.2010 und endete – vorbehaltlich einer Hemmung
– am 31.12.2013.

2. Zutreffend ist auch die Ansicht des Berufungsgerichts,
dass die nach § 203 Satz 1 BGB wegen schwebender Verhand-
lungen eingetretene Hemmung die Verjährung der klägeri-
schen Forderung nach den getroffenen Feststellungen nicht
verhindert hat.

a) Der Begriff von Verhandlungen im Sinne des § 203 Satz 1
BGB ist verwirklicht, wenn der Gläubiger klarstellt, dass er
einen Anspruch geltend machen und worauf er ihn stützen
will. Anschließend genügt jeder ernsthafte Meinungsaus-
tausch über den Anspruch oder seine tatsächlichen Grund-
lagen, sofern der Schuldner nicht sofort und erkennbar Leis-
tung ablehnt. Verhandlungen schweben schon dann, wenn
eine der Parteien Erklärungen abgibt, die der jeweils anderen
Seite die Annahme gestatten, der Erklärende lasse sich auf
Erörterungen über die Berechtigung des Anspruchs oder des-
sen Umfang ein (BGH, Beschl. v. 7.7.2011 – IX ZR 100/08,
Gl aktuell 2012, 96 m.w.N.).

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts haben die
Parteien vom 1.2. bis zum 15.7.2010, vom 19.6. bis zum
19.9.2012 und wieder ab dem 21.5.2014 in diesem Sinne
verhandelt. Mit Schreiben vom 1.2.2010 hat der Kläger
gegenüber dem Beklagten die Regressforderung geltend
gemacht, der Beklagte hat hierauf seine Vorgehensweise
erläutert und den Kläger gebeten, ihm die Deckungsableh-
nungen des Haftpflichtversicherers zur Verfügung zu stellen,
weil er sich mit diesem in Verbindung setzen wolle.

Mithin durfte der Kläger annehmen, der Beklagte lasse sich
auf Erörterungen über die Berechtigung des Anspruchs ein.
Ein weiteres Gespräch über den von dem Kläger geltend
gemachten Regressanspruch haben die Parteien in einem
Telefonat am 19.6.2012 geführt. Der Beklagte hat dem Klä-
ger mitgeteilt, seinen eigenen Haftpflichtversicherer einge-
schaltet zu haben. Weiter hat er den Kläger gebeten, den
gesamten Schriftverkehr mit seinem Haftpflichtversicherer
vorzulegen. Er wolle sodann Kontakt mit diesem aufnehmen
und danach sich mit seinem eigenen Haftpflichtversicherer
in Verbindung setzen.

Die Wertung des Berufungsgerichts, auch hier hätten die
Parteien im Sinne von § 203 Satz 1 BGB verhandelt, greift
die Revision mit Recht nicht an. Ab dem 21.5.2014 tausch-
ten die Parteien erneut Schriftsätze über die Frage aus, ob
Haftungsansprüche des Klägers gegen den Beklagten beste-
hen, und verhandelten erneut über den geltend gemachten
Anspruch.

b) Nach § 203 Satz 1 BGB ist die Verjährung im Fall schwe-
bender Verhandlungen über den Anspruch oder die den
Anspruch begründenden Umstände gehemmt, bis der eine
oder andere Teil die Fortsetzung der Verhandlung verwei-
gert. Eine ausdrückliche Verweigerung der Fortsetzung der
Verhandlungen und eine endgültige Ablehnung der Leistung
durch den Beklagten sind in den genannten Zeiträumen
nicht erfolgt. Doch reicht es – entgegen der Ansicht der Revi-
sion – für eine Beendigung der Hemmung aus, wenn die Ver-
handlungen beidseits nicht fortgesetzt werden, sie – bildlich
gesprochen – einschlafen. Dies hat der BGH in ständiger
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und die Beteiligung von zwei Versicherungen verweist, kam
es deswegen – worauf das Berufungsgericht mit Recht
verwiesen hat – nicht an. Infolgedessen war die Verjährung
93 Tage gehemmt.

Die Verhandlungen ab dem 21.5.2014 hatten auf die Ver-
jährung keinen Einfluss mehr. Denn unter Beachtung der
festgestellten Hemmung war die Schadenersatzforderung
des Klägers spätestens ab dem 4.4.2014 verjährt. § 203 BGB
gilt nur für Ansprüche, die nicht bereits vor Aufnahme der
Verhandlungen verjährt waren (vgl. OLGR Celle 2005, 489,
490). Selbst wenn die Parteien im Mai 2014 in Unkenntnis der
Verjährung verhandelt haben, sind diese Verhandlungen ver-
jährungsrechtlich unerheblich (vgl. jurisPK-BGB/Lakkis, 7. AufI.,
§ 203 Rdnr. 19).

c) Die Wiederaufnahme der im Jahr 2010 und im Jahr 2012
abgebrochenen Verhandlungen am 19.6.2012 und am
21.5.2014 hat nicht eine Hemmung rückwirkend ab dem
1.2.2010 und/oder 19.6.2012 zur Folge.

aa) Der vom Kläger für seine Ansicht, dass bei Wiederauf-
nahme durch „Einschlafenlassen“ abgebrochener Verhand-
lungen die Hemmung rückwirkend auf den Zeitpunkt wirke,
zu dem die Verhandlungen erstmalig aufgenommen worden
seien, in Bezug genommene Beschluss des BGH vom
19.12.2013 (IX ZR 120/11, ZinsO 2014, 164 Rdnr. 2) betrifft
einen anderen Sachverhalt. Dort hat der BGH entschieden,
bei schwebenden Verhandlungen wirke die Hemmung grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt zurück, in dem der Gläubiger sei-
nen Anspruch gegenüber dem Schuldner geltend gemacht
habe. Voraussetzung sei, dass der Verpflichtete auf die Mit-
teilung des Berechtigten alsbald, also zeitnah, antworte (vgl.
jurisPK-BGB/Lakkis, a.a.O., Rdnr. 10).

Der Beschluss befasst sich also nur mit der Frage, ob bei einer
Verhandlung die Hemmung mit dem Zugang des Anforde-
rungsschreibens des Berechtigten eintritt oder erst mit dem
Antwortschreiben des Verpflichteten. Wie die Zeit zwischen
wiederaufgenommenen Verhandlungen verjährungsrechtlich
zu werten ist, ist damit nicht beantwortet.

bb) Mit Recht hat das Berufungsgericht gesehen, dass mit
der Wiederaufnahme der Verhandlungen am 19.6.2012 und
am 21.5.2014 die Hemmung nicht auf den Beginn der Ver-
handlungen im Jahr 2010 und/oder 2012 zurückwirkt.

(1) In Literatur (Staudinger/Peters/Jacoby, BGB, 2014, § 203
Rdnr. 12; MünchKomm-BGB/Grothe, 7. Aufl., § 203 Rdnr. 8;
BeckOGK-BGB/Meller-Hannich, 2016, § 203 Rdnr. 54;
BeckOK-BGB/Spindler, 2016, § 203 Rdnr. 5) und Rechtspre-
chung (OLG Köln, Beschl. v. 1.7.2013 – 5 U 44/13, n.v.) wird
erwogen, dass dann, wenn über einen Anspruch mehrfach
verhandelt wird, die dazwischen liegenden Zeiträume insge-
samt als hemmend zu behandeln sind. Voraussetzung ist, dass
entweder bei wertender Betrachtungsweise die späteren Ver-
handlungen letztlich nur die früheren fortführen oder dass
zwischen den einzelnen Verhandlungsabschnitten ein enger
zeitlicher Zusammenhang besteht. Als Beispielsfall wird ge-
nannt, dass frühere Verhandlungen eingeschlafen sind und
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Rechtsprechung zu § 852 Abs. 2 BGB a.F. entschieden (BGH,
Urt. v. 6.3.1990 – VI ZR 44/89, VersR 1990, 755, 756; v.
5.11.2002 – VI ZR 416/01, BGHZ 152, 298, 303; v. 1.3.2005
– VI ZR 101/04, NJW-RR 2005, 1044, 1047). Diese Grund-
sätze haben auch im Anwendungsbereich des § 203 Satz 1
BGB Geltung. Dies war nicht nur der eindeutige Wille des
Gesetzgebers, sondern diese Auslegung entspricht Sinn und
Zweck der Verjährungsvorschriften, innerhalb angemessener
Fristen für Rechtssicherheit und Rechtsfrieden zu sorgen
(BGH, Urt. v. 6.11.2008 – IX ZR 158/07, NJW 2009, 1806
Rdnr. 12). Die Verhandlungen sind in diesem Sinne zu dem
Zeitpunkt „eingeschlafen“, in dem spätestens eine Erklärung
der anderen Seite zu erwarten gewesen wäre (BGH, Urt. v.
6.11.2008 – IX ZR 158/07, NJW 2009, 1806 Rdnr. 11; v.
5.6.2014 – VII ZR 285/12, WM 2014, 1925 Rdnr. 16).

Gemessen hieran ist gegen die Wertung des Berufungs-
gerichts, die Verhandlungen zwischen den Parteien im Jahr
2010 seien am 15.7.2010 eingeschlafen, revisionsrechtlich
nichts zu erinnern. Der Kläger hatte dem Beklagten unter
Androhung der Streitverkündung eine Frist bis zu diesem
Datum gesetzt, sich zur Haftungsfrage zu erklären. Dieses
Datum konnte mithin als der Zeitpunkt angesehen werden,
in dem spätestens eine Erklärung des Beklagten zu erwarten
gewesen wäre, zumal eine Antwort des Beklagten weder
innerhalb der ihm gesetzten Frist noch im nahen zeitlichen
Zusammenhang mit der ihm gesetzten Frist erfolgt ist. Da
somit die Verhandlungen zwischen den Parteien eingeschla-
fen sind, bevor der Lauf der Verjährung begann, konnten sie
nicht zu einer Hemmung der Verjährung führen.

Nach den Verhandlungen am 19.6.2012 kam es nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts bis zum 21.5.2014 zu
keinen weiteren Kontakten zwischen den Parteien. Soweit
deswegen das Berufungsgericht angenommen hat, die Ver-
handlungen seien mit dem Ablauf von drei Monaten, mit-
hin am 19.9.2012, eingeschlafen, ist dies revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden. Denn es unterliegt grundsätzlich tat-
richterlichem und im Revisionsrechtszug daher nur beschränkt
nachprüfbarem Ermessen, die Zeitspanne zu bestimmen,
innerhalb derer auf die Erklärung eines der Verhandlungs-
führer eine Antwort des anderen vernünftigerweise zu erwar-
ten war (BGH, Urt. v. 28.3.1985 – III ZR 20/84, VersR 1985,
642, 644).

Feste Fristen, wann Verhandlungen einschlafen, bestehen
nicht. Der Zeitraum, den man dem einen Teil zur Reaktion
auf die Äußerung des anderen Teils einräumen muss, hängt
von dem Gegenstand der Verhandlung und der Verhandlungs-
situation ab (vgl. Erman/Schmidt-Räntsch, BGB, 14. Aufl.,
§ 203 Rdnr. 6). Das Berufungsgericht hat diesen Zeitraum
mit drei Monaten großzügig bemessen.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien waren kurz und
spielten sich an einem Tag ab. Der Beklagte hatte vom Klä-
ger Unterlagen angefordert, die einfach zu beschaffen waren
und in wenigen Tagen hätten zusammengestellt und ihm
überlassen werden können. Vorher wollte er, wie er gegen-
über dem Kläger deutlich erklärt hat, nicht tätig werden.
Soweit der Kläger auf die Komplexität der Angelegenheit
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aus § 242 BGB nicht nur dann entgegengesetzt werden,
wenn der Schuldner den Gläubiger absichtlich von der Er-
hebung der Klage abgehalten hat. Vielmehr reicht aus, dass
der Schuldner durch sein Verhalten objektiv – sei es auch un-
absichtlich – bewirkt, dass die Klage nicht rechtzeitig erho-
ben wird, und die spätere Verjährungseinrede unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls mit dem Gebot von
Treu und Glauben unvereinbar wäre, wobei insoweit ein
strenger Maßstab anzulegen ist (BGH, Beschl. v. 5.11.2014 –
XII ZB 186/13, FamRZ 2015, 248 Rdnr. 15 m.w.N.).

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Klä-
ger einen entsprechenden Sachvortrag nicht gehalten. Der
Beklagte hat ihn weder vorsätzlich noch unbeabsichtigt von
der Erhebung der Regressklage abgehalten. In seinen Ant-
wortschreiben hat er immer nur seine Bereitschaft bekundet,
die geltend gemachten Ansprüche zu prüfen, nicht aber in
Aussicht gestellt, die Einrede der Verjährung nicht zu erhe-
ben. Ein schutzwürdiges Vertrauen des Klägers, der Beklagte
werde die Einrede der Verjährung nicht erheben, wurde da-
durch nicht geschaffen.

III. Das Berufungsgericht ist auch nicht verfahrensfehlerhaft
zu der Feststellung gelangt, zwischen dem 19.6.2012 und
dem 21.5.2014 sei es zu keinem weiteren Kontakt zwischen
den Beteiligten gekommen. Ebenso wenig beruht die Wer-
tung des Berufungsgerichts, der Kläger habe nicht erwarten
dürfen, dass der Beklagte, ohne die erbetenen Unterlagen
(gegebenenfalls erneut) zu erhalten, an die Versicherer
herantreten würde, auf einem Verfahrensfehler. Die Verfah-
rensrügen, mit denen sich die Revision gegen diese Wertun-
gen wendet, hat der Senat geprüft, aber nicht für durch-
greifend erachtet. Insoweit wird gemäß § 564 ZPO von einer
Begründung abgesehen. •

Steuerberaterhaftung
• Differenzhypothese
• Gesamtvermögensvergleich
• Konsolidierte Schadenbetrachtung
(BGH, Urt. v. 10.12.2015 – IX ZR 56/15)

Leitsatz:
Hat die steuerliche Beratung nach dem Inhalt des Ver-
trages die Interessen mehrerer verbundener Unterneh-
men zum Gegenstand, ist im Falle der Pflichtverletzung
die Schadenberechnung unter Einbeziehung der Ver-
mögenslage dieser Unternehmen vorzunehmen. •

Zum Sachverhalt:
In den Jahren 1999 und 2000 beauftragte die Unterneh-
merin EB (nachfolgend: EB) die beklagte Steuerberatungs-
kanzlei mit der steuerrechtlichen Optimierung ihrer Vermö-
gensverhältnisse. Zu diesem Zeitpunkt war EB Alleingesell-
schafterin der Klägerin, einer GmbH, und hielt überdies
Anteile an der C. BV (Cu. …; nachfolgend: C.).

mit Verspätung wieder aufgenommen werden. Andere stel-
len sich auf den Standpunkt, neue Verhandlungen setzten
stets eine neue Hemmung in Gang (BGH, Urt. v. 28.3.1985 –
III ZR 20/84, VersR 1985, 642, 644; Erman/Schmidt-Räntsch,
BGB, 14. Aufl., § 203 Rdnr. 6; jurisPK-BGB/Lakkis, 7. Aufl.,
§ 203 Rdnr. 17; vgl. BGH, Urt. v. 5.11.2002 – VI ZR 416/01,
BGHZ 152, 298, 302 a.E.; OLG Hamm, VersR 1997, 1112;
OLG Frankfurt, MDR 2010, 326).

(2) Werden beidseits nicht fortgesetzte und deswegen als ab-
gebrochen anzusehende Verhandlungen wieder aufgenom-
men, kommt eine rückwirkende Hemmung durch die neuen
Verhandlungen auf den Zeitpunkt der ersten Verhandlung
nicht in Betracht. Für eine Rückwirkung der Hemmung unter
wertenden Gesichtspunkten oder bei einem engen zeitlichen
Zusammenhang besteht schon kein Bedarf, weil bei Vor-
liegen besonderer Umstände auch bei längeren Zeiträumen
zwischen den Kontakten zwischen dem Berechtigten und
dem Verpflichteten nicht von einem das Verhandlungsende
bewirkenden Einschlafen auszugehen ist (vgl. BeckOGK-
BGB/Meller-Hannich, 2016, § 203 Rdnr. 54).

Im Übrigen muss die Frage, wie die Zeiträume zwischen be-
endeten und wiederaufgenommenen Verhandlungen ver-
jährungsrechtlich zu bewerten sind, in beiden Fällen des Ver-
handlungsendes aus systematischen Gründen gleich beant-
wortet werden, also sowohl in dem Fall, dass Verhandlungen
endgültig abgelehnt werden, als auch in dem Fall, dass sie
einschlafen. Ein nachvollziehbarer Grund, eingeschlafene und
ausdrücklich abgebrochene Verhandlungen bei der Bewertung
ihrer Wiederaufnahme unterschiedlich zu behandeln, ist nicht
ersichtlich. Der Gesetzgeber wollte eingeschlafene und ab-
gelehnte Vergleichsverhandlungen im Rahmen des § 203 BGB
gleichbehandeln. Dies ergibt sich aus dem Gesetzgebungs-
verfahren (vgl. BT-Drucks. 14/6857 S. 43; BGH, Urt. v.
6.11.2008 – IX ZR 158/07, NJW 2009, 1806 Rdnr. 12).

Hat aber der Verpflichtete die Fortsetzung der Verhandlun-
gen ausdrücklich abgelehnt, würde es ihn unzumutbar belas-
ten, wenn die Hemmung nur deshalb zurückwirkte, weil er
später wieder gesprächsbereit ist (vgl. OLG Köln, Beschl. v.
1.7.2013 – 5 U 44/13, n.v.; Staudinger/Peters/Jacoby, BGB,
2014, § 203 Rdnr. 12; BeckOGK-BGB/Meller-Hannich, 2016,
§ 203 Rdnr. 56). Entsprechendes gilt aber auch, wenn der
Berechtigte die Verhandlungen einschlafen lässt.

Auch ist eine Rückwirkung der Hemmung mit Sinn und Zweck
der Verjährungsvorschriften, innerhalb angemessener Fristen
für Rechtssicherheit und Rechtsfrieden zu sorgen, nicht zu ver-
einbaren. Wollte man nämlich eine solche annehmen, könnte
die Frage der Begründetheit des Anspruchs auf unabsehbare
Zeit in der Schwebe gelassen werden, indem die Verhandlun-
gen zunächst nicht weitergeführt und zwischendurch immer
wieder aufgenommen werden (vgl. BGH, Urt. v. 6.11.2008 –
IX ZR 158/07, a.a.O.).

3. Mit Recht hat das Berufungsgericht auch gesehen, dass
dem Beklagten die Erhebung der Verjährungseinrede nach
§ 214 Abs. 1 BGB nicht gemäß § 242 BGB verwehrt ist. Da-
nach kann der Einrede der Verjährung der Arglisteinwand
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Auf der Grundlage des im Januar 2001 durch die Beklagte
zu 1) vorgelegten steuerlichen Gesamtkonzeptes gründete
EB die (eigennützige) E. Stiftung (nachfolgend: Stiftung) in
Liechtenstein und übertrug in Vollzug der am 15.5.2001 und
23.5.2001 geschlossenen Kaufverträge ihre Anteile an der
Klägerin und der C. auf die Stiftung. Den vereinbarten Kauf-
preis stundete EB der Stiftung, indem sie ein zinsloses Dar-
lehen gewährte.

Das von der Beklagten zu 1) erarbeitete Konzept, das EB be-
ratungskonform umsetzte, umfasste die Rückzahlung eines
verzinsten Darlehens, welches die Klägerin am 3.4.2000 von
der C. erhalten hatte. Hierfür gewährte die Stiftung der Klä-
gerin ein Darlehen in Höhe von 23.570.000 DM. Der von der
Beklagten zu 1) vorgelegte Entwurf des zwischen der Kläge-
rin und der Stiftung abzuschließenden Darlehensvertrags, der
schließlich am 15.5.2001 unterzeichnet wurde, sah – wie
bereits im Gesamtkonzept vom 13.1.2001 angelegt – vor,
dass die Darlehensforderung unverzinslich sein sollte. Die
Beklagte zu 1) rechnete ihre Beratungsleistungen im Zeit-
raum vom 29.3.2000 bis 27.1.2001 gegenüber der Klägerin
und mit Rechnung vom 6.7.2001 und 14.1.2003 gegenüber
der Stiftung ab.

Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung für den Veran-
lagungszeitraum 2004 bis 2008 beanstandete das FA, dass
die Klägerin die unverzinsliche Darlehensverbindlichkeit nicht
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG abgezinst habe. Gestützt auf eine
tatsächliche Verständigung mit der Klägerin, wonach eine
fiktive Laufzeit des Darlehens von sechseinhalb Jahren ange-
nommen wurde, erließ das FA für die Jahre 2004 bis 2008
korrigierte Steuerbescheide.

Die Klägerin macht die ihr dadurch entstandenen steuerli-
chen Mehrbelastungen und Nachforderungszinsen in Höhe
von insgesamt 1.675.587,87 EUR gegenüber der Beklagten
zu 1) und deren Partnern, den Beklagten zu 2) bis 4), gel-
tend. Hilfsweise beantragt sie die Feststellung, dass ihr Scha-
denersatzansprüche gegen die Beklagten aus abgetretenem
Recht der Stiftung zustehen. Die gegen das klagabweisende
Urteil des LG gerichtete Berufung der Klägerin hat das Be-
rufungsgericht zurückgewiesen. Hiergegen wendet sich die
Klägerin mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Re-
vision. •

Aus den Gründen:
Die in vollem Umfang zulässige Revision hat Erfolg. Sie führt
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Ein Anspruch der
Klägerin scheide mangels Darlegung eines ersatzfähigen
Schadens aus. Im Rahmen einer Schadenberechnung nach
der Differenzmethode sei zu berücksichtigen, dass der auf-
grund der Steuernachforderung verschlechterten Vermö-
genssituation der Klägerin die hypothetische Belastung mit
Zinsverbindlichkeiten entgegenzuhalten sei. Hierbei habe das
LG nach Beweiserhebung die Höhe des fiktiven Zinssatzes in
nicht zu beanstandender Weise auf Zwei vom Hundert fest-
gesetzt.
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Gemessen an der Darlehensvaluta übersteige demnach die
hypothetische Zinsbelastung den tatsächlich eingetretenen
Steuerschaden deutlich, so dass ein unmittelbarer Schaden
der Klägerin zu verneinen sei.

Eine spiegelbildlich eintretende, fiktive Vermögensmehrung
der Stiftung in Höhe der hypothetischen Zinseinnahmen sei
im Rahmen der Differenzmethode nicht zu berücksichtigen,
weil es sich bei der Stiftung um eine von der Klägerin ver-
schiedene Rechtsperson handele. Die Abweichung von dem
subjektbezogenen Zuschnitt des Gesamtvermögensvergleichs
im Rahmen der Differenzmethode komme auch nicht unter
Berücksichtigung der sogenannten konsolidierten Schaden-
berechnung in Betracht. Die vorliegende Fallgestaltung unter-
scheide sich in grundsätzlicher Weise von den bisher höchst-
richterlich anerkannten Konstellationen einer konsolidierten
Schadenberechnung, denen eine endgültige Vermögensver-
schiebung zwischen familiär verbundenen natürlichen Per-
sonen oder aber die Verschmelzung von zwei Gesellschaften
zugrunde gelegen hätten.

Mangels Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts sei auch
das für die hilfsweise erhobene Feststellungsklage erforder-
liche Feststellungsinteresse nicht gegeben. Da der Klägerin
nach der Differenzmethode kein Schaden entstanden sei,
könne auch der Wert der Beteiligung der Stiftung an der
Klägerin nicht als gemindert angesehen werden. Soweit der
Stiftung Betriebseinnahmen in Form von Zinszahlungen der
Klägerin entgangen seien, falle diese fiktive Schadensposition
nicht unter den Schutzzweck des Beratungs- und Gestaltungs-
mandats der Beklagten.

II. Diese Erwägungen halten der rechtlichen Nachprüfung
nicht stand. Ein der Klägerin entstandener Schaden kann mit
der Begründung des Berufungsurteils nicht verneint werden.

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist nach dem
revisionsrechtlich zugrunde zu legenden Sachverhalt – eine
Haftung dem Grunde nach unterstellt – für die Schadenbe-
trachtung nicht ausschließlich die Vermögenslage der Kläge-
rin entscheidend. Vielmehr sind aufgrund der konkreten
Ausgestaltung des der Beklagten zu 1) erteilten Mandats im
Rahmen einer konsolidierten Schadenberechnung die der
Stiftung (hypothetisch) entgangenen Vorteile in Form von
Zinszahlungen durch die Klägerin zu berücksichtigen.

1. Ausgangspunkt der Schadenberechnung ist die Differenz-
hypothese. Ob und inwieweit ein nach §§ 249 ff. BGB zu
ersetzender Vermögensschaden vorliegt, beurteilt sich regel-
mäßig nach einem Vergleich der infolge des haftungsbe-
gründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit
derjenigen, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre (BGH,
Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, BGHZ 193, 297 Rdnr. 42;
v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, WM 2013, 1323 Rdnr. 20; v.
5.2.2015 – IX ZR 167/13, WM 2015, 790 Rdnr. 7).

Erforderlich ist ein Gesamtvermögensvergleich, der alle von
dem haftungsbegründenden Ereignis betroffenen finanziel-
len Positionen umfasst (vgl. BGH, Urt. v. 20.11.1997 – IX ZR
286/96, WM 1998, 142 f.; v. 20.1.2005 – IX ZR 416/00,
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WM 2005, 999, 1000; v. 7.2.2008 – IX ZR 149/04, WM
2008, 946 Rdnr. 24; v. 5.2.2015, a.a.O.). Dieser erfordert
hierbei nicht lediglich eine Berücksichtigung von Einzelposi-
tionen, sondern eine Gegenüberstellung der hypothetischen
und der tatsächlichen Vermögenslage (vgl. BGH, Urt. v.
7.2.2008, a.a.O.; v. 5.2.2015, a.a.O.).

2. Grundsätzlich ist Bezugspunkt des Gesamtvermögensver-
gleichs das Vermögen des Geschädigten, nicht aber dasjenige
Dritter (vgl. BGH, Urt. v. 5.2.2015, a.a.O. Rdnr. 8). Daher
kann auf Grund eines Vertrages nur derjenige Schadenersatz
verlangen, bei dem der Schaden tatsächlich eingetreten ist
und dem er rechtlich zur Last fällt (vgl. BGH, Urt. v.
26.11.1968 – VI ZR 212/66, BGHZ 51, 91, 93). Dies führt im
Rahmen der Beraterhaftung dazu, dass der haftpflichtige
Steuerberater grundsätzlich nur für den Schaden seines Man-
danten einzustehen hat; eine Ausnahme bilden die Dritt-
schadensliquidation und der Vertrag zugunsten Dritter sowie
mit Schutzwirkung für Dritte (vgl. G. Fischer in: G. Fischer/
Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab, Handbuch der Anwaltshaftung,
4. Aufl., § 5 Rdnr. 138).

3. Die hiernach grundsätzlich gebotene formale Betrach-
tungsweise führt dazu, dass streng zwischen den Vermögens-
massen unterschiedlicher Beteiligter zu unterscheiden ist. Ist
der Steuerberater – wie hier – von einem Gesellschafter man-
datiert worden, ist daher zunächst festzustellen, in wessen
Person ein Schaden eingetreten ist (vgl. G. Fischer, a.a.O.).
Gesellschaft und Gesellschafter sind hierbei regelmäßig als
im Rahmen der schadensrechtlichen Beurteilung selbständige
Zuordnungssubjekte zu behandeln (vgl. BGH, Urt. v.
13.11.1973 – VI ZR 53/72, BGHZ 61, 380, 383; v. 7.11.1991
– IX ZR 3/91, WM 1992, 308, 310; G. Fischer, a.a.O.). We-
der führt die Annahme eines den Gesellschaftern entstand-
enen Schadens ohne das Hinzutreten weiterer Umstände zu
einem vermögensrechtlichen Nachteil der Gesellschaft (BGH,
Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, BGHZ 193, 297 Rdnr. 12 ff.;
G. Fischer, a.a.O.), noch kann ein Steuernachteil der Gesell-
schaft mit einem Anrechnungsvorteil des Gesellschafters
saldiert werden (BGH, Urt. v. 18.12.1997 – IX ZR 153/96,
NJW 1998, 1486, 1487; G. Fischer, a.a.O.).

4. Abweichend von diesen Grundsätzen kann aber bei der
Bestimmung des jeweils eigenen Schadens die Einbeziehung
der Vermögensinteressen eines Dritten nach dem Inhalt des
Beratungsvertrags geschuldet sein mit der Folge, dass eine
konsolidierte Schadenbetrachtung geboten ist (vgl. BGH,
Urt. v. 5.2.2015 – IX ZR 167/13, WM 2015, 790 Rdnr. 10).
Entscheidend ist hierbei der konkrete Auftrag, den der Man-
dant dem Berater ausdrücklich oder den Umständen nach
erteilt hat: Wenn der Mandant im Rahmen einer Gestaltungs-
beratung die Berücksichtigung der Interessen eines Dritten
zum Gegenstand der Beratungsleistung gemacht hat, ist die
Schadensberechnung auch unter Einbeziehung dieser Dritt-
interessen vorzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 5.2.2015, a.a.O.,
Rdnr. 11 f.).

a) In ständiger Rechtsprechung ist daher anerkannt, dass in
einer – etwa im Interesse der Steuerersparnis – gewollten
und gewünschten Vermögensübertragung zugunsten von

Familienangehörigen ohne gleichwertige Gegenleistung kein
Schaden im Rechtssinn und in ihrem Unterbleiben kein mit
dem Steuerschaden verrechenbarer Vermögensvorteil ge-
sehen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2008 – IX ZR
104/05, WM 2008, 1042 Rdnr. 15, 18 m.w.N.; v. 5.2.2015,
a.a.O. Rdnr. 10). Auch im Fall der Verschmelzung von zwei
Gesellschaften, ist – sofern es sich wirtschaftlich um dieselbe
Vermögensmasse handelt, deren Bestand durch zutreffende
Gestaltung der Verschmelzung gerade gesichert werden
sollte – eine einheitliche Schadenbetrachtung vorzunehmen,
unbeschadet der Tatsache, dass es sich um zwei voneinander
zu unterscheidende Rechtsträger handelt (vgl. BGH, Urt. v.
5.12.1996 – IX ZR 61/96, WM 1997, 333).

b) Die Grundsätze der konsolidierten Schadenbetrachtung
sind auch auf die vorliegende Fallgestaltung anzuwenden.
Für die Feststellung, ob die tatsächliche von der bei pflicht-
gemäßer Beratung eingetretenen hypothetischen Vermö-
genslage nachteilig abweicht und somit ein Schaden der in
den Schutzbereich des Beratungsvertrages einbezogenen
Klägerin vorliegt, sind nach dem im Gesamtsteuerkonzept
zum Ausdruck kommenden Willen der EB als Mandantin
auch die Vermögensmassen der Klägerin und der Stiftung in
die Schadensbetrachtung einzubeziehen.

aa) Neben den Vermögensinteressen der EB als wirtschaft-
licher Initiatorin des Konzepts waren auch diejenigen der
Klägerin und der Stiftung nach dem Beratungsvertrag zu be-
achten. Die Gründung der Stiftung und die Ausreichung des
Darlehens von der Stiftung an die Klägerin waren wesent-
liche Bestandteile des von der Beklagten zu 1) erstellten
Steuerkonzeptes; das Ergebnis der Beratung hatte folglich
auch unmittelbaren Einfluss auf den Vermögensstand der
Stiftung (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 – IX ZR 153/84, NJW
1986, 581, 582) und mithin auch auf das Vermögen der
Mandantin EB als Stifterin. Diese Tatsache war für die Be-
klagte zu 1), die ihre Beratungsleistungen gegenüber der
Klägerin und der Stiftung abrechnete, offensichtlich.

bb) Schon die geschuldete Einbeziehung der Vermögens-
interessen sowohl der Klägerin als auch der Stiftung zeigen
den nach außen getretenen Willen der Unternehmerin EB als
Mandantin, dass die von ihr zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses beherrschten Gesellschaften und deren Vermögens-
massen als wirtschaftliche Einheit betrachtet werden sollten.
Diese Tatsache, die eine Gesamtbetrachtung der Vermögens-
verhältnisse über die Grenzen der beteiligten juristischen
Personen als grundsätzlich schadensrechtlich selbständige
Zuordnungsobjekte hinaus erfordert, zeigt sich auch in der
festgestellten Bereitschaft der EB, Zinszahlungen an die von
ihr kontrollierte Stiftung durch die Klägerin zu veranlassen.
Folglich sind den hypothetischen Zinszahlungen der Klägerin,
die diese erspart hat, die entsprechenden fehlenden Zah-
lungseingänge bei der Stiftung gegenzurechnen, soweit ihr
diese verblieben wären.

III. Das Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen
als richtig (§ 561 ZPO). Insbesondere ist nach dem revisions-
rechtlich zugrunde zu legenden Sachverhalt der klägerische
Anspruch nicht als verjährt anzusehen.
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Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Grundlage des von der Klägerin geltend gemachten Scha-
denersatzanspruchs ist eine schuldhafte Verletzung der
Pflichten aus dem Steuerberatungsvertrag durch die Beklagte
zu 1). Sofern dieser Beratungsvertrag nicht auch mit der
Klägerin zustande gekommen ist – wofür sprechen könnte,
dass diese die ihr diesbezüglich von der Beklagten gestellten
Rechnungen bezahlt hat – oder einen echten Vertrag zuguns-
ten der Klägerin gemäß § 328 BGB darstellte, war die Klä-
gerin zumindest in den Schutzbereich des Beratungsvertrages
zwischen EB und der Beklagten zu 1) einbezogen. Deshalb
kann sie den ihr durch eine etwaige Pflichtverletzung der
Beklagten zu 1) entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

a) Soweit der zwischen Steuerberater und Mandant ge-
schlossene Vertrag keine ausdrücklichen Regelungen über
eine mögliche Einbeziehung Dritter enthält, bedarf es der
maßgeblich durch das Prinzip von Treu und Glauben gepräg-
ten ergänzenden Auslegung des Beratervertrages, um eine
Schutzwirkung zugunsten eines nicht am Vertragsschluss
Beteiligten feststellen zu können (vgl. BGH, Urt. v. 14.6.2012
– IX ZR 145/11, BGHZ 193, 297 Rdnr. 14; D. Fischer, a.a.O.,
§ 10 Rdnr. 16). Lässt sich aus dem Willen der Vertragspart-
ner eine Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich der
Vertragsleistung des Beraters ableiten, kann der einbezogene
Dritte im Fall der Schädigung einen eigenen Ersatzanspruch
als sekundären vertraglichen Anspruch gegen den Berater
geltend machen (vgl. BGH, Urt. v. 20.4.2004 – X ZR 250/02,
BGHZ 159, 1, 4; v. 14.6.2012, a.a.O.).

Um die Haftung des Beraters nicht unbegrenzt auszudehnen,
ist jedoch erforderlich, dass der Dritte mit der Hauptleistung
des Steuerberaters als Schutzpflichtiger bestimmungsgemäß
in Berührung kommt (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2011 – IX ZR
193/10, WM 2011, 2334 Rdnr. 6). Zu dieser Voraussetzung
der Leistungsnähe muss ein schutzwürdiges Interesse des
Gläubigers an der Einbeziehung des Dritten in den vertrag-
lichen Schutzbereich hinzutreten (vgl. BGH, Urt. v. 7.5.2009
– III ZR 277/08, BGHZ 181, 12 Rdnr. 19 ff.; v. 24.4.2014 –
III ZR 156/13, WM 2014, 935 Rdnr. 11).

Des Weiteren muss, um das Haftungsrisiko berechenbar hal-
ten zu können, die Einbeziehung Dritter dem schutzpflichti-
gen Steuerberater bekannt oder für ihn zumindest erkennbar
sein (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2011, a.a.O.; v. 7.3.2013 –
IX ZR 64/12, WM 2013, 802 Rdnr. 25). Ausgeschlossen ist
ein zusätzlicher Drittschutz regelmäßig dann, wenn der
Dritte wegen des verfahrensgegenständlichen Sachverhalts
bereits über einen inhaltsgleichen vertraglichen Anspruch
verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2011, a.a.O., Rdnr. 6; v.
7.3.2013, a.a.O., Rdnr. 25; Gräfe in: Gräfe/Lenzen/Schmeer,
Steuerberaterhaftung, 5. Aufl. Rdnr. 437).

b) Nach dem revisionsrechtlich zugrunde zu legenden Sach-
verhalt ist die Klägerin in den Schutzbereich des Mandatsver-
hältnisses zwischen der Beklagten zu 1) und EB einbezogen.
Das von der Beklagten zu 1) erarbeitete und am 13.1.2001
vorgelegte Konzept verfolgte die steuerrechtliche Optimie-
rung der (gesamten) Vermögensverhältnisse der Unterneh-
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1. Der Beklagte zu 2), der den verfahrensgegenständlichen
Darlehensvertrag erstellte und der Klägerin übersandte, war
nicht ausschließlich rechtsberatend tätig. Bereits das im
Januar 2001 von der Beklagten zu 1) erarbeitete steuerliche
Gesamtkonzept sah die Auskehrung eines zinslosen Darle-
hens durch die Stiftung an die Klägerin vor. Mithin unterfiel
die Erstellung des Darlehensvertrages nicht als rechtsbera-
tende Tätigkeit der Verjährungsregel des § 51b BRAO a.F.
Vielmehr liegt eine einheitlich zu betrachtende, steuerbera-
tende Tätigkeit der Beklagten zu 1) vor.

2. Das steuerrechtliche Beratungsmandat wurde in den Jah-
ren 1999 und 2000 erteilt. Nach Art. 229 § 12 Abs. 1 Satz 1
Nr. 13 EGBGB ist auf die durch das Gesetz zur Anpassung
von Verjährungsvorschriften an das Gesetz zur Modernisie-
rung des Schuldrechts vom 9.12.2004 (BGBl. I S. 3214) ge-
änderten Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes Art. 229
§ 6 EGBGB entsprechend anzuwenden.

Demnach richtet sich der Beginn der Verjährung für den Zeit-
raum vor dem 15.12.2004 nach § 68 StBerG a.F. Da die den
Verjährungsbeginn auslösende Schadenentstehung regel-
mäßig die Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheides
gemäß § 122 Abs. 1, § 155 Abs. 1 Satz 2 AO voraussetzte
(BGH, Urt. v. 2.7.1992 – IX ZR 268/91, BGHZ 119, 69, 70 ff.;
v. 12.11.2009 – IX ZR 218/08, WM 2010, 138 Rdnr. 10) und
eine anderweitige Verschlechterung der Vermögenslage des
Mandanten vor Bekanntgabe der Steuerbescheide im
Dezember 2011 nicht eingetreten war (vgl. für diesen Fall
BGH, Urt. v. 23.4.2015 – IX ZR 176/12, NJW 2015, 2190,
Rdnr. 14; Chab, a.a.O. § 7 Rdnr. 97), ist der Schaden erst
nach dem 14.12.2004 entstanden

Für den Verjährungsbeginn ist folglich das neue Recht maß-
gebend. Danach ist entscheidend, wann der Schaden ent-
standen ist und die Klägerin von den den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erhielt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen
(§ 199 Abs. 1 BGB). Dies gilt auch für denjenigen, der seine
Ansprüche als Begünstigter aus einem Vertrag mit Schutz-
wirkung zugunsten Dritter ableitet (BGH, Urt. v. 13.10.2011
– IX ZR 193/10, WM 2011, 2334 Rdnr. 23).

Für die Frage des Zeitpunkts der Entstehung des Schadens ist
auch nach neuem Recht die zuvor entwickelte Risiko-Schaden-
Formel maßgebend (Chab, a.a.O., § 7 Rdnr. 200). Danach ist
auch jetzt ein Steuerschaden noch nicht entstanden, solange
es an der Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheides
fehlt (BGH, Urt. v. 23.4.2015, a.a.O., Rdnr. 11), es sei denn,
zuvor wäre ein anderer Schaden als der Steuerschaden be-
reits eingetreten (BGH, a.a.O., Rdnr. 14). Da letzteres nicht der
Fall war und die Steuerbescheide der Klägerin erst im De-
zember 2011 zugegangen sind, ist der bereits im März 2013
gerichtlich geltend gemachte Klageanspruch nicht verjährt.

IV. Das angefochtene Urteil kann folglich keinen Bestand
haben. Es ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist
zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die
Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht
zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).
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merin EB. Durch die Beratung und die hierauf aufbauende
Vertragsgestaltung sollte bewirkt werden, dass auf EB eine
möglichst geringe Steuerlast, unabhängig von dem von ihr
gewählten Wohnort, entfällt. Um dieses Ziel erreichen zu
können, musste das von der Beklagten zu 1) erarbeitete
Konzept notwendigerweise nicht nur das Privatvermögen der
EB, sondern auch die von ihr zum Zeitpunkt der Mandatie-
rung kontrollierten Gesellschaften, namentlich die Klägerin,
einbeziehen.

Dementsprechend enthielt der von der Beklagten zu 1) erar-
beitete Gestaltungsvorschlag die Übertragung der von der EB
gehaltenen Anteile an der Klägerin auf die neu zu gründen-
de Stiftung sowie die Rückzahlung der gegenüber der C. be-
stehenden Darlehensverbindlichkeit mit aus dem Abschluss
eines Darlehensvertrages mit der Stiftung zu gewinnenden
Geldmitteln. Mithin war bereits mit der Erstellung des Ge-
samtkonzeptes vorgezeichnet, dass nicht nur die EB, sondern
auch die Klägerin und die neu zu gründende Stiftung be-
stimmungsgemäß mit der Beratungsleistung in Berührung
kommen würden. Hierbei bestand ein besonderes Interesse
der EB, auch die wirtschaftlichen Belange der – zunächst von
ihr selbst und sodann von der Stiftung kontrollierten – Kläge-
rin, deren Geschäftsführerin sie zudem selbst weiterhin ist,
im Rahmen der Neustrukturierung ihrer Vermögensverhält-
nisse gewahrt zu wissen, um mögliche Schäden von sich
selbst und damit auch der Stiftung abzuwenden.

Diese Drittbezogenheit ihrer Leistung war für die Beklagte zu
1) bei Abschluss des Beratungsvertrages und während seiner
Durchführung offensichtlich. Durch die Übersendung des
vorbereiteten Darlehensvertrages unmittelbar an die Kläge-
rin, die Befassung mit der Neugründung der Stiftung und die
Abrechnung sowohl gegenüber der Klägerin als auch der
Stiftung selbst, zeigt sich, dass der Beklagten zu 1) eine Ver-
wendung ihrer Beratungsleistung gegenüber der Klägerin
und der Stiftung nicht nur bewusst war, sondern dass sie
diese selbst steuerte. Inhaltsgleiche vertragliche Ansprüche
stehen der Klägerin nach dem revisionsrechtlich zugrunde zu
legenden Sachverhalt nicht zu. Soweit ein vertraglicher An-
spruch der Klägerin gegen die mit der Erstellung der Buch-
haltung beauftragte Streithelferin in Betracht kommen könn-
te, fehlt es an diesbezüglichen Feststellungen.

2. Das Berufungsgericht hat bisher offen gelassen, ob eine
Pflichtverletzung der Beklagten zu 1) vorliegt. Die entspre-
chenden Feststellungen werden nachzuholen sein. •

Steuerberaterhaftung
• Treuhandkommanditist
• Hinweispflicht
• Regelwidrige Auffälligkeiten
• Zurechnung des Verschuldens der Komplementärin
des Fonds

• Fehlerhafte Prospektangaben
• Haftungsfreizeichnung durch AGB
(OLG München, Urt. v. 20.4.2016 – 20 U 3917/15)

Leitsätze:
1. Ungeachtet einer Stellung als Kommanditistin zum
Zeitpunkt des Beitritts eines Anlegers oder gar als Grün-
dungskommanditistin folgt schon aus der Stellung als
Vertragspartnerin des Treuhandvertrages die Pflicht, die
künftigen Treugeber über alle wesentlichen Punkte auf-
zuklären, die für die zu übernehmende mittelbare Be-
teiligung von Bedeutung sind. Diese Aufklärungspflicht
erstreckt sich insbesondere auf regelwidrige Auffällig-
keiten, beschränkt sich aber nicht darauf.

2. Die Regelung im Treuhandvertrag, wonach die Treu-
händerin das Beteiligungsangebot und insbesondere
den Prospekt nicht überprüft und die Anlageberatung
oder die Information über die Vor- und Nachteile einer
Beteiligung an der Gesellschaft nicht vertragliche Pflicht
der Treuhänderin sei, ist dahingehend zu verstehen,
dass die Treuhänderin von einer Haftung aus Verschul-
den bei Vertragsschluss infolge Verletzung der Aufklä-
rungspflicht über falsche oder irreführende Angaben im
Prospekt freigezeichnet werden soll. Derartige formular-
mäßige Freizeichnungsklauseln sind wegen der grund-
legenden Bedeutung der Aufklärungspflicht für den
Schutz der Investoren nach § 307 Abs. 1 BGB nichtig.
Sie benachteiligen die Anleger entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen. •

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist begründet. Der Kläger hat An-
spruch auf Ersatz des Schadens, der ihm durch die Beteili-
gung an der E. P. M. GmbH & Co. KG IV entstanden ist.

1. Entgegen der Auffassung des LG haftet die Beklagte
schon als Vertragspartnerin des Treuhandvertrages für feh-
lerhafte Angaben im Prospekt. Es kommt weder darauf an,
ob sie Gründungskommanditistin war, noch darauf, ob sie
eigene Anteile gehalten hat. Unerheblich ist auch, dass sie
weder den Vermittler noch die mit dem Vertrieb betraute
Gesellschaft selbst beauftragt hat.

a. Ungeachtet einer etwaigen Stellung als Kommanditistin
zum Zeitpunkt des klägerischen Beitritts oder gar als Grün-
dungskommanditistin trifft die Beklagte schon als Vertrags-
partnerin des Treuhandvertrages die Pflicht, die künftigen
Treugeber über alle wesentlichen Punkte aufzuklären, die für
die zu übernehmende mittelbare Beteiligung von Bedeutung
sind (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.2015 – III ZR 78/15, BeckRS
2015, 20464, Rdnr. 16 a.E. m.w.N.).

Entgegen der Auffassung der Beklagten beschränkt sich ihre
Aufklärungspflicht als Vertragspartnerin des Treuhandver-
trages nicht auf regelwidrige Auffälligkeiten. Eine solche
Einschränkung lässt sich den einschlägigen Entscheidungen
des BGH zur Aufklärungspflicht des Treuhandkommandi-
tisten nicht entnehmen. Danach trifft einen Treuhandkom-
manditisten, der die Interessen der Anleger als seiner Treu-
geber wahrzunehmen hat, die Pflicht, die Treugeber über
alle wesentlichen Punkte aufzuklären, die ihm bekannt
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waren oder bei gehöriger Prüfung bekannt sein mussten und
die für die zu übernehmende mittelbare Beteiligung von Be-
deutung sind. Diese Pflicht erstreckt sich insbesondere auch
auf regelwidrige Auffälligkeiten (vgl. BGH, NJW 2002, 1711;
NJW-RR 2008, 1129/1130 Rdnr. 8; NJW-RR 2009, 613 m.w.N.),
beschränkt sich aber nicht darauf.

Fehl geht auch der Einwand der Beklagten, ein Treuhand-
vertrag mit dem Kläger sei nicht vor ihrem eigenen Beitritt
zur Gesellschaft zustande gekommen. Es lässt sich weder der
Beitrittserklärung des Klägers vom 4.5.2005 noch der
Annahmeerklärung vom 10.5.2005, die die Komplementärin
der Fondsgesellschaft in Vertretung für die Beklagte abge-
geben hat, auch nur andeutungsweise entnehmen, dass der
Treuhandvertrag aufschiebend bedingt abgeschlossen
werden sollte. Vielmehr ist in der Beitrittserklärung fest-
gehalten:

„Ich gebe hiermit gegenüber der TBG Treuberatungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft GmbH, B. (nachfolgend
„TBG“) ein verbindliches Angebot auf Abschluss des im
Beteiligungsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages ab,
der durch die Annahme meines Beteiligungsangebotes durch
die E. P. M. GmbH, G., (nachstehend „Komplementärin“ ge-
nannt) im Namen der TBG zustande kommt. ... Ich bin damit
einverstanden, dass das Treuhandverhältnis mit Annahme
meines Beteiligungsangebotes durch die Komplementärin im
Namen der TGB rechtsverbindlich begründet ist. Die Annah-
me meines Beteiligungsangebotes wird mir durch die Komp-
lementärin im Namen und in Vollmacht der TBG bestätigt
werden. Auf den Zugang der Annahmeerklärung meines Be-
teiligungsangebotes als Voraussetzung für die Wirksamkeit
des Vertragsschlusses verzichte ich hiermit ausdrücklich.“

Die Komplementärin hat mit Schreiben vom 10.5.2005 die
Annahme der Beitrittserklärung des Klägers bestätigt und
zugleich an die Zahlung des ersten Teilbetrags erinnert, der
nach den Bestimmungen in der Beitrittserklärung spätestens
fünf Tage nach Zugang der Annahme der Beitrittserklärung
zu bezahlen war; der Kläger hat am 23.5.2005 die Zahlung
geleistet.

Abgesehen davon hätte auch ein – hier nicht vereinbarter –
aufschiebend bedingter Abschluss des Treuhandvertrags die
vorvertraglichen Aufklärungspflichten der Beklagten als Ver-
tragspartnerin des Treuhandvertrages nicht entfallen lassen.

b. Für eine Zurechnung des Verschuldens eines Verhandlungs-
gehilfen nach § 278 S. 1 BGB reicht es aus, dass der spätere
Verhandlungspartner die Vertragsverhandlungen nicht selbst
führt und dabei auch nicht selbst die etwaigen Aufklärungs-
pflichten erfüllt, sondern sich dazu der Hilfe eines anderen
bedient. Der Verhandlungsgehilfe muss keine Abschlussvoll-
macht haben. Entscheidend ist allein, dass er nach den tat-
sächlichen Gegebenheiten des Falles mit dem Wissen des
Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Ver-
bindlichkeit als dessen Hilfsperson tätig wird. Das Verschul-
den von Untervermittlern ist schon dann zuzurechnen, wenn
mit ihrem Einsatz gerechnet werden musste.

Wenn ein Vermittler mit Wissen und Wollen einer Vertrags-
partei Aufgaben übernimmt, die typischerweise ihr obliegen,
steht der Vermittler unabhängig von seiner etwaigen Selb-
ständigkeit und einer Tätigkeit auch für den Vertragspartner
in ihrem Lager, wird in ihrem Pflichtenkreis tätig und ist als
ihre Hilfsperson zu betrachten; sie kann der Verantwortung
für die Vertragsverhandlungen eines selbstständigen Vermitt-
lers nicht entgehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.7.2013 – II ZR 9/12
NJW-RR 2013,1255/1257; Urt. v. 14.5.2012 – II ZR 69/12
NJW-RR 2012,1316/1317; Urt. v. 11.7.2012 – IV ZR 151/11
zitiert nach Juris, Rdnr. 48; Urt. v. 9.7.1998 – III ZR 158/97
NJW 1998, 2898 juris Rdnr. 15; Urt. v. 24.5.1982 – II ZR
124/81 NJW 1982, 2493 juris Rdnr. 8).

Hier war von vornherein vorgesehen, dass der Vertrieb der
Beteiligung durch die von der Fondsgesellschaft (vertreten
durch die Komplementärin) zu beauftragende E. P. Vertriebs
GmbH erfolgen sollte und eine mittelbare Beteiligung über
die Beklagte als Treuhandkommanditistin möglich sein sollte.

Der Beklagten musste deshalb bekannt sein, dass die künf-
tigen Anleger, die sich über sie als Treuhänderin beteiligen
würden, durch die E. P. Vertriebs GmbH bzw. die von dieser
beauftragten Untervermittler für den Beitritt und damit für
den Abschluss des Treuhandvertrages gewonnen werden
würden. Überdies war die Komplementärin der Fondsgesell-
schaft zugleich damit betraut, das vom Anleger in der Bei-
trittserklärung abgegebene Angebot auf Abschluss eines
Treuhandvertrages mit der Beklagten in deren Namen anzu-
nehmen.

Die Komplementärin der Fondsgesellschaft hat folglich so-
wohl die Vertriebsgesellschaft beauftragt (als gesetzliche
Vertreterin der Fondsgesellschaft) als auch den Treuhand-
vertrag mit dem Anleger abgeschlossen (in Vertretung für die
Beklagte). Die Einschaltung der E. P. Vertriebs GmbH als
Vermittlerin erfolgte somit auch für den Abschluss des Treu-
handvertrages mit Wissen und Wollen der Beklagten.

2. Der Kläger wurde unstreitig auf der Grundlage des Pros-
pekts beraten, so dass mangels abweichenden Vortrags da-
von auszugehen ist, dass sich fehlerhafte Prospektangaben in
das Beratungsgespräch fortsetzen (BGH, Urt. v. 3.11.2015 –
II ZR 270/14, juris Rdnr. 13 m.w.N.).

3. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Prospekt-
haftungsgrundsätzen hat der Prospekt über ein Beteiligungs-
angebot, der für einen Beitrittsinteressenten im Allgemeinen
die einzige Unterrichtungsmöglichkeit darstellt, den Anleger
über alle Umstände, die für seine Entschließung von wesent-
licher Bedeutung sind oder sein können, sachlich richtig und
vollständig zu unterrichten. Dazu gehört eine Aufklärung
über Umstände, die den Vertragszweck vereiteln oder den
vom Anleger verfolgten Zweck gefährden können.

Ob ein Prospekt unrichtig oder unvollständig ist, ist daher
nicht allein anhand der wiedergegebenen Einzeltatsachen,
sondern nach dem Gesamtbild zu beurteilen, das er von den
Verhältnissen des Unternehmens zeichnet. Dabei dürfen die
Prospektverantwortlichen allerdings eine sorgfältige und
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eingehende Lektüre des Prospekts bei den Anlegern voraus-
setzen (BGH, Beschl. v. 24.2.2015 – II ZR 104/13 juris Rdnr. 8
m.w.N.).

4. Der Prospekt informiert den Anleger nicht ausreichend
über die Risiken, die durch das Finanzierungskonzept ent-
stehen.

a. Das Finanzierungskonzept wird insbesondere auf den Sei-
ten 45, 56 und 95 des Prospekts (Stand 11.3.2005) dahin-
gehend erläutert, dass jeder Treugeber eine Inhaberschuld-
verschreibung unterzeichnet, die er zum Zwecke der teil-
weisen Fremdfinanzierung seiner Beteiligung an die E. P. A.
GmbH verkauft, die das dafür fällige Entgelt im Namen und
auf Anweisung der Anleger auf ein Mittelverwendungskon-
trollkonto der Fondsgesellschaft überweist. Der Begebungs-
und Rahmenvertrag zur teilweisen Anteilsfremdfinanzierung
ist auf Seite 119 des Prospekts abgedruckt.

Daraus ergibt sich die Verpflichtung des Anlegers, den Nenn-
betrag zzgl. Zinsen am 31.12.2012 zu bezahlen, wobei der
Anleger die Gesellschaft beauftragt und bevollmächtigt, die
zu den Zahlungsterminen fälligen Leistungen im Namen und
für Rechnung des Anlegers aus seiner Beteiligung an der
Gesellschaft zustehenden Entnahmeansprüchen, Auseinan-
dersetzungsguthaben oder Liquidationserlösen zu erbringen.

b. Nicht ausreichend hingewiesen wird auf das Risiko, dass
die Inhaberschuldverschreibungen nicht vollständig aus den
anteiligen Ausschüttungsbeträgen bezahlt werden können.
Dieses Risiko besteht ausweislich des Protokolls der Gesell-
schafterversammlung vom 25.7.2012, wenn die dafür vor-
gesehenen Distributionsgarantiezahlungen nicht vollständig
bei der Gesellschaft eingehen („wenn Schuldner der Distribu-
tionszahlungen ausfallen“) oder der Wechselkurs des USD
sinkt.

Auf Seite 56 des Prospekts wird vielmehr ausgeführt, die
Bedienung und Rückführung des fremdfinanzierten Beteili-
gungsanteils erfolge ausschließlich durch die im Wege der
Sicherungsabtretung abgesicherten Zahlungsströme aus der
Beteiligung. Es seien keine weiteren Barmittel seitens des
Anlegers zur Bedienung der Beteiligungsfinanzierung erfor-
derlich. Es bestehe grundsätzlich keine Nachschusspflicht.
Dadurch wird die Aussage auf Seite 46 des Prospekts – nicht
Seite 36, wie die Beklagte auf Seite 9 des Schriftsatzes vom
4.4.2016 ausführt –, Währungsschwankungen könnten sich
negativ auf die Erlöse der Gesellschaft auswirken und die
Fondgesellschaft und damit letztlich die Anleger trügen ein
entsprechendes Fremdwährungs- und Wechselkursrisiko,
relativiert.

c. Auf dem Blatt "Besondere Informationen nach § 312c
Abs. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 der BGB-InfoV zur teilweisen
Fremdfinanzierung der mittelbaren Beteiligungen der E. P.
M. GmbH & Co. KG IV" wird unter II. 2. u.a. darauf hin-
gewiesen, es bestehe das Risiko, dass der Anleger die Rück-
zahlung und den Zins aus der von ihm begebenen Inhaber-
schuldverschreibung erbringen müsse, obwohl die von ihm
mit dem Kaufpreis für die Inhaberschuldverschreibung finan-
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zierte mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft keine gleich
hohe Rendite erwirtschafte.

Dieser Hinweis ist – isoliert betrachtet – an sich eindeutig.
Für die Beurteilung, ob ein Prospekt unrichtig oder unvoll-
ständig ist, ist jedoch nicht isoliert auf eine bestimmte For-
mulierung, sondern auf das Gesamtbild abzustellen, das er
dem Anleger unter Berücksichtigung der von ihm zu for-
dernden sorgfältigen und eingehenden Lektüre vermittelt
(BGH, Urt. v. 5.3.2013 – II ZR 252/11, juris Rdnr. 14 m.w.N.).

Dieser Hinweis unter II. 2 widerspricht den Ausführungen
auf Seite 56 des Prospekts, die Rückführung des fremdfinan-
zierten Beteiligungsanteils erfolge ausschließlich durch die
im Wege der Sicherungsabtretung abgesicherten Zahlungs-
ströme aus der Beteiligung, es seien keine weiteren Barmittel
seitens des Anlegers zur Bedienung der Beteiligungsfinanzie-
rung erforderlich.

d. Nicht explizit hingewiesen wird im Übrigen auf das Risiko,
dass die Inhaberschuldverschreibungen aufgrund des Wech-
selkursrisikos nicht vollständig aus den anteiligen Ausschüt-
tungsbeträgen bezahlt werden können. Dies ergibt sich
weder aus den Ausführungen auf Seite 45 unter der Über-
schrift „Fremdfinanzierungsrisiko“, noch aus den Ausfüh-
rungen auf Seite 46 unter der Überschrift „Währungs- und
Wechselkursrisiko“. Gemessen an den oben zitierten Pros-
pekthaftungsgrundsätzen ist der Prospekt bezüglich des die
Fremdfinanzierung betreffenden Risikos, einschließlich des
Währungsrisikos, zumindest widersprüchlich.

5. Auf die Frage, ob der Prospekt auf die Rechtsfolgen der
§§ 793 ff. BGB hätte hinweisen müssen, kommt es nicht
mehr entscheidend an. Dasselbe gilt für die Darstellung des
Risikos des Totalverlustes.

6. Die Haftung der Beklagten für diesen Prospektfehler wird
nicht durch § 13 des Treuhandvertrages ausgeschlossen,
denn der darin enthaltene Haftungsausschluss ist nach § 307
Abs. 1, § 309 Nr. 7b BGB nichtig.

a. Die Klauseln des formularmäßigen Treuhandvertrages un-
terliegen als Allgemeine Geschäftsbedingungen einer objek-
tiven Auslegung. (vgl. BGH, Urt. v. 22.9.2015 – II ZR 341/14,
juris Rdnr. 24 m.w.N.).

§ 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Treuhandvertrages, wonach
unter der Überschrift „Haftung der Treuhänderin“ geregelt
wird, die Treuhänderin habe das Beteiligungsangebot und
insbesondere den Prospekt nicht überprüft und sich bei der
Entwicklung der Fondstruktur nicht beteiligt, die Anlage-
beratung oder Information über die Vor- und Nachteile einer
Beteiligung an der Gesellschaft sei nicht vertragliche Pflicht
der Treuhänderin, sind – ausgehend von den Interessen,
Vorstellungen und Verständnismöglichkeiten eines rechtlich
nicht vorgebildeten Durchschnittskunden – dahingehend zu
verstehen, dass die Beklagte von einer Haftung aus Verschul-
den bei Vertragsschluss infolge Verletzung der Aufklärungs-
pflicht über falsche oder irreführende Angaben im Prospekt
freigezeichnet werden soll.
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Derartige formularmäßige Freizeichnungsklauseln sind wegen
der grundlegenden Bedeutung der Aufklärungspflicht für
den Schutz der Investoren nach § 307 Abs. 1 BGB nichtig. Sie
benachteiligen die Anleger entgegen den Geboten von
Treu und Glauben unangemessen. Dies gilt hinsichtlich der
Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
(§ 309 Nr. 7b BGB) ebenso wie hinsichtlich der Haftung für
leichte Fahrlässigkeit (BGH, Urt. v. 9.7.2013 – II ZR 193/11,
juris Rdnr. 35 m.w.N.). Jedenfalls soweit – wie hier – der
Prospektfehler darin besteht, dass der Prospekt in sich wider-
sprüchlich ist und die Treuhänderin nicht ausschließlich An-
lageinteressen verfolgt, sondern für ihre Tätigkeit nach § 14
des Treuhandvertrages (Seite 116 des Prospekts) eine Vergü-
tung erhält, trifft die Treuhänderin eine Aufklärungspflicht.

§ 14 des Treuhandvertrages stellt keine gesellschaftsvertrag-
liche Regelung dar, so dass die Bereichsausnahme des § 310
Abs. 4 BGB nicht einschlägig ist (vgl. BGH, Urt. v. 9.7.2013 –
II ZR 193/11, juris Rdnr. 34).

b. Unzutreffend ist die Auffassung der Beklagten, die Klausel
sei AGB-rechtlich unbedenklich, weil bloße Leistungsbeschrei-
bungen, die Art, Umfang und Güte der geschuldeten Leis-
tungen festlegten, einer Inhaltskontrolle entzogen seien.
§ 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Treuhandvertrages stellen eine
Abweichung von der gesetzlichen Haftung für Verschulden
bei Vertragsschluss dar (§ 280 Abs. 1, 3, §§ 282, 241 Abs.
2, § 311 Abs. 2 BGB) und keine „bloße Leistungsbeschrei-
bung“ im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
nach der für die der Überprüfung entzogene Leistungsbe-
schreibung nur der enge Bereich der Leistungsbezeichnun-
gen bleibt, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder
Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirk-
samer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann (BGH,
Urt. v. 12.3.2014 – IV ZR 295/13, juris Rdnr. 27).

7. Der Kläger hat nach § 249 Abs. 1 BGB Anspruch auf Er-
stattung des eingezahlten Betrages in Höhe von 7.500 EUR
sowie des für den Rückkauf der Inhaberschuldverschreibung
aufgewandten Betrages in Höhe von 1.115,49 EUR. Der
Kläger hat belegt, dass er diese Zahlungen erbracht hat. Das
pauschale Bestreiten der Schadenshöhe durch die Beklagte
ist unsubstantiiert, desgleichen der nicht näher ausgeführte
Hinweis auf steuerliche Verlustzuweisungen. Im Übrigen sind
steuerliche Vorteile grundsätzlich nicht anzurechnen; für eine
Ausnahme hiervon fehlt konkreter Sachvortrag.

Der Kläger hat ferner Anspruch auf Freistellung von den
vorgerichtlichen Anwaltskosten sowie von sämtlichen Ver-
pflichtungen und steuerlichen Nachteilen aus der Zeichnung
vom 4.5.2005.

Der Zinsanspruch ist allerdings nur insoweit begründet, als
Zinsen ab Rechtshängigkeit zuzusprechen sind (§ 291, § 288
Abs. 1 Satz 2 BGB). Das Schreiben der Verfahrensbevoll-
mächtigten des Klägers vom 2.4.2014 betrifft ebenso wie
das Schreiben der Beklagten vom 15.4.2014 ein Auskunfts-
begehren des Klägers und enthält keine Mahnung hinsicht-
lich des streitgegenständlichen Betrages. (…) •

GIaktuell Nr. 2/April 201746

Steuerberaterhaftung
• Steuerliches Einlagenkonto § 27 KStG
• Grundlagenbescheid
• Verjährung
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 8.4.2014 – I-23 U 59/13)

Leitsätze (d. Red.):
1. Setzt der Steuerberater im Einlagenkonto in der
Steuererklärung fehlerhaft 0 EUR für das Einlagenkonto
an, erleidet der Gesellschafter einen Schaden dadurch,
dass bei einer Rückzahlung der Einlage auf die aus-
geschütteten Beträge in vollem Umfang Einkommen-
steuer zu entrichten ist. Ein Schaden der GmbH ist in
solchen Konstellationen nicht ersichtlich.

2. Allein die Erteilung eines unzutreffenden Rates und
der Zugang des Grundlagenbescheides über das steuer-
liche Einlagenkonto begründet für einen steuerlichen
Laien noch nicht die erforderliche Kenntnis eines Scha-
denersatzanspruchs im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2
BGB. •

Zum Sachverhalt:
Die Kläger, beide Gesellschafter und Geschäftsführer der
M. S. GmbH, begehren vom Beklagten Schadenersatz wegen
einer angeblich fehlerhaften steuerlichen Beratung. Der
Beklagte war von 1998 bis 2009 der steuerliche Berater der
GmbH. Für das Jahr 2005 stellte das FA Remscheid mit
inzwischen bestandskräftigem Grundlagenbescheid vom
27.3.2007 das steuerliche Einlagenkonto der GmbH mit
0 EUR fest. Das beruhte auf der vorangegangenen Abgabe
einer entsprechenden Erklärung zur gesonderten Feststel-
lung des steuerlichen Einlagenkontos, die der Beklagte
vorbereitet und die beide Kläger unterschrieben hatten und
die ebenfalls das steuerlichen Einlagenkonto mit 0 EUR
ansetzte.

Die Kläger meinen, richtigerweise hätte das Einlagenkonto
einen Betrag von 150.000 EUR ausweisen müssen, hierdurch
sei ihnen und der GmbH ein Schaden entstanden, der der-
zeit indes noch nicht beziffert werden könne. Die Kläger
begehren die Feststellung der Schadenersatzpflicht des Be-
klagten ihnen gegenüber und – aufgrund abgetretenen
Rechts – gegenüber der GmbH. Wegen der weiteren Einzel-
heiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die
tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug
genommen.

Das LG hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, ein
Anspruch der Kläger sei – seine Entstehung unterstellt –
jedenfalls verjährt. Hiergegen wenden die Kläger sich mit der
Berufung, mit der sie unter Wiederholung und Vertiefung
ihres erstinstanzlichen Vortrags weiterhin die Feststellung der
Schadenersatzpflicht des Beklagten begehren. Sie vertreten
insbesondere die Ansicht, die Verjährung habe erst im Laufe
des Jahres 2011 begonnen, weil sie erst in diesem Jahr durch
einen anderen Steuerberater auf die Unrichtigkeit der Fest-
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stellung des steuerlichen Einlagenkontos mit 0 EUR hinge-
wiesen worden seien. Die am 14.11.2012 zugestellte Klage
habe deshalb die Verjährung rechtzeitig gehemmt. In der
Sache sei das steuerliche Einlagenkonto richtigerweise nicht
mit 0 EUR, sondern mit 150.000 EUR anzusetzen gewesen,
weil in dieser Höhe beide Kläger mit Wirkung für das Jahr
2005 auf Darlehensforderungen gegenüber der GmbH ver-
zichtet hätten. Die durch den Verzicht bewirkte Einlage der
Kläger als Gesellschafter sei auch nicht deshalb mit 0 EUR zu
bewerten gewesen, weil sie wirtschaftlich wertlos gewesen
sei. Die GmbH sei im Jahre 2005 nämlich weder überschul-
det noch zahlungsunfähig gewesen, was sich auch darin zei-
ge, dass die GmbH inzwischen wieder Gewinne erwirtschafte.

(Anträge: …)

Der Beklagte wiederholt und vertieft ebenfalls seinen erst-
instanzlichen Vortrag und meint weiter, es sei Verjährung
eingetreten, weil die Verjährung mit dem Zugang des Grund-
lagenbescheides vom 27.3.2007 begonnen habe. In diesem
Zeitpunkt hätten die Kläger auch – was ausreichend sei –
von den den Anspruch begründenden Tatsachen, nämlich
dem Verzicht auf die Darlehensforderung und der gleich-
wohl erfolgten Steuererklärung zur Feststellung des Einlagen-
kontos mit 0 EUR, Kenntnis gehabt.

Dabei sei besonders zu berücksichtigen, dass sowohl die
Steuererklärung als auch der Grundlagenbescheid lediglich
diese Feststellung zum Gegenstand gehabt hätten, weshalb
dies auch den Klägern als steuerrechtlichen Laien hätte auf-
fallen müssen. Zudem liege auch eine Pflichtverletzung des
Beklagten nicht vor, weil es sich bei der GmbH im Jahre
2005 um eine „Krisengesellschaft“ mit einem nicht durch
das Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 150.000 EUR
gehandelt habe. So habe es sich bei dem Forderungsverzicht
um einen „Sanierungsverzicht“ gehandelt, was den Ansatz
von 0 EUR rechtfertige. Zudem sei ein Schaden der GmbH
nicht ersichtlich. •

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Kläger hat in der Sache überwie-
gend Erfolg. Den Klägern steht im Umfang der beantragten
Feststellung ein unverjährter Anspruch aus § 280 Abs. 1 BGB
auf Ersatz des Schadens, der ihnen durch die Pflichtverlet-
zung des Beklagten entstanden ist, zu. Lediglich ein auf ab-
getretenes Recht der GmbH gestützter Anspruch auf Ersatz
eines der GmbH entstandenen Schadens besteht nicht.

I. Den Klägern steht ein unverjährter Anspruch aus § 280
Abs. 1 BGB dem Grunde nach zu.

1. Der Beklagte hat eine Pflicht aus dem zwischen ihm und
der GmbH seinerzeit bestehenden Steuerberatervertrag ver-
letzt, indem er den Klägern kommentarlos und ohne weitere
Beratung die Erklärung für 2005 über ein steuerliches Ein-
lagenkonto von 0 EUR zur Unterschrift vorlegte und eine Be-
ratung hierüber auch nach Zugang des antragsgemäß ergan-
genen Grundlagenbescheids unterließ. Gemäß § 27 Abs. 1
Satz 1 KStG hat – wie hier die GmbH – die unbeschränkt
steuerpflichtige Kapitalgesellschaft die nicht in das Nenn-
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kapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahrs
auf einem besonderen Konto, nämlich dem steuerlichen Ein-
lagenkonto, auszuweisen. Eine derartige Einlage kann seit
jeher nicht durch die Zuführung von Wirtschaftsgütern, son-
dern auch durch den Verzicht auf Forderungen gegenüber
der Gesellschaft bewirkt werden (vgl. nur BFHE 183, 187 =
NJW 1997, 2837 – Großer Senat, m.w.N.).

Demgemäß führte der Verzicht der Kläger auf ihre Darle-
hensforderungen in Höhe von jeweils 75.000 EUR an sich
ohne weiteres zu einer verdeckten Einlage in dieser Höhe,
insgesamt also in Höhe von 150.000 EUR, die gemäß § 27
Abs. 1 Satz 1 KStG in dem steuerlichen Einlagenkonto aus-
zuweisen gewesen wäre. Bereits dadurch, dass der Beklagte
jegliche Beratung zu seinem hiervon abweichenden Ansatz
des Kontos mit 0 EUR unterlassen hat, hat der Beklagte seine
Pflichten aus dem Steuerberatervertrag verletzt. Dabei geht
der Senat davon aus, dass der Beklagte sein anfängliches
Bestreiten, von dem Forderungsverzicht Kenntnis gehabt zu
haben, nicht aufrechterhalten möchte. Abweichendes wäre
unverständlich, weil der Beklagte in den Jahresabschluss
selbst eine Rücklage in entsprechender Höhe aufgenommen
hatte.

Die Feststellung des Einlagenkontos mit 0 EUR war entgegen
der Auffassung des Beklagten auch nicht deshalb gerecht-
fertigt, weil die Forderungen, auf die die Kläger verzichtet
hatten, angesichts der damaligen wirtschaftlichen Lage der
GmbH nicht mehr werthaltig gewesen wären. Abgesehen
davon, dass Zweifel insoweit in besonderem Maße Anlass
zu einer – hier unterbliebenen – eingehenden Beratung hät-
ten geben müssen, trifft die jetzt im Prozess geäußerte Auf-
fassung des Beklagten nicht zu. Er verweist zwar zunächst
zutreffend auf den bereits zitierten Beschluss des Großen
Senats des BFH aus dem Jahre 1997.

Danach ist als Wert der Einlage in Fällen wie dem vorliegen-
den der tatsächliche Wert der Forderung und nicht der
Nennbetrag anzusetzen. Dieser Wert kann bei Gesellschaften
in einer wirtschaftlichen Krise durchaus Null betragen (vgl.
z.B. nur BFH, Urt. v. 15.10.1997 – I R 103/93, juris). Aller-
dings kann entgegen der Auffassung des Beklagten nicht be-
reits aus der Höhe des Schuldenstands, wie er sich aus dem
vorliegenden Jahresabschluss für 2005 ergibt, auf einen auf
Null reduzierten Wert der Einlage geschlossen werden.

Der Teilwert einer Forderung wird nämlich durch die Zah-
lungsunfähigkeit und die Zahlungswilligkeit des Schuldners
sowie durch ihre Verzinslichkeit beeinflusst (FG München,
Urt. v. 4.2.2004 – 7 K 337/99, juris, m.w.N.). Aus einer bi-
lanziellen Überschuldung des Schuldners allein kann noch
nicht auf die Wertlosigkeit einer gegen diesen gerichteten
Forderung geschlossen werden. Hieraus kann lediglich eine
mangelnde Realisierbarkeit am Bewertungsstichtag abgelei-
tet werden. Eine Darlehensforderung kann im Zeitpunkt des
Forderungsverzichts durchaus werthaltig sein, auch wenn sie
nicht sofort in vollem Umfang, sondern erst ratenweise in
der Folgezeit verwirklicht werden kann (FG München, a.a.O.,
m.w.N.).
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Ist die Erfüllung der Forderung nach den am Bewertungs-
stichtag vorliegenden Umständen (Vermögensverhältnisse,
Zahlungsfähigkeit des Schuldners) zweifelhaft, bestimmt sich
ihr Teilwert danach, in welchem Umfang der Ausfall der For-
derung mit einiger Wahrscheinlichkeit droht (FG München,
a.a.O.; ebenso FG Berlin-Brandenburg, DStRE 2013, 1494).
Soweit der BFH in der oben bereits angeführten Entscheidung
(Urt. v. 15.10.1997 – I R 103/93) von einer völligen Wert-
losigkeit bei Überschuldung der Kapitalgesellschaft ausgeht,
betraf dies eine im Zeitpunkt des Forderungsverzichts gege-
bene wirtschaftliche Überschuldung (FG München, a.a.O.).

Die bilanzielle Überschuldung allein reicht nicht aus, um von
einem drohenden Konkurs zu sprechen. Ob eine (wirtschaft-
liche) Überschuldung gegeben ist, die zur Konkurs- bzw.
Insolvenzantragstellung führt, bestimmt sich nach dem Über-
schuldungsstatus, bei dem die tatsächlichen (Verkehrs-)Werte
anzusetzen sind. Dazu kann auch der Geschäfts- oder Firmen-
wert gehören, wenn Anhaltspunkte gegeben sind, dass eine
Verwertung des Unternehmens als Ganzes in Betracht kommt
(FG München, a.a.O.).

Ohnehin ist für die Verbindlichkeiten eines fortgeführten
Unternehmens zu unterstellen, dass sie im Rahmen der künf-
tigen Geschäftstätigkeit erfüllt werden (FG München, a.a.O.).
Die Rechtfertigung einer derartigen Unterstellung zeigt nicht
zuletzt der vorliegende Fall, in dem sich die wirtschaftliche
Lage der GmbH, die bis zum heutigen Tage fortgeführt wird,
in den Folgejahren gebessert hat und sie seit 2009 Gewinne
erzielt.

Dass unter diesen Umständen mit Bezug auf die Verhältnisse
des Jahres 2005 der Wert der Einlagenforderung mit 0 EUR
anzusetzen gewesen sein könnte, behauptet der Beklagte
selbst nicht. Die vorliegenden Angaben zur Bilanz, aus denen
der Beklagte dies allein folgert, reichen hierfür nach der
finanzgerichtlichen Rechtsprechung wie dargelegt jedenfalls
nicht aus, weshalb davon auszugehen ist, dass auch das FA
seinerzeit eine die Einlage mit einem höheren Wert als 0 EUR
ansetzende Steuererklärung akzeptiert hätte.

Dabei kann dahinstehen, mit welchem Wert die Einlage tat-
sächlich anzusetzen gewesen wäre. Für die Zwecke des im
vorliegenden Verfahren allein gestellten Antrags genügt die
Feststellung, dass der Wert richtigerweise jedenfalls nicht
0 EUR betrug, sondern darüber lag. Allerdings spricht nach
dem Vortrag der Parteien im vorliegenden Verfahren nichts
dafür, einen niedrigeren Wert als den Nennbetrag der For-
derungen, auf die die Kläger verzichteten, von zusammen
150.000 EUR anzusetzen. Ob mit Blick auf die seinerzeitigen
wirtschaftlichen Verhältnisse der GmbH gleichwohl nur ein
0 EUR übersteigender Teilwert hiervon anzusetzen gewesen
wäre, braucht im vorliegenden Verfahren nicht entschieden
zu werden.

2. Der Schaden der Kläger besteht darin, dass die in dem Ein-
lagenkonto ausgewiesene Einlage unter den Voraussetzungen
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG im Falle einer Ausschüttung
steuerlich begünstigt gewesen wäre, während die Kläger bei
einer Rückzahlung der Einlage auf die ausgeschütteten Be-

träge in vollem Umfang Einkommensteuer zu entrichten hät-
ten. Nach dem Vortrag der Kläger stehen Gewinnausschüt-
tungen, auf die sich dies auswirken könnte, unmittelbar be-
vor; sie sind spätestens bei einer Liquidation der GmbH zu
erwarten.

3. Dem Anspruch der Kläger aus § 280 Abs. 1 BGB steht
nicht entgegen, dass der Vertrag über die steuerliche Bera-
tung nicht zwischen den Klägern und dem Beklagten, son-
dern zwischen letzterem und der GmbH bestand. Die Kläger
als Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH sind nämlich
in den Schutzbereich dieses Vertrages mit einbezogen.

Sie kamen mit der steuerlichen Beratung, die der Beklagte
gegenüber der GmbH schuldete, typischerweise in Berüh-
rung, weil das steuerliche Einlagenkonto bei der GmbH den
ausschließlichen Zweck verfolgt, ihre – der Kläger – Einlagen
auszuweisen mit den zugunsten der Kläger bestehenden,
bereits angesprochenen einkommensteuerrechtlichen Vor-
teilen im Falle einer Rückzahlung der Einlage. Ein aus einer
pflichtwidrigen Beratung des Beklagten folgender Schaden
musste sich daher bei ihnen auswirken.

4. Die Ansprüche der Kläger sind nicht verjährt. Sie unterlie-
gen, wie das LG im Ausgangspunkt zutreffend angenommen
hat, der regelmäßigen Verjährung und verjähren in drei Jah-
ren (§ 195 BGB), beginnend gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit
dem Schluss des Jahres, in dem die Ansprüche entstanden
und die Kläger von den den Anspruch begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangten oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen mussten. Die Entstehung des Anspruchs hat das LG
zutreffend auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH
(vgl. etwas BGH, NJW-RR 2013, 113 m.w.N.) mit der Be-
kanntgabe des Grundlagenbescheides vom 27.3.2007 im wei-
teren Verlauf dieses Jahres angenommen.

Allerdings hatten die Kläger damit noch keine Kenntnis von
den den Anspruch begründenden Umständen und befan-
den sich auch nicht in grob fahrlässiger Unkenntnis hiervon.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Kläger die Kennt-
nis nicht vor dem 8.12.2011 – dem Zeitpunkt einer entspre-
chenden Beratung durch den Nachfolgesteuerberater B. –
erlangten. Jedenfalls sind dem Vortrag des Beklagten keine
Umstände zu entnehmen, die den Klägern eine frühere
Kenntnis hätten vermitteln oder zumindest dazu hätten füh-
ren können, ihre Unkenntnis als grob fahrlässig erscheinen
zu lassen. Die am 25.10.2012 eingereichte und am
14.11.2012 zugestellte Klage hat die Verjährung deshalb
gehemmt.

Für die Frage der Kenntnis kann in Fällen wie dem vorliegen-
den, in dem es um eine fehlerhafte rechtliche Beratung geht,
eine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der den An-
spruch begründenden Umstände im Sinne des § 199 Abs. 1
Nr. 2 BGB entgegen der Auffassung des LG nicht schon in
dem Zeitpunkt angenommen werden, in dem der unzutref-
fend rechtlich Beratene den falschen Rat entgegennimmt
und ihm damit (stets) Umstände bekannt werden, nach
denen zu seinen Lasten ein Rechtsverlust eingetreten ist.
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Dass nach dem Inhalt der Steuererklärung der Kläger das
steuerliche Einlagenkonto mit 0 EUR festgestellt werden
sollte und dass das FA anschließend eine antragsgemäße
Feststellung traf, war den Klägern freilich schon mit Stellung
des Antrags bzw. Zugang des Grundlagenbescheids bewusst.
Damit war indes noch keine Erkenntnis zur Pflichtwidrigkeit
des zugrundeliegenden Rats des Beklagten und zur Möglich-
keit eines folgenden Schadens verbunden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kläger nicht fachkun-
dig sind. Sie haben ihre steuerrechtlichen Belange dem Be-
klagten als dem dazu berufenen Fachmann anvertraut und
können daher dessen etwaige Fehlleistungen – eben wegen
ihrer Rechtsunkenntnis – nicht erkennen (vgl. BGH, Urt. v.
6.2.2014 – IX ZR 245/12, WM 2014, 575 = DB 2014, 655 =
ZIP 2014, 624). Die Fachkunde des rechtlichen Beraters und
das Vertrauen seines Auftraggebers begründen typischer-
weise im Rahmen eines Anwaltsvertrages eine Überlegenheit
des Anwalts gegenüber seinem regelmäßig rechtsunkundigen
Mandanten (BGH, a.a.O.).

Nichts anderes gilt für den steuerlichen Berater. Deshalb kann
allein die Erteilung des unzutreffenden Rates und der Zugang
des Grundlagenbescheids über das steuerliche Einlagenkonto,
dessen Bedeutung und Nachteiligkeit sich dem Laien zudem
nicht ohne weiteres erschließt, noch nicht die erforderliche
Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB vermitteln.

Vielmehr muss der Mandant in Fällen wie dem vorliegenden
nicht nur die wesentlichen tatsächlichen Umstände kennen,
sondern auch Kenntnis von solchen Tatsachen erlangen, aus
denen sich für ihn – zumal wenn er juristischer Laie ist – er-
gibt, dass der rechtliche Berater von dem üblichen rechtlichen
Vorgehen abgewichen oder Maßnahmen nicht eingeleitet
hat, die aus rechtlicher Sicht zur Vermeidung eines Schadens
erforderlich waren (BGH, a.a.O.). Nicht die rechtliche Bera-
tung, sondern erst der Pflichtenverstoß des rechtlichen Bera-
ters begründet den gegen ihn gerichteten Regressanspruch
(BGH, a.a.O.).

Entgegen der Auffassung des Beklagten ist von einer grob
fahrlässigen Unkenntnis der Kläger im Jahre 2007 auch nicht
deshalb auszugehen, weil sie sich – etwa vor Unterzeichnung
der Steuererklärung – beim Beklagten nicht näher nach der
Bedeutung des steuerlichen Einlagenkontos erkundigten oder
den Beklagten gar auf Unstimmigkeiten zwischen der Anga-
be des Einlagenkontos mit 0 EUR und dem Forderungsver-
zicht bzw. der Aufnahme einer Kapitalrücklage in die Bilanz
hinwiesen. Eine entsprechende Obliegenheit der Kläger be-
stand nicht. Die steuerrechtliche Bearbeitung war nämlich
allein Sache des Beklagten als dem damit beauftragten Steuer-
berater.

Die Kläger als Mandanten mussten sich darauf verlassen kön-
nen, dass der Beklagte als der beauftragte Steuerberater die
anstehenden Rechtsfragen fehlerfrei beantwortet und der er-
teilte Rechtsrat (Ansatz des Einlagenkontos mit 0 EUR) zutref-
fend ist. Den Klägern oblag es nicht, den Beklagten zu über-
wachen oder dessen Rechtsansichten durch einen weiteren
Rechtsberater überprüfen zu lassen (vgl. BGH, a.a.O., m.w.N.).

Es kommt hinzu, dass ein entsprechender Hinweis den Klä-
gern ohnehin voraussichtlich nicht die Erkenntnis der Pflicht-
widrigkeit vermittelt hätte. Der Beklagte hätte dann aller
Voraussicht nach – ebenso wie im vorliegenden Rechtsstreit
– den (unzutreffenden) Ansatz mit 0 EUR verteidigt und ihn
in ähnlicher Weise wie hier erläutert; hierauf hätten die Be-
klagten als steuerrechtliche Laien sich wiederum verlassen
dürfen, ohne dass von ihnen zu erwarten gewesen wäre,
hierzu einen weiteren Steuerberater zu befragen.

II. Ein Schadenersatzanspruch der GmbH aus § 280 Abs. 1
BGB, den die Kläger aus abgetretenem Recht neben ihren
eigenen Ansprüchen verfolgen, ist allerdings nicht gegeben,
weil nicht ersichtlich ist, dass der GmbH ein Schaden entstan-
den sein könnte. Aus ihrer Sicht brachte der Ansatz des steu-
erlichen Einlagenkontos keine erkennbaren, zu einem ersatz-
fähigen Schaden führenden Nachteile. Abweichendes haben
auch die Kläger trotz des entsprechenden, mehrfach geäu-
ßerten schriftsätzlichen Hinweises des Beklagten und einer
Nachfrage seitens des Senats in der mündlichen Verhandlung
nicht dargelegt. (…) •

Steuerberaterhaftung
• Atypischer Kalkulationsschaden
• Betriebswirtschaftliche Kalkulation
(OLG Koblenz, Beschl. v. 28.10.2013 – 2 U 844/12)

Leitsatz:
War für die Auswahl eines anzuschaffenden Fahrzeug-
typs keine konkrete betriebswirtschaftliche Kalkulation
maßgeblich, sondern standen andere Erwägungen wie
z.B. der Aspekt des Patientenkomforts im Vordergrund,
besteht kein Schadenersatzanspruch gegen den Steuer-
berater wegen behaupteter fehlerhafter Steuerberatung
hinsichtlich der Anschaffung eines günstigeren Fahr-
zeugtyps. •

Aus den Gründen:
Die Kläger nehmen den Beklagten auf Schadenersatz wegen
behaupteter fehlerhafter Steuerberatung von zuletzt bezüg-
lich der Klägerin zu 4) in Höhe von 139.853 EUR sowie auf
Feststellung der Ersatzpflicht für die Steuerjahre 2009 und
2010, bezüglich der Klägerin zu 2) in Höhe von 15.673 EUR
sowie bezüglich des Klägers zu 3) in Höhe von 12.673 EUR
jeweils zuzüglich Nebenforderungen in Anspruch.

Hinsichtlich der Darstellung des Sach- und Streitstandes ein-
schließlich der Antragstellung wird auf den Tatbestand im
angefochtenen Urteil des LG Mainz vom 12.7.2012 in seiner
Fassung unter Berücksichtigung des Berichtigungsbeschlus-
ses vom 3.9.2012 sowie die Darstellung im Hinweisbeschluss
des Senats vom 11.9.2013 Bezug genommen. Ebenso nimmt
der Senat Bezug auf die weiteren tatsächlichen Feststellun-
gen der Kammer im angegriffenen Urteil.
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Die Berufung gegen das Urteil des LG Mainz vom 12.7.2012
– 1 O 170/11, ist gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen,
weil nach einstimmiger Auffassung des Senats das Rechts-
mittel offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Rechts-
sache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt und
weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Beru-
fungsgerichts erfordern. Auch die Durchführung einer münd-
lichen Verhandlung über die Berufung ist nicht geboten.

Zur Begründung wird auf den vorausgegangenen Hinweis-
beschluss des Senats Bezug genommen.

Die Ausführungen in der Gegenerklärung geben zu einer
Änderung keinen Anlass.

Soweit die Kläger dort darauf hinweisen, ihre ursprüngliche
Entscheidung sei jedenfalls auch durch betriebswirtschaft-
liche Überlegungen geprägt gewesen, steht dies der im Hin-
weisbeschluss geäußerten rechtlichen und tatsächlichen
Beurteilung des Senats nicht entgegen.

Mit dem LG ist der Senat, wie ausgeführt, der Überzeugung,
dass maßgeblich für die Auswahl des anzuschaffenden Fahr-
zeugtyps ursprünglich keine konkrete betriebswirtschaftliche
Kalkulation war, sondern vielmehr andere Erwägungen im
Vordergrund standen, wie sie der Zeuge Dr. ... in seiner Ver-
nehmung bestätigt hat. Dass der klägerseitigen Disposition
bei der Fahrzeuganschaffung (auch) betriebswirtschaftliche
Erwägungen insoweit zugrunde lagen, als der maßgeblich
unter dem Aspekt des Patientenkomforts ausgewählte und
angeschaffte Fahrzeugtyp Sharan auch unter dem Kosten-
aspekt und der internen Vorgabe, jedenfalls keine Verluste
und möglichst einen „kleinen Gewinn“ zu erwirtschaften,
tragbar sein musste, was der Zeuge Dr. ... ebenfalls aus-
drücklich bestätigt hat, hat der Senat so in seine Erwägun-
gen auch ausdrücklich einbezogen (wie vor).

Diese betriebswirtschaftlichen Vorgaben konnten aber un-
streitig unabhängig von der Wahl des Typ Sharan oder des
Typs Caddy eingehalten werden, sodass nach wie vor davon
auszugehen ist, dass das maßgebliche Entscheidungskrite-
rium zugunsten oder zulasten des einen oder anderen Fahr-
zeugtyps nicht in einer konkreten betriebswirtschaftlichen
Erwägung lag.

Der Senat hat in seinem Hinweisbeschluss auch deutlich ge-
macht, dass selbst dann, wenn man den klägerischen Vor-
trag zu Grunde legt, wonach das klägerische Unternehmen
nach Kenntnis der tatsächlichen Steuerlast den Fuhrpark auf
Caddy-Fahrzeuge umgestellt hat, dies gleichwohl letztlich
nur die allgemeine unternehmerische Entscheidung darstellt,
von der Möglichkeit, die Kosten entsprechend zu senken,
nunmehr Gebrauch zu machen.

Diese Möglichkeit bestand als solche unstreitig aber bereits
zuvor und unabhängig von der behaupteten Falschberatung,
wurde von Klägerseite aber nicht genutzt, weil eine wesent-
liche, konkret definierte Gewinnerzielungsabsicht jedenfalls
bis dato nicht bestand. Damit erweist sich die Behauptung
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in der Gegenerklärung als unzutreffend, wonach sich aus die-
ser späteren Entscheidung ohne Weiteres ergebe, dass die
(falschen) Auskünfte des Beklagten ursächlich für die unter-
nehmerischen Entscheidungen der Kläger insoweit gewesen
seien.

Soweit die Gegenerklärung schließlich rügt, der Einwand des
Senats zu dem von dem Zeugen Dr. ... so bezeichneten
„Kostenblock“ sei nicht recht nachvollziehbar, hat sie er-
sichtlich die Erwägungen des Senats zu diesem Gesichts-
punkt nicht zutreffend erfasst. Diese betreffen die hypothe-
tische Betrachtungsweise der Klägerseite auf Grundlage ihrer
eigenen Argumentation unter weiterer Berücksichtigung der
Angaben des Zeugen Dr. ... Dieser hat in seiner Vernehmung
anschaulich dargestellt, dass sich das klägerische Unterneh-
men nach der durchgeführten Außenprüfung des FA im Jahr
2006 plötzlich einem erheblichen „Kostenblock“ in Höhe
von etwa 200.000 EUR ausgesetzt gesehen habe.

Diese Kosten wären jedoch infolge des Umstands, dass es
dem klägerischen Unternehmen ohnehin nicht möglich ge-
wesen wäre, die höhere Mehrwertsteuerlast an die Kranken-
kassen als Kostenträger weiterzureichen, als solche auch bei
richtiger steuerrechtlicher Beratung angefallen unabhängig
von der Frage der eingesetzten Fahrzeuge. Diesen „klassi-
schen“ Schaden bei umsatzsteuerrechtlicher Falschberatung
machen die Kläger dementsprechend auch nicht geltend.

Maßgeblich für die hier vorzunehmende hypothetische Be-
trachtung ist damit allein die Frage, ob die Kläger sich auf
Grundlage zutreffender Beratung bereits von Beginn an für
die Verringerung der Kostenseite durch Anschaffung des
Fahrzeugtyps Caddy entschieden hätten. Dass hiervon aber
deshalb jedenfalls so lange nicht ausgegangen werden kann,
wie sich die Kosten für die Fahrzeuge vom Typ „Sharan“ aus
Sicht des Unternehmens – so der Zeuge Dr. ... – noch als
tragbar darstellten, weil andere, nicht betriebswirtschaftliche
Erwägungen (Komfort) entgegenstanden, hat der Senat be-
reits wiederholt dargelegt.

Nach den von Klägerseite unwidersprochenen Angaben des
Zeugen war es letztlich aber der Umstand, dass diese nicht
sukzessive, sondern infolge der Betriebsprüfung plötzlich
„en bloc“ wirtschaftlich zu bewältigen waren, der (erst) dazu
führte, dass die Kosten nun nicht mehr tragbar waren, und
der Veranlassung dafür war, von der von Beginn an beste-
henden Möglichkeit der Entlastung auf der Kostenseite nun-
mehr unter Verzicht auf den höheren Komfort erstmals
Gebrauch zu machen.

Damit wird aber nicht die Kausalität zwischen dem dem
Beklagten vorgeworfenen Beratungsfehler und den höheren
Betriebskosten durch die Sharan-Fahrzeuge dargetan und be-
stätigt, sondern allein zwischen dem behaupteten Beratungs-
fehler und dem Umstand, dass Kosten, die bei hypotheti-
scher Betrachtung auch unabhängig von der möglichen
Falschberatung entstanden wären, nicht „peu à peu“ und
damit wirtschaftlich für das klägerische Unternehmen ver-
kraftbar angefallen sind, sondern plötzlich als großer „Block“
auf einmal und unerwartet zu finanzieren waren. Etwaige,
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sich hieraus ergebende (Finanzierungs-)Schäden machen die
Kläger aber ebenfalls vorliegend gerade nicht geltend.

Diese gesamte Frage kann letztlich aber auch dahinstehen,
da sich bereits aus der entsprechenden Formulierung im Hin-
weisbeschluss des Senats („im Übrigen“) ergibt, dass es sich
insoweit lediglich um eine zusätzliche, die Entscheidung des
Senats letztlich nicht tragende Erwägung handelt. (…) •

Steuerberaterhaftung
• Atypischer Kalkulationsschaden
• Betriebswirtschaftliche Kalkulation
(OLG Koblenz, Beschl. v. 11.9.2013 – 2 U 844/12)

Leitsatz:
In Fällen der Inanspruchnahme eines Steuerberaters auf
Schadenersatzes wegen eines sog. „atypischen Kalku-
lationsschadens“ obliegt dem Mandanten die Offen-
legung einer konkreten betriebswirtschaftlichen Kalku-
lation, die die tatsächlichen Anschaffungen bzw. tat-
sächlich getätigten Ausgaben berücksichtigt. •

Aus den Gründen:
(…)

I. Die Kläger nehmen den Beklagten auf Schadenersatz
wegen behaupteter fehlerhafter Steuerberatung von zuletzt
bezüglich der Klägerin zu 4) in Höhe von 139.853 EUR sowie
auf Feststellung der Ersatzpflicht für die Steuerjahre 2009
und 2010, bezüglich der Klägerin zu 2) in Höhe von 15.673
EUR sowie bezüglich des Klägers zu 3) in Höhe von 12.673
EUR jeweils zuzüglich Nebenforderungen in Anspruch.

Zu Grunde liegt die steuerliche Beratung des nach Umwand-
lung der vormaligen Klägerin zu 1) als GbR nunmehr von
der Klägerin zu 4) als GmbH betriebenen Transportunterneh-
mens mit den Klägern zu 2) und 3) als dessen Gesellschaf-
tern. Das Unternehmen hat hauptsächlich den Transport von
Patienten des Nierenzentrums … zum Gegenstand, dessen
leitender Oberarzt der Ehemann der Klägerin zu 2) ist. Zu-
dem verfügt das Unternehmen über eine Taxi-Lizenz.

Mit Schreiben vom 9.5.2000 teilte die ...(C) GmbH Treuhand-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, deren Geschäfts-
führer der Beklagte war, der vormaligen Klägerin zu 1) mit,
bei Patientenbeförderung innerhalb einer Gemeinde bzw.
einer Beförderungsstrecke von weniger als 50 km betrage
der Umsatzsteuersatz nicht, wie bis dahin von der Klägerin
zu 1) in Rechnung gestellt, 16%, sondern lediglich 7%.

In der Folgezeit berechnete die Klägerin zu 1) den ermäßig-
ten Steuersatz, bis es im Jahr 2006 zu einer Außenprüfung
des FA … kam. Diese kam zu dem Ergebnis, dass insoweit
eine Steuerverkürzung vorliege und der ermäßigte Steuersatz
entgegen der von der Steuerberatungsgesellschaft erteilten

Auskunft nicht anzuwenden sei. Infolgedessen mussten ent-
sprechende Steuernachzahlungen geleistet werden, wobei
für 2009 und 2010 noch keine geänderten Umsatzsteuer-
bescheide ergangen sind.

Die Kläger haben erstinstanzlich geltend gemacht, der Ge-
sellschaft wie auch ihnen als Gesellschaftern sei durch die
Falschberatung ein Schaden entstanden. Hierfür habe der
Beklagte einzustehen, da er alle steuerlichen Belange der
früheren GbR und der jetzigen GmbH betreut habe. Bei
Kenntnis der tatsächlichen höheren Steuerschuld hätte das
Unternehmen die Betriebskosten reduziert, indem es statt
der teureren Fahrzeuge vom Typ VW Sharan günstigere Fahr-
zeuge vom Typ VW Caddy angeschafft und eingesetzt hätte.

Dabei machen die Kläger nach eigenen Angaben insoweit
einen atypischen Kalkulationsschaden geltend. Dies vor dem
Hintergrund, dass nach ihrem Vortrag bei den Krankentrans-
porten von den Krankenkassen lediglich Pauschalbeträge er-
stattet werden, ungeachtet der Höhe des Mehrwertsteuer-
satzes.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt und vorge-
bracht, es fehle bereits an einer Pflichtverletzung. Er selbst
habe die steuerliche Beratung erst ab dem 1.7.2006 über-
nommen. Es liege auch kein Dauermandat vor. Ein konkreter
Prüfungsauftrag hinsichtlich der Höhe des gewählten Um-
satzsteuersatzes sei nicht erteilt worden. Im Übrigen fehle es
auch an der Kausalität zwischen der behaupteten Pflicht-
verletzung und dem behaupteten Schaden. Hinsichtlich des
behaupteten Kalkulationsschadens fehle es zudem an einer
substantiierten Darlegung. (...)

Nach Klagerücknahme seitens der Klägerin zu 1) hat das LG
die Klage im Übrigen durch das angegriffene Urteil abge-
wiesen.

Es hat zur Begründung ausgeführt, dass es bereits zweifel-
haft sei, ob überhaupt eine Pflichtverletzung des Beklagten
vorliege.

Dies könne aber dahinstehen. Selbst bei Unterstellung einer
entsprechenden Prüfungs- und Beratungspflicht des Beklag-
ten fehle nämlich der Beweis dafür, dass die fehlende Auf-
klärung über den tatsächlich in Ansatz zu bringenden Um-
satzsteuersatz zu dem von den Klägern geltend gemachten
Schaden geführt habe.

Insoweit fehle es bereits an einer schlüssigen Darlegung des
Schadens. Die Kläger hätten keine betriebswirtschaftliche
Kalkulation dargetan, die der Anschaffung der Fahrzeuge
vom Typ Sharan zugrunde gelegen habe. Nach Angaben des
Zeugen Dr. …, des Ehemanns der Klägerin zu 2), habe bei
der Fahrzeugwahl vielmehr der Komfort für die Patienten im
Vordergrund gestanden. Ausschlaggebend sei insoweit ge-
wesen, ein vernünftiges und kostenmäßig tragbares Fahr-
zeug auszuwählen. Dies sei nach Angaben des Zeugen mit
dem VW Sharan der Fall gewesen. Dies lässt nach Auffas-
sung der Kammer erkennen, dass der Auswahl des Fahrzeug-
typs keine konkrete betriebswirtschaftliche Kalkulation zu
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können, da sich Umsatzerlöse nicht nach Belieben generieren
ließen.

Der Beklagte ist dem insgesamt unter Aufrechterhaltung
seines erstinstanzlichen Rechts- und- Tatsachenstandpunkts
entgegengetreten und trägt auf Zurückweisung der Beru-
fung an. (…)

II. Der Senat beabsichtigt nach Beratung, die Berufung der
Kläger gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Der Senat
ist nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage ein-
stimmig davon überzeugt, dass die Berufung offensichtlich
keine Aussicht auf Erfolg bietet, der Rechtssache keine
grundsätzliche Bedeutung zukommt und eine mündliche
Verhandlung nicht geboten ist.

Das LG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Dabei kann es,
was das LG im Ergebnis ebenfalls zutreffend gesehen hat,
letztlich dahinstehen, ob hier im Hinblick auf eine dem Be-
klagten zuzurechnende Pflichtverletzung aus dem Steuer-
beratungsmandat dem Grunde nach ein Schadenersatz-
anspruch der Kläger in Betracht kommen könnte.

Den Klägern ist es nämlich nicht gelungen, schlüssig dar-
zutun und zu beweisen, dass die behauptete Falschberatung
ursächlich zu dem behaupteten Schaden geführt hat. Mit
dem LG ist auch der Senat der Überzeugung, dass maßgeb-
lich für die Auswahl des anzuschaffenden Fahrzeugtyps ur-
sprünglich keine konkrete betriebswirtschaftliche Kalkulation
war, sondern vielmehr andere, auch vom Zeugen Dr. … in
seiner Vernehmung angegebene Gründe.

Bereits in der Klageschrift haben die Kläger selbst ausführen
lassen, dass bei der Fahrzeuganschaffung großer Wert da-
rauf gelegt worden sei, dass solche Fahrzeuge angeschafft
werden, die in Ansehung der Krankheit der Patienten einen
angenehmen Transport garantierten. Dass dies bei Fahrzeu-
gen des Typs Caddy – anders als beim Typ Sharan – allenfalls
eingeschränkt der Fall ist, hat der Zeuge Dr. ... in seiner Ver-
nehmung entsprechend bestätigt. Ihm wäre es grundsätzlich
lieber gewesen, die Patienten (auch weiterhin) in qualitativ
hochwertigeren Fahrzeugen transportieren zu können.

Der Zeuge hat weiter bekundet, dass es zu der Anschaffung
des Fahrzeugs VW Sharan deshalb gekommen sei, weil man
ein vernünftiges und kostenmäßig auch tragbares Fahrzeug
habe anschaffen müssen. Es habe auch ein Angebot einer
Niederlassung in der unmittelbaren Nähe des Dialysezen-
trums gegeben. Letztlich sei man dann bei diesem Wagen
geblieben, weil er im Hinblick auf den Verbrauch und von
den Kosten her so darstellbar gewesen sei, dass dieser Fahr-
zeugtyp eigentlich auch gar nicht mehr zur Diskussion ge-
standen habe. Es habe (bis zur Betriebsprüfung) keinen Druck
gegeben, hinsichtlich des Fahrzeugtyps oder der Marke etwas
zu ändern.

Angesichts dessen begegnet die Beurteilung des LG keinen
Bedenken, wonach maßgeblich für die Entscheidung für den
Sharan jedenfalls keine konkrete betriebswirtschaftliche Kal-
kulation war.
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Grunde gelegen hat, insbesondere auch nicht unter Einbe-
ziehung steuerlicher Fragen. (...)

Gegen die Abweisung der Klage wenden sich die Kläger zu
2)–4) mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten Berufung,
mit der sie ihre erstinstanzlich zuletzt gestellten Anträge voll-
umfänglich weiter verfolgen. Dazu nehmen sie Bezug auf
ihr gesamtes erstinstanzliches Vorbringen nebst dortigem
Beweisanerbieten.

Zunächst halten sie weiterhin an ihrer Auffassung fest, dass
mit der falschen Auskunft über den Mehrwertsteuersatz eine
Pflichtverletzung des Beklagten vorliege, dem ein umfassen-
des Beratungsmandat übertragen gewesen sei. Allein der
Umstand, dass das Mandat in unterschiedlicher Rechtsträger-
schaft betreut worden sei, könne sich nicht zulasten der Klä-
ger auswirken. Auch sei es nicht entscheidend, dass die be-
treffende Auskunft nicht durch ihn selbst erteilt worden sei.
In jedem Fall aber sei er im Rahmen der von ihm seit dem
1.1.2006 erstellten Umsatzsteuervoranmeldungen und Jah-
resumsatzsteuererklärungen gehalten gewesen, wegen des
nur ermäßigt in Ansatz gebrachten Umsatzsteuersatzes in
den Rechnungen nachzufragen.

Nach Auffassung der Berufung war die Pflichtverletzung des
Beklagten auch ursächlich für den eingetretenen Schaden.
Dies folge bereits aus dem Umstand, dass die erhöhte Um-
satzsteuerbelastung Ursache für die unternehmerische Ent-
scheidung gewesen sei, nunmehr Fahrzeuge vom Typ Caddy
anzuschaffen. Dies werde auch durch den Jahresabschluss
2006 untermauert. Dieser habe, entsprechend der unterneh-
merischen Zielsetzung, einen leichten Gewinn ausgewiesen,
entsprechend einer Umsatzrendite von 5,29%. Unter Be-
rücksichtigung der erhöhten Umsatzsteuerlast hätte die Um-
satzrendite lediglich bei 1,5% gelegen. Wenngleich die
Gewinnerzielungsabsicht der Kläger nur dahin gegangen sei,
einen „leichten“ Gewinn zu erzielen, müssten sie jedenfalls
schon aus Gründen kaufmännischer Vernunft zumindest
bestrebt sein, eine angemessene Umsatzrendite zu erzielen.
Dies sei bei einer Marge von 5–6% der Fall.

Das LG beanstande auch zu Unrecht, dass die Kläger keine
betriebswirtschaftliche Kalkulation für die Fahrzeuganschaf-
fung vorgelegt hätten. Insoweit habe der Ehemann der Klä-
gerin zu 2) als Zeuge bekundet, dass man nach einer Test-
phase ein Fahrzeug angeschafft habe, das vernünftig und
kostenmäßig tragbar gewesen sei. Dass diese unternehme-
rische Entscheidung betriebswirtschaftlich jedenfalls auf
Grundlage der im Jahr 2000 erteilten umsatzsteuerrecht-
lichen Beratung zutreffend gewesen sei, ergebe sich aus den
Jahresabschlüssen, die tatsächlich den angestrebten leichten
Gewinn auswiesen. Dass die Kläger bei Kenntnis des Umsatz-
steuersatzes von 16% von Anfang an ausschließlich Fahr-
zeuge des Typs Caddy angeschafft hätten, ergebe sich be-
reits daraus, dass die Klägerin zu 4) nach Bekanntwerden der
umsatzsteuerlichen Gegebenheiten nur noch derartige Fahr-
zeuge angeschafft habe. Der Wechsel des Fahrzeugtyps sei
die einzige Möglichkeit gewesen, Kosten zu senken. Es sei
wirklichkeitsfremd, wenn das LG davon ausgehe, die Kläger
hätten durch ihren Taxibetrieb mehr Einnahmen erzielen
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Soweit die Kläger nunmehr in der Berufung erstmals vor-
bringen, unter kaufmännischen Aspekten sei jedenfalls eine
Umsatzrendite in einer Größenordnung von 5–6% ange-
strebt gewesen, ist dieses bestrittene Vorbringen zum einen
neu und prozessual grundsätzlich nicht mehr berücksichti-
gungsfähig, § 531 Abs. 2 ZPO. Ungeachtet der Frage der
Verspätung setzt sich die Klägerseite damit aber auch in
Widerspruch zu ihrem erstinstanzlichen Vortrag. Maßgeblich
für die Aufnahme und den Betrieb des klägerischen Unter-
nehmens war danach nämlich, die unbefriedigende Situation
vor Ort im Hinblick auf den Patiententransport von und zum
Dialysezentrum zu verbessern und hierdurch eine Renommé-
steigerung des Dialysezentrums zu erreichen. Das Unterneh-
men habe damit das ausschließliche Ziel logistischer Unter-
stützungsprozesse für das Dialysezentrum gehabt, dies unter
der Vorgabe einer optimalen Patiententransportversorgung
und unter der weiteren Vorgabe, dass keine Defizite ent-
stehen (wie vor).

Selbst unter Berücksichtigung der weiteren Vorgabe, dass
möglichst noch ein „kleiner“ Gewinn erwirtschaftet werden
sollte, wurde dies nach dem eigenen klägerischen Vortrag
sowohl unter Berücksichtigung der sich bei Ansatz des er-
mäßigten Steuersatzes ergebenden Kosten, als auch bei Be-
rücksichtigung des Regelumsatzsteuersatzes erreicht. Auch
nach dem eigenen klägerischen Vortrag ergibt sich etwa für
2006 weiterhin ein „kleiner“ Gewinn auch bei Berücksichti-
gung des Umsatzsteuersatzes von 16%; die eigenen inter-
nen Vorgaben werden somit auch unter der neuen steuerli-
chen Situation weiterhin eingehalten.

Daraus folgt jedoch, dass selbst dann, wenn man den kläge-
rischen Vortrag insoweit zugrunde legt, wonach das kläge-
rische Unternehmen nach Kenntnis der tatsächlichen Steuer-
last den Fuhrpark auf Caddy-Fahrzeuge umgestellt hat, dies
letztlich die allgemeine unternehmerische Entscheidung dar-
stellt, von einer Möglichkeit zur Senkung der Betriebskosten
nunmehr Gebrauch zu machen. Die Möglichkeit, die Kosten
entsprechend zu senken, bestand als solche unstreitig aber
bereits durchgängig auch zuvor und unabhängig von der be-
haupteten Falschberatung, wurde aber von Klägerseite nicht
genutzt, weil eine wesentliche, konkret definierte Gewinn-
erzielungsabsicht jedenfalls bis dato nicht bestand.

Im Übrigen erweist sich die eigene hypothetische Betrach-
tungsweise der Klägerseite als in sich nicht tragfähig. Sie be-
ruft sich nämlich – insoweit auch bestätigt durch die Anga-
ben des Zeugen Dr. ... in seiner Vernehmung – darauf, dass
sich das klägerische Unternehmen nach der durchgeführten
Außenprüfung im Jahr 2006 plötzlich einem erheblichen
„Kostenblock“ i.H.v. etwa 200.000 EUR ausgesetzt gesehen
habe. Dieser sei letztlich der Grund für die Suche nach Ein-
sparpotential gewesen.

Im klägerischen Unternehmen sind nach Angaben des Zeu-
gen die Fahrzeuge aber grundsätzlich sukzessive in einer
Größenordnung von etwa 3 Fahrzeugen pro Jahr ausge-
tauscht worden (wie vor). Damit wäre es aber nach der eige-
nen Argumentation der Klägerseite unter weiterer Berück-
sichtigung ihres erstinstanzlichen Vorbringens sowie der
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Angaben des Zeugen Dr. ... bei von Anfang an zutreffender
Information hinsichtlich der Umsatzsteuer mutmaßlich über-
haupt nicht zum Auflaufen dieses „Kostenblocks“ gekom-
men. Es wäre vielmehr von Beginn an deutlich gewesen, dass
der „kleine“ Gewinn geringer ausgefallen, aber gleichwohl
noch erzielt worden wäre. Entsprechende Gewinnentnah-
men wären ebenfalls mutmaßlich geringer ausgefallen. Da-
mit hätte sich dann aber – auch bei korrekter Beratung der
Beklagtenseite – kein derart gravierender, auf einmal wirk-
sam werdender, wirtschaftlicher Druck ergeben, von den
eigentlich favorisierten und komfortableren Fahrzeugen vom
Typ Sharan, die dem Unternehmenszweck eher entsprachen,
auf das einfachere Modell Caddy umzusteigen. Mithin wäre
es unter hypothetischer Betrachtung auch bei korrekter
Beratung gerade nicht zu der nunmehr erst nachträglich im
Hinblick auf den „Kostenblock“ getroffenen unternehme-
rischen Entscheidung zur Umstellung des Fuhrparks gekom-
men. Die fehlerhafte Beratung hätte sich damit allein dahin-
gehend ausgewirkt, dass bei im Übrigen gleichen unterneh-
merischen Parametern dieselben Kosten nicht sukzessive,
sondern als „Block“ entstanden sind.

Dabei ist an dieser Stelle erneut daran zu erinnern, dass sich
die Klägerseite hier im Hinblick auf den festen Erstattungs-
betrag seitens der Krankenkassen daran gehindert sieht, den
„klassischen“ Schaden in Fällen der Falschberatung im Be-
reich der Umsatzsteuer geltend zu machen, der darin liegt,
dass die nicht in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von den
Endkunden nicht mehr erlangt werden kann, der Unterneh-
mer gleichwohl die Steuer nachträglich en bloc nachentrich-
ten muss. Die Kausalität für den von ihr stattdessen behaup-
teten „atypischen Kalkulationsschaden“ vermag sie aber auf
Grundlage ihres eigenen Vorbringens aus den vorgenannten
Erwägungen letztlich nicht schlüssig darzutun.

Da die Berufung aus den aufgezeigten Gründen offensicht-
lich keine Aussicht auf Erfolg hat, legt das Gericht aus Kos-
tengründen die Rücknahme des Rechtsmittels nahe. (…) •

Haftung des Treuhandkommanditisten
• Gründungsgesellschafter
• Halten eigener Anteile
• Einfluss auf die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages
• Entgegennahme einer Vergütung
(LG Berlin, Urt. v. 29.7.2016 – 31 O 100/16)

Leitsätze:
1. Hält der nach Gründung der Fondsgesellschaft bei-
getretene Treuhandkommanditist keine Anteile auf
eigene Rechnung, ist eine Haftung „wie ein Gründungs-
gesellschafter“ jedenfalls dann nicht gerechtfertigt,
wenn sich seine Aufgabe auf das Halten der Gesell-
schaftsanteile der Treugeber beschränkt und er kei-
nen Einfluss auf die Gestaltung des Gesellschaftsvertra-
ges und die Konzeption des Investitionsvorhabens hatte.
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Treugeber gezeichneten Beteiligungsbetrages durch die E. P.
A. GmbH (im Folgenden: „Kapitalgeberin“) fremdfinanziert
und von dieser an die Fondsgesellschaft gezahlt wird. Zu
diesem Zweck sollten die Treugeber den „Begebungs- und
Rahmenvertrag“ abschließen und die Inhaberschuldver-
schreibung unterzeichnen.

Die Klagepartei beteiligte sich auf Empfehlung eines für die
F. GmbH handelnden Herrn P. mit Beitrittserklärung vom
10.11.2005 als Treugeberin mit einem Beteiligungsbetrag
von 50.000 EUR zzgl. 3% Agio (insgesamt: 51.500 EUR) an
der Fondsgesellschaft. In der Beitrittserklärung heißt es unter
anderem:

„Meine Beteiligung erfolgt auf Grund und unter Anerken-
nung des im Beteiligungsprospekt [...] abgedruckten Gesell-
schaftsvertrages, des Treuhandvertrages und des Inhalts des
Beteiligungsprospektes nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen dieses Zeichnungsscheins.“

Zum Zwecke der teilweisen Fremdfinanzierung ihrer Betei-
ligung unterzeichnete die Klagepartei den „Begebungs- und
Rahmenvertrag“ und eine Inhaberschuldverschreibung über
einen Nennbetrag von 26.500 EUR.

Aufgrund ihrer Beteiligung zahlte die Klagepartei 25.000
EUR an die Fondsgesellschaft. Weiter leistete die Klagepartei
eine „Liquiditätsreserve“ in Höhe von 2.250 EUR und kaufte
die Inhaberschuldverschreibung für einen Betrag von
3.718,29 EUR zurück. Ferner zahlte die Klagepartei an die
Finanzverwaltung wegen nicht anerkannter Steuervorteile im
Zusammenhang mit der Beteiligung Verzugszinsen in Höhe
von 6.597 EUR. Die Klagepartei kündigte die Beteiligung
zum 31.12.2014 und glich ihr negatives Auseinanderset-
zungsguthaben in Höhe von 8.793,50 EUR aus.

Die Klagepartei behauptet, Herr P. bzw. die F. GmbH habe
sie nicht über die Risiken der Beteiligung aufgeklärt. Herr P.
habe geäußert, dass das Fondskonzept aufgrund der hohen
Mindesterlösabsicherung in Höhe von 80% der Produktions-
kosten, der hervorragenden und sicheren Rendite von min-
destens 6 bis 8% und der kurzen Laufzeit sehr zu empfehlen
sei. Es handele sich um eine sichere und praktisch risikolose
Kapitalanlage, für die ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept
kennzeichnend sei.

Die Klagepartei behauptet weiter, die Beklagte habe sich
nicht nur fremdnützig, sondern auch auf eigene Rechnung
als Kommanditistin an der Fondsgesellschaft beteiligt. Ferner
sei durch die Installierung der von der Beklagten wahrzu-
nehmenden Mittelverwendungskontrolle nicht sichergestellt
gewesen, dass die Fondsgesellschaft lediglich nach Prüfung
und Zustimmung des Mittelverwendungskontrolleurs über
Anlegergelder verfügen konnte; dies ergebe sich daraus,
dass bei einem Vorgängerfonds die – gleichfalls von der Be-
klagten ausgeübte – Mittelverwendungskontrolle bezüglich
des Projektes „Elvis has left the building“ nicht funktioniert
habe.

(…) •
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2. Der Umstand, dass der Treuhandkommanditist für
seine Tätigkeit eine Vergütung erhält, ist für sich ge-
nommen kein hinreichender Grund, um eine Haftung
des Treuhandkommanditisten „wie ein Gründungs-
gesellschafter“ zu statuieren. •

Zum Sachverhalt:
Der Kläger (im Folgenden: „Klagepartei“) nimmt die Be-
klagte wegen einer Beteiligung an der E. P. M. GmbH & Co.
KG IV (im Folgenden: „Fondsgesellschaft“) auf Schaden-
ersatz in Anspruch.

Geschäftszweck der Fondsgesellschaft waren Filmgeschäfte,
insbesondere die Entwicklung, Finanzierung, Herstellung,
Vermarktung und Verwertung von Filmwerken. Gründungs-
gesellschafter der Fondsgesellschaft waren nach § 4 Ziff. 1.
und Ziff. 2. ihres Gesellschaftsvertrages die E. P. M. GmbH
als Komplementärin und die E. P. AG als Gründungskom-
manditistin. § 4 Ziff. 3. und Ziff. 4. des Gesellschaftsvertra-
ges bestimmen, dass sich die – zum damaligen Zeitpunkt
noch unter T. firmierende – Beklagte als weitere Komman-
ditistin an der Fondsgesellschaft beteiligen kann und dass die
Beteiligung der Anleger an der Fondsgesellschaft sowohl
unmittelbar (als „Direktkommanditisten“) als auch mittelbar
(als „Treugeber“) möglich ist.

Wie vorgesehen, übernahm die Beklagte die Funktion der
Treuhandkommanditistin und der Mittelverwendungskon-
trolleurin der Fondsgesellschaft. Sie wurde am 2.11.2005 als
Kommanditistin der Fondsgesellschaft mit einer Haftsumme
in Höhe von 8 Mio. EUR in das Handelsregister eingetragen.

In § 13 des im Beteiligungsprospekt abgedruckten Treuhand-
vertrages heißt es unter anderem:

„1. Die Treuhänderin [die Beklagte] hat ihre Pflichten mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem
Ermessen zu erfüllen. Sie haftet dem Treugeber nur für grob
fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung der ihr obliegenden
Verpflichtungen, im Falle einer Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit nur für fahrlässige und vorsätzliche Hand-
lungen.

2. Die Treuhänderin haftet nicht für das Ausbleiben prog-
nostizierter bzw. vom Treugeber erwarteter Erträge der
Gesellschaft oder für das Ausbleiben steuerlicher oder sons-
tiger Effekte. Ebenso wenig übernimmt sie eine Haftung für
die Bonität der Vertragsparteien der Gesellschaft oder eine
ordnungsgemäße Vertragserfüllung derselben. Die Treuhän-
derin hat das Beteiligungsangebot und insbesondere den
Prospekt nicht überprüft und sich bei der Entwicklung der
Fondsstruktur nicht beteiligt. Die Anlageberatung oder die
Information über die Vor- und Nachteile einer Beteiligung an
der Gesellschaft ist nicht vertragliche Pflicht der
Treuhänderin. [...]“

Die Konzeption der Beteiligung der Treugeber an der Fonds-
gesellschaft sah vor, dass die Hälfte des von dem jeweiligen
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Klagepartei hatte und der das Verhalten des Vermittlers P.
bzw. der F. GmbH nicht gemäß § 278 BGB zuzurechnen ist
(hierzu nachfolgend unter bb)), konnte und durfte daher
davon ausgehen, dass die Klagepartei den Inhalt des Beteili-
gungsprospektes vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung
zur Kenntnis genommen hatte. Da die Klagepartei nicht
aufgezeigt hat, dass der Beteiligungsprospekt fehlerhaft ist
und (damit) zur Erfüllung der Aufklärungspflicht der Beklag-
ten unzureichend war, war die Beklagte nicht gehalten, die
Klagepartei weitergehend über die Chancen und Risiken der
Beteiligung aufzuklären.

(1) Nach den für Fälle der Prospekthaftung geltenden Grund-
sätzen hat ein Beteiligungsprospekt die Anleger über alle
Umstände, die für ihre Beteiligungsentscheidung von wesent-
licher Bedeutung sind, sachlich richtig und vollständig zu
unterrichten. Dazu gehört insbesondere eine Aufklärung
über Umstände, die den Vertragszweck vereiteln oder die
von den Anlegern verfolgten Zwecke gefährden können. Für
die Beurteilung, ob ein Prospekt unrichtig oder unvollständig
ist, ist auf das Gesamtbild abzustellen, das er den Anlegern
unter Berücksichtigung der von ihnen zu fordernden sorg-
fältigen und eingehenden Lektüre vermittelt (vgl. BGH, Urt.
v. 24.4.2014 – III ZR 389/12, Rdnr. 12 – zitiert nach juris).

(2) Die Klagepartei hat nicht aufgezeigt, dass der vorgelegte
Beteiligungsprospekt diesen Anforderungen nicht genügt.
Im Einzelnen: (…)

bb) Eine Haftung der Beklagten aus dem vorvertraglichen
Schuldverhältnis des Treuhandvertrags für eine fehlerhafte
Aufklärung durch den für die F. GmbH handelnden Ver-
mittler P. besteht nicht. Die Beklagte muss sich das Verhalten
des Herrn P. bzw. der F. GmbH nicht gemäß § 278 BGB zu-
rechnen lassen.

(1) Gemäß § 278 BGB haftet derjenige, der sich zur Erfüllung
seiner Verbindlichkeiten einer anderen Person bedient, für
deren Pflichtverletzungen wie für eigenes Verschulden. Erfül-
lungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen Verhältnissen
des gegebenen Falles mit dem Willen des Schuldners bei der
Erfüllung der diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine
Hilfsperson tätig wird (vgl. BGH, Urt. v. 25.10.2006 – VIII ZR
102/06, Rdnr. 22 – zitiert nach juris).

(2) Weder die F. GmbH noch Herr P. waren Erfüllungsgehil-
fen der Beklagten. Ausweislich des Beteiligungsprospekts hat
die Fondsgesellschaft die E. P. V. GmbH mit der Vermittlung
der Beteiligungen an der Fondsgesellschaft beauftragt. Die E.
P. V. GmbH bzw. die von dieser beauftragten Untervermittler
handelten bei der Vermittlung der Beteiligungen daher für
die Fondsgesellschaft und waren hierbei zugleich im Pflich-
tenkreis der Gründungsgesellschafter bei der Erfüllung der
diesen gegenüber den Anlegern als (künftige) Vertragspart-
ner treffenden Aufklärungspflichten tätig (vgl. hierzu nach-
folgend unter 2. a)).

Dass darüber hinaus die Beklagte als Treuhandkomman-
ditistin die E. P. V. GmbH bzw. die Untervermittler beauf-
tragt hat und diese in ihrem Pflichtenkreis tätig waren, hat

Aus den Gründen:
I. Die – auch im Hinblick auf die Feststellungsanträge (vgl.
§ 256 Abs. 1 ZPO) – zulässige Klage ist unbegründet.

1. Die Beklagte ist der Klagepartei gegenüber nicht aufgrund
ihrer Stellung als Vertragspartnerin des Treuhandvertrages
gemäß §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB zum
Schadenersatz verpflichtet.

a) Allerdings gehört es zu den Aufgaben und Pflichten eines
Treuhandkommanditisten, die Interessen der Treugeber (An-
leger) sachverständig wahrzunehmen und alles Erforderliche
zu tun, um deren Beteiligung und ihren wirtschaftlichen
Wert zu erhalten und zu mehren. Der Treuhandkommandi-
tist muss alles unterlassen, was die Werthaltigkeit der Anlage
gefährden könnte. Er ist deshalb grundsätzlich gehalten, sich
Kenntnisse über die rechtlichen und wirtschaftlichen, ins-
besondere finanziellen Grundlagen der Fondsgesellschaft zu
verschaffen. Nur mit diesen Kenntnissen ist er in der Lage,
seine Treuhänderpflichten zu erfüllen, vor allem die für die
Anleger besonderes wichtigen Mitwirkungs-, Kontroll- und
Überwachungsrechte auszuüben (vgl. BGH, Urt. v. 24.5.1982
– II ZR 124/81, Rdnr. 11 – zitiert nach juris).

Aufgrund dieser Kenntnisverschaffungspflicht – deren kon-
kreter Umfang sich nach den Umständen des Einzelfalls, ins-
besondere der durch den Treuhänder für sich in Anspruch ge-
nommenen Kompetenz richtet (vgl. BGH, Urt.v. 10.02.2015
– VI ZR 569/13, Rdnr. 21 f. – zitiert nach juris) – bestehen
bei einer mittelbaren Beteiligung an einer Fondsgesellschaft
auch vorvertragliche Aufklärungspflichten des Treuhandkom-
manditisten gegenüber den (künftigen) Treugebern. Gemäß
§§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB ist der Treuhandkommanditist
vor Abschluss des Treuhandvertrages verpflichtet, die (künfti-
gen) Treugeber über alle ihm bekannten und gegebenenfalls
auch bloß erkennbaren Umstände aufzuklären, die für die
Beteiligung von wesentlicher Bedeutung sind. Insbesondere
muss der Treuhandkommanditist die (künftigen) Treugeber
über ihm bekannte regelwidrige Auffälligkeiten informieren
(vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.2015 – III ZR 78/15, Rdnr. 16 –
zitiert nach juris; Urt. v. 15.7.2010 – III ZR 322/08, Rdnr. 9 –
zitiert nach juris).

b) Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagte die sie
nach diesen Maßgaben gegenüber der Klagepartei treffende
Aufklärungspflicht verletzt hat. Daher kann offen bleiben, ob
eine Haftung der Beklagten aufgrund des in § 13 Abs. 1 und
Abs. 2 des Treuhandvertrages geregelten Haftungsausschlus-
ses und der dort enthaltenen tatsächlichen Mitteilung, dass
die Beklagte das Beteiligungsangebot und insbesondere den
Prospekt nicht überprüft habe, von vornherein ausgeschlos-
sen ist (vgl. zur Unwirksamkeit vergleichbarer Klauseln BGH,
Urt. v. 9.7.2013 – II ZR 9/12, Rdnr. 40 ff. – zitiert nach juris;
v. 22.9.2015 – II ZR 340/14, Rdnr. 23 ff. – zitiert nach juris).

aa) Nach der Erklärung der Klagepartei im Zeichnungsschein
hat sie ihr Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages mit
der Beklagten auf Grundlage des Inhalts des Beteiligungs-
prospektes abgegeben. Die Beklagte, die vor Abschluss des
Treuhandvertrages keinen persönlichen Kontakt zu der
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die Klagepartei nicht dargelegt, und dies ergibt sich auch
nicht aus den Umständen. Für eine solche Beauftragung
bestand für die Beklagte als Treuhandkommanditistin kein
Anlass, da die Vermittler bereits durch die Gründungsgesell-
schafter bzw. die Fondsgesellschaft beauftragt waren, neue
Anleger zu gewinnen und diese im Rahmen der Vermittlung
der Beteiligungen über die wesentlichen Umstände der Betei-
ligung aufzuklären.

2. Die Beklagte ist der Klagepartei gegenüber nicht gemäß
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB aufgrund ihrer
Stellung als Gesellschafterin der Fondsgesellschaft nach den
Grundsätzen der Prospekthaftung im weiteren Sinne zum
Schadenersatz verpflichtet. Sie haftet nicht „wie ein Grün-
dungsgesellschafter“ für Prospektfehler und für Aufklärungs-
pflichtverletzungen der in den Vertrieb eingeschalteten Ver-
mittler.

a) Die Prospekthaftung im weiteren Sinne ist ein Anwen-
dungsfall der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss
nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB. Nach ihr
obliegen demjenigen, der selbst oder durch einen Verhand-
lungsgehilfen einen Vertragsschluss anbahnt, gewisse Schutz-
und Aufklärungspflichten gegenüber seinem (künftigen) Ver-
tragspartner, bei deren Verletzung er auf Schadenersatz haf-
tet. Abgesehen von dem Sonderfall des § 311 Abs. 3 BGB
trifft die Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss den-
jenigen, der den Vertrag im eigenen Namen abschließen will.
Bei einem Beitritt zu einer Personengesellschaft sind das
grundsätzlich die schon beigetretenen Gesellschafter.

Ist die Personengesellschaft eine Publikumsgesellschaft, ist
eine Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsschluss indes
insoweit ausgeschlossen ist, als der Anspruch sich gegen
Gesellschafter richten würde, die der Gesellschaft nach ihrer
Gründung rein kapitalistisch beigetreten sind und auf die
Vertragsgestaltung und die Beitrittsverhandlungen und -ab-
schlüsse erkennbar keinerlei Einfluss hatten. Ein Treuhand-
kommanditist wiederum, der zwar nicht Gründungsgesell-
schafter ist, aber an der Publikumsgesellschaft nicht nur
fremdnützig beteiligt ist, sondern auch Gesellschaftsanteile
auf eigene Rechnung hält, haftet „wie ein Gründungsgesell-
schafter“.

Ob und unter welchen Voraussetzungen dies auch für den
allein fremdnützig, nicht (auch) auf eigene Rechnung betei-
ligten und der Fondsgesellschaft erst nach deren Gründung
beigetretenen Treuhandkommanditisten gilt, hat der BGH
bisher offen gelassen, hierbei jedoch deutlich gemacht, dass
der Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Gestaltung des
Gesellschaftsvertrags wesentliche Bedeutung zuzumessen ist
(vgl. zum Ganzen BGH, Urt. v. 9.7.2013 – II ZR 9/12, Rdnr.
26 ff. – zitiert nach juris).

b) Nach diesen Maßgaben ist zwischen der Beklagten und
der Klagepartei kein Schuldverhältnis gemäß §§ 311 Abs. 2,
241 Abs. 2 BGB aufgrund der spätestens am 2.11.2005
wirksam gewordenen Rechtsstellung der Beklagten als Ge-
sellschafterin der Fondsgesellschaft entstanden.
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aa) Hält der nach Gründung der Fondsgesellschaft beigetre-
tene Treuhandkommanditist keine Anteile auf eigene Rech-
nung, ist eine Haftung „wie ein Gründungsgesellschafter“
jedenfalls dann nicht gerechtfertigt, wenn sich seine Aufgabe
auf das Halten der Gesellschaftsanteile der Treugeber be-
schränkt und er keinen Einfluss auf die Gestaltung des Gesell-
schaftsvertrages und die Konzeption des Investitionsvor-
habens hatte. In diesem Fall müssen ihm in Bezug auf seine
Gesellschafterstellung die Haftungserleichterungen für rein
kapitalistisch beteiligte Anleger zugute kommen, deren
Anteile er treuhänderisch hält.

Der Betritt des als Geschäftsbesorger ausschließlich im In-
teresse der Anleger tätigen Treuhandkommanditisten zu der
Fondsgesellschaft ist allein dem Umstand geschuldet, dass
seine formale Stellung als Gesellschafter für die Abwicklung
der mittelbaren Beteiligungen der Anleger notwendig ist.
Von näheren Kenntnissen des Treuhandkommanditisten von
den – nicht aus dem Prospekt hervorgehenden – tatsächli-
chen Rahmenbedingungen und Hintergründen des geplanten
Investitionsvorhabens der Fondsgesellschaft, die einen Wis-
sensvorsprung gegenüber den Anlegern begründen könnten,
kann unter diesen Umständen nicht ausgegangen werden.

Damit fehlt es an einem Anknüpfungspunkt für die Annah-
me einer umfassenden Aufklärungspflicht „wie ein Grün-
dungsgesellschafter“, d.h. für eine Gleichstellung des Treu-
handkommanditisten mit einer Person, die die Fondsgesell-
schaft konzipiert hat und damit über umfassende Kenntnisse
hinsichtlich des Investitionsvorhabens verfügt bzw. verfügen
muss. Der Umstand, dass der Treuhandkommanditist für seine
Tätigkeit eine Vergütung erhält, ist für sich genommen kein
hinreichender Grund, um eine Haftung des Treuhandkomman-
ditisten „wie ein Gründungsgesellschafter“ zu statuieren. Der
Erhalt einer Vergütung ist darauf zurückzuführen, dass der
Treuhandkommanditist mit den Treugebern einen entgeltli-
chen Treuhandvertrag abschließt, und wird in vorvertrag-
lichen Aufklärungspflichten des Treuhandkommanditisten
aus dem Treuhandvertrag (vgl. hierzu oben unter 1.) reflek-
tiert.

bb) Die Kammer ist davon überzeugt, dass die Beklagte der
Fondsgesellschaft erst nach ihrer Gründung beigetreten ist,
keine Anteile auf eigene Rechnung hielt und keinen Einfluss
auf die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages und die Kon-
zeption des Investitionsvorhabens hatte. Nach den schriftli-
chen Aussagen der Zeugen T. und L. vom 14.4.2016 bzw.
27.4.2016 ist die Beklagte erst am 2.11.2005 Kommandi-
tistin der Fondsgesellschaft geworden und hat zu keinem
Zeitpunkt eine eigennützige Kommanditeinlage getätigt.
Diese Aussagen haben die Parteien nicht angegriffen.

Ist die Beklagte danach erst nach der Gründung der Fonds-
gesellschaft Gesellschafterin geworden, kann sie auf die
Gestaltung des Gesellschaftsvertrages und damit erst recht
auch auf die Konzeption des Investitionsvorhabens keinen
Einfluss gehabt haben. Dies ergibt sich – für die Anleger er-
kennbar – auch aus § 13 Ziff. 2 Satz 3 des im Beteiligungs-
prospekt abgedruckten Treuhandvertrages, in dem mitgeteilt
wird, dass die Beklagte das Beteiligungsangebot und insbe-
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sondere den Prospekt nicht überprüft und sich bei der Ent-
wicklung der Fondsstruktur nicht beteiligt hat.

3. Die Beklagte ist der Klagepartei schließlich nicht aufgrund
ihrer Rechtsstellung als Mittelverwendungskontrolleurin ge-
mäß § 280 Abs. 1 BGB zum Schadenersatz verpflichtet.

a) Zwar kann sich nach der Rechtsprechung des BGH zu-
gunsten der Anleger und Gesellschafter einer Fondsgesell-
schaft ein Schadenersatzanspruch gegen den für die Gesell-
schaft tätigen Mittelverwendungskontrolleur ergeben, wenn
dieser die ihm aus dem Mittelverwendungskontrollvertrag
obliegenden Pflichten verletzt und der Mittelverwendungs-
kontrollvertrag auch zu Gunsten der Anleger (§ 328 BGB)
geschlossen wurde.

Der Mittelverwendungskontrolleur kann insbesondere zur
Prüfung verpflichtet sein, ob die Konditionen des Einlagen-
kontos mit den in dem Mittelverwendungskontrollvertrag
bestimmten Anforderungen übereinstimmen. Sieht der Mit-
telverwendungskontrollvertrag vor, dass die Fondsgesell-
schaft nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrol-
leur über die Gelder der Gesellschaft verfügen darf, muss
dieser sich vergewissern, ob diese Vorgabe tatsächlich einge-
halten worden ist. Stellt der Mittelverwendungskontrolleur
Abweichungen fest, genügt er seinen Pflichten gegenüber
den Beitrittsinteressenten nicht schon dadurch, dass er für
eine ordnungsgemäße Mittelverwendungskontrolle in der
Zukunft Sorge trägt. Vielmehr ist er gehalten, die Beitritts-
interessenten schon vor deren Beitritt zur Fondsgesellschaft
auf eine nicht vertragsgemäße Mittelverwendungskontrolle
hinzuweisen (vgl. BGH, Urt. v. 19.11.2009 – III ZR 109/08,
Rdnr. 16 ff. – zitiert nach juris).

b) Die Klagepartei hat nicht dargetan, dass die Beklagte
gegen diese Pflicht verstoßen hat. Auf die Ausführungen
unter I. 1. b) (aa) (2) („Mittelverwendungskontrolle“) wird
insofern Bezug genommen. (…) •

Mittelverwendungskontrolle
• Vertrag zugunsten der Anleger
• Vortrag ins Blaue hinein
• Vorlagepflicht bezüglich Kontoeröffnungsunterlagen
(LG Berlin, Urt. v. 21.4.2016 – 31 O 333/15)

Leitsätze:
1. Zugunsten der Anleger und Gesellschafter einer
Fondsgesellschaft kann grundsätzlich ein Schaden-
ersatzanspruch gegen den für die Gesellschaft tätigen
Mittelverwendungskontrolleur gegeben sein, wenn
dieser die ihm aus dem Mittelverwendungskontroll-
vertrag obliegenden Pflichten verletzt hat und der
Vertrag auch zu Gunsten der Anleger (§ 328 BGB)
geschlossen wurde (Anschluss BGH, 19.11.2009 – III ZR
109/08, NZG 2010, 188).

2. Es kann aber dahingestellt bleiben, ob der zwischen
der Fondsgesellschaft und einem Anleger geschlossene
Mittelverwendungskontrollvertrag Schutzwirkungen zu-
gunsten des Anlegers entfaltet oder gar als echter Ver-
trag zugunsten des Anlegers zu qualifizieren ist, wenn
der Anleger bereits haftungsrelevante Pflichtverletzun-
gen der Fondsgesellschaft nicht in prozessual erhebli-
cher Weise dargetan hat, da er lediglich Behauptungen
„aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ aufgestellt
hat.

3. Die darlegungsbelastete Partei ist zwar grundsätzlich
nicht gehindert, Tatsachen zu behaupten, über die sie
keine genauen Kenntnisse hat, die sie aber nach Lage
der Dinge für wahrscheinlich hält. Unzulässig wird ein
solches prozessuales Vorgehen aber dort, wo die Partei
ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines
bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen
„aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ aufstellt. In
diesem Sinne ist ein von Willkür getragener Sachvortrag
bei Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte anzu-
nehmen (Anschluss BGH, 12.5.2015 – VI ZR 119/14,
ZAP EN-Nr. 577/2015). •

Zum Sachverhalt:
Der Kläger nimmt die Beklagte mit der Behauptung auf
Schadenersatz in Anspruch, diese habe ihn im Vorfeld seiner
Beteiligung an dem Energiefonds „B.E. GmbH & Co. Zweite
Beteiligungs KG“ (im Folgenden: Fondsgesellschaft) nicht
über Unzulänglichkeiten bei der Mittelverwendungskontrolle
der auf dem Eigenkapitalkonto der Fondsgesellschaft einge-
zahlten Gelder aufgeklärt.

Der Kläger beteiligte sich aufgrund einer entsprechenden
Erklärung vom 9.11.2005 mit einem Beteiligungsbetrag in
Höhe von 35.000 EUR zzgl. Agio an der Fondsgesellschaft.

Über das Vermögen der Fondsgesellschaft ist mit Beschluss
des AG Charlottenburg vom 26.8.2013 das Insolvenzver-
fahren eröffnet worden.

Die Beklagte war die Mittelverwendungskontrolleurin der
Fondsgesellschaft, der die Wahrnehmung von Kontrollauf-
gaben sowohl in der Investitions- als auch während der
Betriebsphase der Fondsgesellschaft oblag. Der Mittelver-
wendungskontrollvertrag (im Folgenden: MVKV), der Be-
standteil des Emissionsprospektes der Fondsgesellschaft vom
26.10.2005 ist, sah zu diesem Zweck vor, dass alle Einzah-
lungen der Anleger auf das Eigenkapitalkonto der Fonds-
gesellschaft zu leisten waren und nur die Mittelverwen-
dungskontrolleurin zusammen mit dem Geschäftsführer der
Fondsgesellschaft zur Verfügung über dieses Konto berech-
tigt war (§ 2 Nr. 2 MVKV).

Der Kläger trägt vor, die Beklagte habe die ihr aus dem
MVKV obliegenden Pflichten verletzt und sei ihm deshalb
zum Schadenersatz verpflichtet. Das Eigenkapitalkonto sei
nicht entsprechend den Kriterien des MVKV errichtet wor-

GIaktuell Nr. 2/April 2017 57

GI_02-17.qxp:GI_02-17 27.03.2017 18:23 Uhr Seite 57



Schutzwirkungen zugunsten des Klägers entfaltet oder gar
als echter Vertrag zugunsten der Anleger zu qualifizieren ist.
Der Kläger hat bereits haftungsrelevante Pflichtverletzungen
der Beklagten nicht in prozessual erheblicher Weise darge-
tan. Sein Vortrag, die Beklagte habe deswegen Pflichten ver-
letzt, weil sie zum einen nicht von Anfang an sichergestellt
habe, dass die Geschäftsführer der Fondsgesellschaft nur
zusammen mit ihr verfügungsberechtigt gewesen seien und
sie zum anderen bereits vor seinem Beitritt den Verpflichtun-
gen aus dem MVKV nicht ordnungsgemäß nachgekommen
sei, erfolgt „ins Blaue hinein“.

a) Die darlegungsbelastete Partei ist zwar grundsätzlich nicht
gehindert, Tatsachen zu behaupten, über die sie keine ge-
nauen Kenntnisse hat, die sie aber nach Lage der Dinge für
wahrscheinlich hält. Unzulässig wird ein solches prozessuales
Vorgehen aber dort, wo die Partei ohne greifbare Anhalts-
punkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts will-
kürlich Behauptungen „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue
hinein“ aufstellt. In diesem Sinne ist ein von Willkür getra-
gener Sachvortrag bei Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhalts-
punkte anzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 12.5.2015 – VI ZR
119/14, Rdnr. 40, zitiert nach juris).

b) Der Kläger hat vorgetragen, keine Kenntnisse von den be-
haupteten Pflichtverletzungen der Beklagten zu haben. Es
bestehen indes für deren Vorliegen auch keine greifbaren
Anhaltspunkte; der Kläger selbst trägt solche Anhaltspunkte
auch nicht vor. Sofern er auf den Bericht des Insolvenzver-
walters der Fondsgesellschaft Bezug nimmt, ergeben sich aus
diesem keinerlei Hinweise auf eine nicht ordnungsgemäß
wahrgenommene Mittelverwendungskontrolle. Auch der wirt-
schaftliche Misserfolg der Fondsgesellschaft für sich genom-
men stellt keinen Anhaltspunkt für Pflichtverletzungen der
Beklagten dar.

3. Unabhängig von der bereits fehlenden Darlegung einer
Pflichtverletzung ist dem auf § 425 ZPO gestützten Antrag
des Klägers, der Beklagten die Vorlage des Kontoeröffnungs-
antrags aufzugeben, nicht nachzukommen, weil die Voraus-
setzungen der Bestimmung nicht erfüllt sind.

Eine Vorlagepflicht nach § 425 ZPO besteht – abgesehen von
dem hier nicht einschlägigen Fall des § 423 ZPO – nur, wenn
die gegnerische Prozesspartei nach den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts zur Vorlage verpflichtet wäre (§ 422 ZPO).
Die Beklagte ist aber nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts nicht zur Vorlage des Kontoeröffnungsantrages ver-
pflichtet. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich,
dass die Beklagte an der Eröffnung dieses Kontos überhaupt
mitgewirkt hat. Hierzu war sie nach den mit der Fondsgesell-
schaft getroffenen Absprachen auch nicht verpflichtet.

Bereits aus der Beitrittserklärung ist ersichtlich, dass es sich
um ein (ausschließlich) im Namen der Fondsgesellschaft ge-
führtes Konto handelt. Die Beklagte ist dort als (Mit-)Konto-
inhaberin nicht aufgeführt. Der MVKV weist in seinem Teil III
(Allgemeines) für den Fall eines Wechsels der Mittelverwen-
dungskontrolleurin zudem allein dem Geschäftsführer der
Fondsgesellschaft die Aufgabe zu, für die Herstellung der
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den. Die Beklagte sei zur Prüfung verpflichtet gewesen, ob
der Geschäftsführer der Fondsgesellschaft – wie vertraglich
bestimmt – nur gemeinsam mit ihr zur Verfügung über das
Konto berechtigt gewesen sei. Die Beklagte habe sich ver-
gewissern müssen, dass der kontoführenden Bank entspre-
chende Anweisungen erteilt würden und ein einseitiger
Widerruf durch die Fondsgesellschaft ausgeschlossen sei.
Diese Prüfung habe sie unterlassen.

Die Beklagte habe zudem die auf dem Eigenkapitalkonto
eingezahlten Beiträge der Anleger freigegeben, ohne dass
entsprechende Gegenleistungen an die Fondsgesellschaft
erbracht worden seien. Es bestünden hinreichende Anhalts-
punkte, dass die Beklagte bereits in dem Zeitraum vor dem
Beitritt des Klägers zu der Fondsgesellschaft ihren Verpflich-
tungen aus dem Mittelverwendungskontrollvertrag nicht
nachgekommen sei.

(Anträge: …) •

Aus den Gründen:
Die – auch bezüglich des Feststellungsantrags – zulässige
Klage ist unbegründet. Dem Kläger steht der auf § 280 Abs. 1
BGB und der Verletzung (vorvertraglicher) Pflichten aus dem
MVKV gestützte Anspruch auf Schadenersatz gegen die Be-
klagte nicht zu. Die Beklagte ist daher weder zur Erstattung
des Anlagebetrages noch zur Zahlung vorgerichtlicher Rechts-
verfolgungskosten noch dazu verpflichtet, den Kläger von
etwaigen Verbindlichkeiten freizustellen, die ihm aufgrund
seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft entstehen.

1. Nach der Rechtsprechung des BGH kann sich zugunsten der
Anleger und Gesellschafter einer Fondsgesellschaft ein Scha-
denersatzanspruch gegen die für die Gesellschaft tätige Mit-
telverwendungskontrolleurin ergeben, wenn diese die ihr aus
dem MVKV obliegenden Pflichten verletzt und der MVKV auch
zu Gunsten der Anleger (§ 328 BGB) geschlossen wurde (BGH
v. 19.11.2009 – III ZR 109/08, NZG 2010, 188, 189).

Aus einem MVKV kann die Mittelverwendungskontrolleurin
insbesondere – auch den Anlegern gegenüber – zur Prüfung
verpflichtet sein, ob die Konditionen des Einlagenkontos mit
den in dem MVKV bestimmten Anforderungen übereinstim-
men. Sieht der MVKV vor, dass die Fondsgesellschaft nur
gemeinsam mit der Mittelverwendungskontrolleurin über die
Gelder der Gesellschaft verfügen darf, muss sie sich verge-
wissern, ob diese Vorgaben tatsächlich eingehalten worden
sind.

Stellt die Mittelverwendungskontrolleurin Abweichungen
fest, genügt sie ihren vorvertraglichen Pflichten gegenüber
den Beitrittsinteressenten nicht schon dadurch, dass sie für
eine ordnungsgemäße Mittelverwendungskontrolle für die
Zukunft Sorge trägt. Vielmehr ist sie gehalten, die Beitritts-
interessenten darauf hinzuweisen, dass bereits eine zweck-
widrige Minderung des Gesellschaftsvermögens eingetreten
sein könnte (BGH, a.a.O., 191).

2. Es kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, ob der zwischen
der Fondsgesellschaft und der Beklagten geschlossene MVKV
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Leitsätze:
1. Soweit der Rechtsanwalt die Ansprüche von Geschä-
digten nicht getrennt voneinander, sondern durch eine
durch ihn gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts
geltend gemacht hat, hat er das Gebot, für seinen Man-
danten den sichersten Weg zur Rechtsverfolgung zu
wählen, verletzt. Denn die im Namen der Gesellschaft
erhobene Klage ist wegen fehlender Parteifähigkeit auf
der Aktivseite als unzulässig abgewiesen worden, was
für den Rechtsanwalt absehbar gewesen ist. So hatte
der BGH bereits zuvor entschieden, das Klagen von
Geschädigten, die sich als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts zusammengeschlossen haben, unzulässig seien,
weil der Gesellschaftszweck gegen das Rechtsbera-
tungsgesetz verstoße und der Gesellschaftsvertrag da-
her unwirksam sei.

2. Die seitens des Rechtsanwalts gewählte Rechtsverfol-
gung ist auch nicht durch eine Einwilligung des Man-
danten gerechtfertigt, wenn es an einer Aufklärung des
Mandanten über die unklare Rechtslage und das damit
verbundene Risiko der angebotenen Rechtsverfolgung
fehlt. •

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin verlangt von dem Beklagten aus nach § 398
BGB abgetretenem Recht Schadenersatz wegen fehlerhafter
Rechtsverfolgung.

Der Beklagte ist ein in B. niedergelassener Rechtsanwalt, der
sich als Spezialkanzlei für Bank- und Bankhaftungsrecht, Kapi-
talanlagerecht, Sanierungsrecht und Insolvenzrecht bezeich-
net. Zu seiner rechtsvertretenden Vorgehensweise gehörte
es, Geschädigte in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu
bündeln und bei Bedarf im Namen der Gesellschaft den L-X3
zu bestreiten. Eine solche von ihm im Hinblick auf Geschä-
digte aus nicht börsenmäßig notierten Aktien der DSC PLC
am 4.8.2010 vor dem LG Düsseldorf erhobene Klage wurde
durch Urteil vom 21.7.2011abgewiesen. Die gegen diese
Entscheidung eingelegte Berufung wurde durch Urteil des
OLG vom 27.11.2012 mit der Begründung als unzulässig
zurückgewiesen, dass die Gesellschaft nicht parteifähig sei.

Die Parteifähigkeit von Geschädigten, die sich als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen hatten,
war seinerzeit nicht unumstritten. So hatte der Beklagte in
dem Rechtsstreit 2a 362/03 vor dem LG Düsseldorf mit einer
entsprechenden Prozessführung Erfolg. Auf der anderen
Seite entschied der BGH in einem Urteil vom 12.4.2011 –
II ZR 197/09, und einem Beschluss vom 19.7.2011 – II 86/11,
dass eine solche Prozessführung unzulässig sei. Weil der
Gesellschaftszweck gegen die Bestimmungen des Rechts-
beratungsgesetzes verstoße, sei die Gründung der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts unwirksam mit der Folge, dass sie
auch nicht parteifähig sei. Nach dem unwidersprochen ge-
bliebenen Vorbringen der Klägerin wurden die genannten
Entscheidungen am 26.5.2011 bzw. 30.11.2011 in die
Rechtsprechungs-Datenbank juris eingestellt.
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Zeichnungsbefugnis des neu bestellten Mittelverwendungs-
kontrolleurs auf dem Eigenkapitalkonto der Gesellschaft zeit-
gleich mit dem Erlöschen der Zeichnungsberechtigung der
bisherigen Mittelverwendungskontrolleurin Sorge zu tragen.

Daraus lässt sich entnehmen, dass es die alleinige Aufgabe
der Fondsgesellschaft war, die bankrechtlichen Vorausset-
zungen für eine effektive Mittelverwendungskontrolle zu
schaffen. Allein ihr oblag es, das Konto einzurichten und die
ihre Verfügungsmacht beschränkende Anweisung an die
kontoführende Bank zu erteilen.

Dies steht nicht im Widerspruch zu einer Entscheidung des
Kammergerichts vom 30.4.2014 (28 U 17/13), in der eine Vor-
lagepflicht bejaht wurde. Der dieser Entscheidung zugrunde
liegende Sachverhalt weist einen entscheidungserheblichen
Unterschied auf, denn die Mittelverwendungskontrolleurin
war in dem vom Kammergericht entschiedenen Fall ausdrück-
lich dazu verpflichtet, an der Errichtung eines Mittelverwen-
dungskontos der Fondsgesellschaft mitzuwirken. Zudem sollte
sie über das Konto – aufgrund einer von ihr mit der konto-
führenden Bank herbeizuführenden Vereinbarung – nur zu-
sammen mit der Gesellschaft verfügen dürfen. Entsprechen-
de Verpflichtungen hat die Beklagte im Verhältnis zur Fonds-
gesellschaft in dem hier maßgeblichen MVKV indes gerade
nicht übernommen.

4. Unabhängig von den Ausführungen unter I. 2. liegen zu-
dem auch hinsichtlich des Antrags des Klägers, der Beklagten
die Vorlage der Kontoauszüge aufzugeben, die Vorausset-
zungen des § 425 ZPO nicht vor. Ob insofern ein materiell-
rechtlicher Anspruch im Sinne des § 422 ZPO besteht, kann
offen bleiben. Aus dem Vortrag des Klägers, die Kontover-
fügungen hätten nicht im vollen Umfang den Anforderun-
gen aus dem MVKV entsprochen, ergibt sich nicht, welchen
Verfügungen die Beklagte pflichtwidrig zugestimmt hat und
aus welchen Gründen ein Verstoß gegen den MVKV anzu-
nehmen sein soll.

Soweit die Prozessführung des Klägers insoweit von der Er-
wartung getragen sein sollte, er könne nach Vorlage der
Kontoauszüge ggf. zu etwaigen Pflichtverletzungen näher
vortragen, entspricht dies nicht den im Zivilprozess geltenden
Beibringungsgrundsatz. Die Beweisaufnahme dient im Zivil-
prozess dazu, einen zwischen den Parteien streitigen Sach-
verhalt aufzuklären. Ihr Zweck ist es dagegen nicht, der
Klagepartei erstmalig die zur Führung eines Rechtsstreits
erforderlichen Informationen zu verschaffen. (…) •

Anwaltshaftung
• Gründung einer GbR zur Rechtsverfolgung
• Verstoß gegen Rechtsberatungsgesetz
• Sicherster Weg
• Risikobelehrung
• Uneinheitliche Rechtsprechung
(LG Düsseldorf, Urt. v. 12.1.2016 – 6 O 460/14)
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Für die Wahrnehmung ihrer Rechte in dieser Sache habe die
Rechtsschutzversicherung der Klägerin 2.251,48 EUR ge-
zahlt. Diese habe der Beklagte der Rechtsschutzversicherung
zu erstatten.

(Anträge: …) •

Aus den Gründen:
I. Die Klage hat bis auf eine geringfügige Zuvielforderung
Erfolg. Im Übrigen ist sie unbegründet, so dass sie insoweit
abzuweisen ist.

1. Der Beklagte ist der Klägerin aus §§ 611, 675 BGB in Ver-
bindung mit §§ 280 Abs. 1, 398 BGB in Höhe von 7.135,81
EUR zum Schadenersatz verpflichtet.

Aufgrund eines ihm erteilten Mandates hat der Rechtsanwalt
bei einer Rechtsverfolgung zunächst die für die rechtliche
Beurteilung wesentlichen Punkte durch Befragen seines
Mandanten aufzuklären (BGH, Urt. v. 21.11.1960 – III ZR
160/59, NJW 1961,602). Bei lückenhaften Informationen hat
er auf Vervollständigung zu drängen (BGH, Urt. v. 8.10.1981
– III ZR 190/79, NJW 1982,437) und bei der Ermittlung von
so genannten Rechtstatsachen die dem zu Grunde liegenden
Umstände zu erfragen (BGH, Urt. v. 21.4.1994 – IX ZR
150/93, NJW 1994, 2293; v. 20.6.1996 – IX ZR 106/95,
NJW 1996, 2931). Sodann hat er im Interesse seines Man-
danten den sichersten Weg zu wählen (BGH, Urt. v.
23.6.1981 – VI ZR 42/80, NJW 1981, 2742; v. 5.11.1987 –
IX ZR 86/86, NJW 1988, 487; v. 16.11.1989 – IX ZR 190/88,
NJW-RR 1990, 205).

Indem er sich dazu entschied, mögliche Ansprüche des Dritt-
widerbeklagten und von anderen Geschädigten der S3 B3
nicht getrennt voneinander, sondern über eine durch ihn ge-
gründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts geltend zu ma-
chen, hat der Beklagte dieses Gebot, für seinen Mandanten
den sichersten Weg zu wählen, verletzt. Die von ihm initiierte
Rechtsverfolgung ist ohne Erfolg geblieben. Seine im Namen
der Gesellschaft erhobene Klage ist in Ermangelung einer
Parteifähigkeit auf der Aktivseite als unzulässig abgewiesen
worden.

Dieses über eine getrennte Rechtsverfolgung hinausgehende
Risiko ist für den Beklagten abzusehen gewesen, war seine
am 4.8.2010 mit einer gleichen Prozessführung vor dem LG
Düsseldorf erhobene Klage doch am 21.7.2011 abgewiesen
worden. Bereits vor der in der Sache 16 O 372/12 unter dem
24.9.2012 erhobenen Klage hatte zudem der BGH in zwei
Entscheidungen vom 12.4.2011 sowie 19.7.2011 entschie-
den, dass Klagen von Geschädigten, die sich als Gesellschaft
bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen hatten, unzuläs-
sig seien, weil der Gesellschaftszweck gegen das Rechtsbera-
tungsverbot verstoße, der Gesellschaftsvertrag daher unwirk-
sam sei und die Gesellschaft nicht über die gebotene Partei-
fähigkeit verfüge. Beide Entscheidungen waren bei Klage-
einreichung in der Sache 16 O 372/12 publiziert. Im Lichte
dessen ist es von nicht ausschlaggebender Bedeutung, dass
der Beklagte in der Sache 2a 362/03 vor dem LG Düsseldorf
mit einer gleichen Prozessführung obsiegt hatte.
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Der Drittwiderbeklagte ist Geschädigter der später in Insol-
venz geratenen S3 B3. Aus bei den Emittenten erworbenen
Anteilen erlitt er zwischen 1999 und 2003 ein Schaden in
Höhe von 53.137,67 EUR. Im Jahr 2007 trat der Beklagte an
ihn heran und bot an, diesen Schaden von der E B3 zurück-
zuverlangen. Grundlage für dieses Verlangen sollte es sein,
dass die Anlegergelder über Konten der Bank eingesammelt
und dann an die Emittenten weitergegeben worden waren.

Auch für diese Rechtsverfolgung schloss der Beklagte die von
ihm angeworbenen Geschädigten zu einer als Pool bezeich-
neten Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen. Hierzu
heißt es in § 4 eines von den Anlegern mit dem Beklagten
abgeschlossenen Vertrages, dass der Beklagte zum anwalt-
lichen Vertreter des Pools bestimmt werde. Der Pool erteile
dem Beklagten rechtsgeschäftliche Vollmacht zum Abschluss
aller zur Realisierung der Schadenersatzforderungen erfor-
derlichen Rechtsgeschäfte und Prozesshandlungen für alle
Instanzen. § 7 sieht vor, dass die Haftung des Beklagten auf
vorsätzlich und grob fahrlässig verursachte Schäden be-
schränkt sei. Sie bestehe ausdrücklich nicht gegenüber den
einzelnen Mitgliedern des Pools, sondern ausschließlich
gegenüber dem Pool.

Der Drittwiderbeklagte entschloss sich dazu, der Gesellschaft
beizutreten. Auf eine Vergütungsvorschussrechnung des
Beklagten vom 28.2.2007 zahlte er am 12.3.2007 6.037,47
EUR.

Die von dem Beklagten im Namen der Gesellschaft geführte
Rechtsverfolgung blieb ohne Erfolg. Eine für die Gesellschaft
am 24.9.2012 vor dem LG Düsseldorf erhobene Klage – 16
O 372/12, wurde durch Urteil vom 15.10.2013 abgewiesen.
Zur Begründung führte das Gericht aus, dass die dortige
Klägerin nicht parteifähig sei, weil der Gesellschaftsvertrag
gegen § 3 und § 2 Abs. 2 S. 1 RBG verstoße. Für die Rechts-
verfolgung entstanden dem Drittwiderbeklagten 1.088,34
EUR an anteiligen Gerichtskosten.

Mit schriftlicher Erklärung vom 4.11.2014 erklärte der Dritt-
widerbeklagte die Abtretung seiner ihm gegenüber dem Be-
klagten zustehenden Ansprüche an die Klägerin. Die Klägerin
nahm diese Verfügung an.

Die Klägerin und der Drittwiderbeklagte meinen, der Be-
klagte habe die Rechte des Drittwiderbeklagten nicht im Ver-
bund mit anderen Geschädigten als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts wahrnehmen dürfen. Aus vorangegangenen Entschei-
dungen hätte er erkennen müssen, dass eine solche Rechts-
verfolgung nicht erfolgsverheißend, in jedem Fall aber im
Verhältnis zu einer getrennten Vorgehensweise risikoreicher
gewesen sei. Wäre der Drittwiderbeklagte über diese Risiken
belehrt worden, hätte er von der angebotenen Rechtsver-
folgung Abstand genommen. Eine entsprechende Belehrung
durch den Beklagten sei zu keiner Zeit erfolgt. Von der ge-
wählten Vorgehensweise habe der Beklagte auch deshalb
absehen müssen, weil er die geltend gemachten Ansprüche
habe verjähren lassen.
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Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung hätte er erken-
nen müssen, dass die von ihm gewählte und dem Drittwider-
beklagten angebotene Rechtsverfolgung gegenüber einer
getrennten Vertretung der einzelnen Geschädigten höher
risikobelastet war.

Diese von dem Beklagten gewählte Rechtsverfolgung ist
nicht durch eine Einwilligung des Drittwiderbeklagten ge-
rechtfertigt. Eine solche Einwilligung hätte nur dann eine
tragfähige Grundlage gehabt, wenn der Beklagte den Dritt-
widerbeklagten zur angebotenen Rechtsverfolgung über die
unklare Rechtslage und das damit verbundene Risiko umfas-
send und eingehend belehrt hätte. Zu einer solchen Beleh-
rung hat die Beweisaufnahme nichts ergeben.

Der Zeuge E2 hat ausgesagt, er habe mit dem Drittwider-
beklagten lediglich die rechtlichen Anknüpfungstatsachen
besprochen. Gemeint sei damit eine mögliche Evidenzhaf-
tung der Bank. Zu dem Gesellschaftsvertrag habe er den
Drittwiderbeklagten nicht belehrt. Das sei aus damaliger
Sicht wohl auch nicht erforderlich gewesen. Noch 2009 sei
eine identische Prozessführung vom BGH bestätigt worden.
Der Beklagte habe ihm davon berichtet, dass es auch noch
später Entscheidungen gegeben habe, bei denen es bei einer
solchen Prozessführung zu keinen Problemen mit der Aktiv-
legitimation gekommen sei. Er könne nicht sagen, ob die
Mandanten vor bzw. anlässlich der Klageerhebung nochmals
kontaktiert worden seien.

Aus dieser Aussage geht eine aus den vorgenannten Grün-
den gebotene Risikobelehrung nicht hervor. Im Gegenteil hat
der Drittwiderbeklagte bei seiner informatorischen Anhörung
angegeben, ihm sei nicht klar gewesen, dass die gemeinsam
mit anderen Geschädigten in Gestalt einer Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts angebotene Rechtsverfolgung schon formell
nicht zum Erfolg habe führen können. Als er dies erfahren
habe, sei er „allen Wolken gefallen“.

Der dem Beklagten daher anzulastende Pflichtverstoß hat
zur Folge, dass er der Klägerin den hierdurch entstandenen
Schaden zu ersetzen hat. Dieser ist mit dem Vorschuss ge-
mäß Rechnung vom 28.2.2007 und den anteiligen Gerichts-
kosten zwischen den Parteien unstreitig, so dass es hierzu
keiner näheren Ausführungen bedarf.

Der diesbezügliche Anspruch ist nicht nach § 7 des zwischen
den Beklagten und den eingeworbenen Anlegern abgeschlos-
senen Poolvertrages ausgeschlossen. Als für eine Vielzahl
von Mandaten vorformulierte Klausel und daher allgemeine
Geschäftsbedingung des Beklagten verstößt der dort genann-
te, im Hinblick auf die Geschädigten umfassende Haftungs-
ausschluss gegen § 309 Nr. 7 lit. b) BGB und ist daher un-
wirksam. Eine Haftung für grobes Verschulden lässt sich nicht
ausschließen.

Darauf, ob der Beklagte grob schuldhaft gehandelt hat,
kommt es nicht an. Denn eine wertungserhaltende Reduktion
sieht das Gesetz bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen
nicht vor. In diesem Zusammenhang besteht kein Zweifel
daran, dass nicht nur zwischen dem Beklagten und der
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Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern auch zwischen
ihm und den geschädigten Mandanten eine Rechtsbezie-
hung gestanden hat. Dies folgt schon daraus, dass er seine
Vorschüsse nicht gegenüber der Gesellschaft, sondern – wie
bei dem Drittwiderbeklagten mit Rechnung vom 28.2.2007 –
unmittelbar gegenüber den Mandanten abgerechnet hat.

2. Weil es sich noch nicht absehen lässt, ob und in welcher
Höhe der Drittwiderbeklagte mit den Kosten belastet wird,
die den Klagegegnern in der Sache 6 O 372/12 vor dem LG
Düsseldorf entstanden sind, ist dem Antrag auf Feststellung
einer diesbezüglichen Ersatzpflicht des Beklagten stattzu-
geben.

3. Der Zinsanspruch rechtfertigt sich aus §§ 288 Abs. 1,
291 BGB.

Erstattung der von ihrer Rechtsschutzversicherung geleiste-
ten Zahlung kann die Klägerin von dem Beklagten nicht im
Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft verlangen. Eine
diesbezügliche Anspruchsgrundlage lässt sich nicht einsehen
und ist von der Klägerin auch nicht vorgetragen worden.
Eine Zahlung der Rechtsschutzversicherung wäre in erster
Linie nicht auf die Pflichtversicherung des Beklagten, sondern
auf eine aufgrund des bestehenden Versicherungsverhält-
nisses erteilte Deckungszusage zurückzuführen.

II. Im Hinblick auf die Widerklage kann es dahingestellt blei-
ben, ob sie prozessual zulässig ist. In jedem Fall ist sie aus
den zuvor ausgeführten Gründen unbegründet, so dass sie
abzuweisen ist. (…) •

Übergangsrecht zum neuen
VersicherungsvertragsG

• Insolvenz des Steuerberaters
• Direktanspruch, § 115 VVG n.F.
• Übergangsvorschrift Art. 1 EGVVG
(LG Hannover, Urt. v. 27.11.2013 – 14 O 375/12)

Leitsatz (d. Red.):
Das Übergangsrecht vom alten auf das neue Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) wird in Art. 1 EGVVG ge-
regelt. Es gilt für alle Vorschriften des VVG, d.h. die
materiell-rechtlichen und prozessrechtlichen Regelungen.
Beim Direktanspruch des Geschädigten gegen den Ver-
sicherer im Falle der Insolvenz des Versicherungsneh-
mers nach § 115 VVG n.F. kommt es auf den Zeitpunkt
des Verstoßes, d.h. den Beratungsfehler an. •

Tatbestand:
Der Kläger nimmt die Beklagte als Berufshaftpflichtversi-
cherer seines Steuerberaters wegen fehlerhafter Steuerbera-
tung im Wege des Direktanspruchs gem. § 115 VVG in
Anspruch.
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Zwischen dem Kläger und dem Steuerberater B. bestand ein
Steuerberatungsverhältnis im Zeitraum 2005 bis 2008. Von
Januar 1994 bis Ende Juni 2007 war der Steuerberater B.
beim damaligen Versicherer berufshaftpflichtversichert, des-
sen Rechtsnachfolgerin die Beklagte ist.

Über das Vermögen des Steuerberaters B. wurde mit Be-
schluss des AG Aschaffenburg vom 1.12.2008 das Insolvenz-
verfahren eröffnet. Mittlerweile wurde er durch rechtskräfti-
ges Urteil des LG Würzburg vom 3.8.2011 u.a. wegen Betrugs
in Tateinheit mit Urkundenfälschung und Untreue, u.a. auch
zum Nachteil von Gesellschaften, an welchen der Kläger be-
teiligt war, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren und
3 Monaten verurteilt.

Herr B. beriet den Kläger u.a. bzgl. Anlagemöglichkeiten
seines Privatvermögens. Im Rahmen der steuerrechtlichen
Beratung brachte der Kläger sein Vermögen in eine inlän-
dische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (im Folgen-
den: WGS) ein. In diesem Zusammenhang stellte der Kläger
das zu verwaltende Kapital der Gesellschaft als Darlehen zur
Verfügung. Im Darlehensvertrag war eine Verzinsung des
überlassenen Kapitals in Höhe von 1% vorgesehen.

Der Steuerberater B. war für die Buchhaltung der WGS zu-
ständig und buchte den entsprechenden Zinsaufwand dort
als Aufwand. Im Rahmen der ebenfalls von Herrn B. vorge-
nommenen privaten Buchhaltung des Klägers verbuchte Herr
B. die angefallenen Zinsen bei Anfertigung der privaten
Steuererklärung nicht als Ertrag. In der Folge setzte das zu-
ständige FA wegen der fehlenden Angaben der zusätzlichen
Einkünfte aus Kapitalvermögen Nachzahlungszinsen für die
Jahre 2006 und 2007 fest.

Der Kläger behauptet, es lägen Beratungsfehler des Versiche-
rungsnehmers der Beklagten vor. Es sei pflichtwidrig gewe-
sen, dem Kläger zu empfehlen, das von der Verwaltungs-
gesellschaft zu verwaltende Kapital als Gesellschaftsdarlehen
zur Verfügung zu stellen. Stattdessen hätte das Kapital in die
Rücklage der Gesellschaft eingestellt werden müssen, um
den fiktiven Zinsertrag im privaten Vermögen zu vermeiden.
Darüber hinaus hätte der fiktive Zinsertrag rechtzeitig in der
privaten Einkommensteuererklärung geltend gemacht wer-
den müssen. In diesem Fall wären die Nachzahlungszinsen
nicht angefallen. Hätte Herr B. die Einstellung des Kapitals in
die Kapitalrücklage empfohlen, hätte der Kläger diesen Rat-
schlag befolgt.

Die beiden Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2006
und 2007 ergingen am 11.4.2012.

Der Kläger ist der Auffassung, den Anspruch gegen die Be-
klagte gem. § 115 VVG n.F. im direkten Wege geltend
machen zu können. Maßgeblich sei das VVG in der Fassung
vom 23.11.2007. Bei dem Direktanspruch i. S. des § 115
Abs. 1 VVG n.F. handele es sich um einen Anspruch über-
wiegend deliktsrechtlicher Natur mit der Folge, dass insoweit
nicht die Übergangsvorschriften des Art. 1 Abs. 1 EGVVG
anzuwenden seien, sondern Art. 12 des Gesetzes zur Reform
des Versicherungsvertragsrechts. Ferner sei auf das Entstehen
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des Schadenersatzanspruchs abzustellen. Diese ergebe sich
bereits aus dem Regierungsentwurf zum neuen VVG. Statt
auf die erste Pflichtverletzung, den behaupteten Beratungs-
fehler 2005, käme es auf den Schadeneintritt an. Maßgeblich
sei insoweit der Erlass des entsprechenden Steuerbescheids
des Finanzamts vom 11.4.2012.

(Anträge: ...)

Die Beklagte ist der Auffassung, § 115 VVG n.F. sei auf das
vorliegende Verhältnis der Parteien nicht anwendbar. Abzu-
stellen sei auf die Übergangsvorschrift des Art. 1 Abs. 1 und
2 § 6 EGVVG, wonach auf Altverträge, die bis 1.1.2008
entstanden seien, das Gesetz über den Versicherungsvertrag
in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden sei. Sofern
bei Altverträgen ein Versicherungsfall bis zum 31.12.2008
eingetreten sei, sei das Gesetz über den Versicherungsver-
trag in der bis 31.12.2007 geltenden Fassung anzuwenden.
Maßgeblich sei hier der Eintritt des Versicherungsfalls des
Steuerberaters B. Dieser liege gem. § 1 AVB-WSR im Zeit-
punkt der Pflichtverletzung, also der von dem Kläger be-
haupteten Falschberatung im Jahr 2005. Da nach altem
Versicherungsvertragsgesetz kein Direktanspruch gegen den
Haftpflichtversicherer bestand, sei die Klage abzuweisen.

Darüber hinaus läge auch keine Falschberatung vor, der Klä-
ger selbst hätte bereits vor Beginn des Vertragsverhältnisses
sich für eine Vermögensverwaltungs-GmbH entschieden. Er
sei auch von Herrn B. ausführlich über die verschiedenen
Anlageformen im Wege von Eigenkapital und Fremdkapital
für die GmbH aufgeklärt worden, und habe sich anschlie-
ßend für die Einbringung seines Vermögens mittels Darlehen
entschieden. Da sei es ihm darauf angekommen, über sein
Vermögen, das im Wesentlichen aus einem Wertpapierkonto
bestand, jederzeit frei verfügen zu können. Es sei ihm auch
auf eine Zuführung von Zinsen angekommen. Bei den Ziel-
vorgaben des Klägers hätte zudem keine andere Handlungs-
und Beratungsmöglichkeit bestanden. Andere Alternativen
hätte der Kläger vernünftigerweise nicht in Betracht gezo-
gen.

Darüber hinaus sei ihm auch kein Schaden entstanden. Zu
berücksichtigen sei, dass ihm anderenfalls kein Zinsanspruch
von 1% pro Jahr entstanden wäre und er insoweit einen Ver-
mögensverlust gehabt habe. Der Schaden sei auch nicht
anhand eines Gesamtvermögensvergleichs dargelegt wor-
den. (...) •

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

Dem Kläger steht kein Anspruch gegen die Beklagte gem.
§ 115 Abs. 1 Nr. 2 VVG n.F. zu, weil diese Anspruchsgrund-
lage im vorliegenden Fall keine Anwendung findet.

I. Gemäß § 115 Abs. 1 VVG in der Fassung vom 23.11.2007 –
gültig ab 1.1.2008 – kann der Dritte seinen Anspruch auf
Schadenersatz auch gegen den Versicherer geltend machen,
wenn es sich um eine Haftpflichtversicherung zur Erfüllung
einer nach dem Pflichtversicherungsgesetz bestehenden Ver-
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sicherungspflicht handelt, oder wenn über das Vermögen des
Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder
der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist,
oder ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist,
oder wenn der Aufenthalt des Versicherungsnehmers unbe-
kannt ist.

Der Anspruch besteht im Rahmen der Leistungspflicht des
Versicherers aus dem Versicherungsverhältnis und, soweit
eine Leistungspflicht nicht besteht, im Rahmen des § 117
Abs. 1 bis 4 VVG. Der Versicherer hat den Schadenersatz in
Geld zu leisten. Der Versicherer und der ersatzpflichtige
Versicherungsnehmer haften als Gesamtschuldner.

Absatz 2 lautet:
„Der Anspruch nach Absatz 1 unterliegt der gleichen Ver-
jährung wie der Schadenersatzanspruch gegen den ersatz-
pflichtigen Versicherungsnehmer. Die Verjährung beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem die Verjährung des Schaden-
ersatzanspruchs gegen den ersatzpflichtigen Versicherungs-
nehmer beginnt; sie endet jedoch spätestens nach 10 Jahren
von dem Eintritt des Schadens an.“

Diese Regelung findet im Verhältnis der Parteien unterein-
ander keine Anwendung, denn maßgeblich ist das Versiche-
rungsvertragsgesetz in der Fassung bis zum 31.12.2007. Der
Versicherungsvertrag zwischen dem Steuerberater B. und der
Rechtsvorgängerin der Beklagten ist unstreitig vor dem
1.1.2008 – dem Inkrafttreten des neuen Versicherungsver-
tragsgesetzes – abgeschlossen worden. Der hier maßgebliche
Versicherungsfall – die Falschberatung – ist ebenfalls vor dem
31.12.2008 erfolgt, nämlich zu Beginn des Beratungsverhält-
nisses im Jahre 2005.

Gemäß Art. 1 Abs. 1 EGVVG ist das Gesetz über den Ver-
sicherungsvertrag in der bis dahin geltenden Fassung bis zum
31.12.2008 anzuwenden auf Versicherungsverhältnisse, die
bis zum Inkrafttreten des Versicherungsvertragsgesetzes vom
23.11.2007 am 1.1.2008 entstanden sind (Altverträge), so-
weit in Abs. 2 und den Art. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt
ist.

Abs. 2 lautet:
„Ist bei Altverträgen ein Versicherungsfall bis zum
31.12.2008 eingetreten, ist insoweit das Gesetz über den
Versicherungsvertrag in der bis zum 31.12.2007 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.“

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Es handelt sich um
einen Altvertrag, dessen Versicherungsfall vor dem
31.12.2008 eingetreten ist.

1. Art. 1 EGVVG ist vorliegend die maßgebliche Übergangs-
vorschrift im Hinblick auf § 115 VVG.

a. In Rechtsprechung und Literatur wird uneinheitlich beur-
teilt, ob die Übergangsvorschriften sich lediglich auf mate-
riell-rechtliche Fragen des VVG beziehen, oder ob auch pro-
zessrechtliche Regelungen, wie etwa der neu eingeführte
§ 215 VVG als besonderer Gerichtsstand, ebenfalls unter
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diese Regelung fallen. Artikel 1 EGVVG ist als lex specialis zu
Art. 12 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Reform des Versiche-
rungsvertragsrechts und den allgemeinen Übergangsrege-
lungen hier vorrangig zu beachten. Die Schaffung dieser
Vorschrift spricht dafür, dass der Gesetzgeber ein besonderes
von den Grundregeln abweichendes Übergangsregime
begründen wollte im Rahmen des Versicherungsrechts.

Dem Wortlaut ist nicht zu entnehmen, dass unterschiedliche
Zeiträume für das Inkrafttreten materiell-rechtlicher oder pro-
zessrechtlicher Regelungen gelten sollten. Da auch in Art. 1
Abs. 2 EGVVG vom Wortlaut her kein Unterschied zwischen
materiell-rechtlichen und prozessrechtlichen Regelungen ge-
troffen wird, lässt dies den Rückschluss zu, dass auch inso-
weit keine Trennung folgen sollte, auch wenn grundsätzlich
prozessrechtliche Regelungen möglichst bald in Kraft treten
sollen, weil insoweit kein besonderes Schutzbedürfnis der
Betroffenen für entsprechend lange Übergangsregelungen
besteht. Auch wenn in der Gesetzesbegründung zu Art. 1
Abs. 1 EGVVG von „vertragsrechtlichen Regelungen“ die
Rede ist, so hat dies in den Gesetzestext keinen Eingang
gefunden, was ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Vor diesem Hintergrund geht das Gericht davon aus, dass die
Übergangsvorschrift des Art. 1 EGVVG für sämtliche Vorschrif-
ten des VVG in der neuen Fassung maßgeblich ist (vgl. inso-
weit OLG Braunschweig v. 5.10.2011 – 3 W 43/11 m.w.N.,
OLG Naumburg v. 15.10.2009 – 4 W 35/09, zitiert n. juris).

b. Dies gilt auch für den Direktanspruch nach § 115 VVG,
auch wenn es sich nicht um einen Anspruch zwischen Ver-
sicherungsnehmer und Versicherer handelt, und der Ver-
sicherungsvertrag selbst nicht betroffen ist. Es kann insoweit
dahinstehen, ob diese Regelung noch im weitesten Sinne
unter das „Versicherungsverhältnis“, das in Art. 1 EGVVG
genannt ist, fällt, oder dies auszuschließen ist, weil es sich
insoweit eher um einen Anspruch überwiegend deliktsrecht-
licher Natur handelt (vgl. Prölls/Martin, EGVVG Art. 1 Rdnr. 6
und Schneider, VersR 2008, 859).

Die Übergangsvorschrift ist dem Willen des Gesetzgebers zu-
folge dem Art. 229 § 5 EGBGB angenähert, welcher den Über-
gang von neuem und altem Schuldrecht im Hinblick insbeson-
dere auf Dauerschuldverhältnisse regeln sollte. Im Rahmen
des Art. 229 § 5 EGBGB stellte sich eine vergleichbare Frage
im Hinblick auf Ansprüche deliktsrechtlicher Natur nicht. Vor
diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass zumindest
in entsprechender Anwendung die Übergangsvorschrift auch
auf den extra im Versicherungsvertragsgesetz geregelten
neu gefassten § 115 VVG anzuwenden ist (vgl. Brand in:
VersR 2011, 557 m.w.N.; LG Hannover v. 15.11.2012 –
8 O 337/11; OLG Nürnberg v. 21.6.2012 – 5 W 1109/12,
jew. zitiert n. juris).

Auch die Argumentation, es entstünde bei der Anwendung
des Art. 1 Abs. 2 EGVVG auf § 115 VVG eine Regelungs-
lücke im Hinblick auf den Direktanspruch des Geschädigten
gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer, weil § 3 PflVG a.F.
ersatzlos gestrichen ist und dieser durch § 115 VVG n.F. er-
setzt wurde, überzeugt letztendlich im Hinblick auf die vor-
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GI Literaturhinweise

Steuerberatervergütungsverordnung: StBVV

Dieser Standardkommentar zur Steuerberatervergütungs-
verordnung deckt alle für Rechtsanwälte und Steuerberater
relevanten Bereiche ab: Gebührenrecht für Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften
(StBVV) – Anwendung des Gebührenrechts des RVG für
Tätigkeiten des Steuerberaters – Gebührenrecht für mit dem
Beruf des Steuerberaters „vereinbare Tätigkeiten“ (§ 57
StBerG) – Steuerliches Kostenrecht.

Die 6. Auflage wurde grundlegend überarbeitet und neu
strukturiert. Den Schwerpunkt der Neuauflage bilden u.a.
die vielen Aktualisierungen durch das 2. Kostenrechtsmoder-
nisierungsgesetz sowie die 3. Verordnung zur Änderung
steuerlicher Verordnungen. Zielgruppe sind Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Verlag C.H.BECK, 6. Auflage 2017, Buch, XXIV. 872 Seiten, in Leinen,
119,– €, ISBN 978-3-406-68607-8

Berufshaftpflichtversicherung der Rechtsanwälte

Die vorliegende Kommentierung erläutert die marktüblichen
Versicherungsbedingungen der Rechtsanwaltshaftpflichtver-
sicherung, deren Bedeutung in jüngster Zeit genauso wie die
Höhe der Deckungssummen zunimmt. Die Bedingungen
entsprechen in weiten Teilen auch denen für die Berufshaft-
pflichtversicherung der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Die Kommentierung von Diller ist deshalb auch für diese
Zielgruppen relevant.

Die Neuauflage bietet praxisnahe Erläuterungen aller Pro-
bleme in dieser Versicherungssparte. Sie berücksichtigt Ver-
änderungen des Bedingungswerks, insbesondere der Policen
für Syndikusanwälte, sowie Entwicklungen in Rechtsprechung,
Praxis und Wissenschaft. Zielgruppe: Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und Notare.

Verlag C.H.BECK, 2. Auflage 2017, XXVIII. 370 Seiten, in Leinen
119,– €, ISBN 978-3-406-68222-3

GI Literatur-Ecke

Borgmann: Die Rechtsprechung des BGH zum Anwalts-
haftungsrecht von Mitte 2015 bis Mitte 2016, NJW
2016, 3412

Kallenbach: 5-facher RVG-Satz: Marktangemessenes
Honorar nicht sittenwidrig, AnwBl Online 2017, 82

liegende Fallgestaltung nicht. § 115 VVG ist extra in das
Gesetz zur Regelung des Versicherungsverhältnisses aufge-
nommen worden und nach dem Willen des Gesetzgebers in
der Neufassung nur in eng begrenzten Ausnahmefällen be-
gründet. Er hat sich bewusst gegen eine Ausweitung der
Möglichkeit entschieden, was dafür spricht, dass eine soforti-
ge Geltung ab Wirksamwerden des VVG für Direktansprüche,
die zuvor nicht gesetzlich geregelt waren, also andere als
diejenigen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, nicht zwingend
vorgesehen ist.

2. Abzustellen für die Frage des anwendbaren Rechts ist aus
oben genannten Gründen auf den Eintritt des Versicherungs-
falls. Nicht maßgeblich ist der Erlass der belastenden beiden
Steuerbescheide am 11.4.2012, auch wenn dieser nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung maßgeblich für den
Beginn der entsprechenden Verjährungsfristen (vgl. BGH,
NJW 1992, 2766) und ab diesem Zeitpunkt der Schaden
tatsächlich bezifferbar entstanden ist.

Daran ändert auch die in Art. 1 Abs. 2 EGVVG getroffene
Regelung, die Verjährungsfristen im Deckungs- und Haf-
tungsverhältnis seien gleichzusetzen, Versicherungsnehmer
und Versicherer hafteten dem Geschädigten gegenüber als
Gesamtschuldner, nichts. Dadurch soll eine einheitliche
Fristenregelung gewährleistet werden.

Entscheidend ist vielmehr das Ereignis, das Haftpflichtver-
sicherungsansprüche gegenüber dem Versicherungsnehmer
zur Folge haben könnte. Gemäß §§ 1, Abs. 1, 5 Abs. 1 der
hier zugrunde zu legenden AVB-WSR begründet die Pflicht-
verletzung des Versicherungsnehmers, der Verstoß, der Haft-
pflichtansprüche auslösen kann, den Versicherungsfall. Dies
ist vorliegend die behauptete Falschberatung 2005, die vor
Inkrafttreten des neuen VVG stattgefunden haben soll.

3. In Anwendung des Versicherungsvertragsgesetzes in der
alten Fassung bis 31.12.2007 steht dem Kläger kein Direkt-
anspruch zu. Ein Direktanspruch war – mit Ausnahme der
Kfz-Haftpflichtversicherung – nicht vorgesehen.

Auch die zwischenzeitliche Insolvenz des Steuerberaters B.
ändert nichts. Gemäß § 157 VVG a.F. kann der Kläger im
Insolvenzfall abgesonderte Befriedigung aus der Entschädi-
gungsforderung verlangen. Grundsätzlich ist jedoch gem.
§ 154 Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. die Feststellung und Fälligkeit
des Anspruchs im Verhältnis Schädiger und Geschädigter
vorauszusetzen (vgl. BGH, VersR 1991, 414).

Daran fehlt es hier. Gegenüber dem Steuerberater B. ist der
Anspruch weder durch rechtskräftiges Urteil, noch durch
Anerkenntnis oder einen Vergleich festgestellt. Auch ist nicht
vorgetragen, dieser Anspruch sei zur Insolvenztabelle fest-
gestellt.

4. Ob tatsächlich Pflichtverletzungen des Steuerberaters vor-
liegen und diese zu einem kausalen Schaden geführt haben,
kann aus oben genannten Gründen dahinstehen. (...) •
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Digitaler Kodex

Mit DSGVO

Der Begriff „digitale Revolution“ fällt seit einigen Jahren, um zu beschreiben, wie

umfassend der informationstechnologische Fortschritt die industrielle Produktion,

die Kommunikation und den Handel umwälzt und damit zugleich das IT- und Daten-

schutzrecht vor neue Herausforderungen stellt.

Das nun in fünfter Auflage erschienene „Handbuch EDV-Recht“ ist der digitale

Kodex für das Zeitalter der Informationstechnologie. Professor Dr. Jochen Schneider

begleitet, erschließt und prägt das IT- und Datenschutzrecht seit seiner Entstehung.

Die zahlreichen Mustertexte, Beispiele und Verweise auf maßgebliche Rechtspre-

chung und Literatur machen das Werk zu einemMuss für alle IT-Rechtspraktiker.

Leseprobe und Bestellung unter www.otto-schmidt.de/sc5

Jochen Schneider

Handbuch EDV-Recht
IT-Recht mit IT-Vertragsrecht, Datenschutz,

Rechtsschutz und E-Business. Herausgegeben

von RA Prof. Dr. Jochen Schneider. Bearbeitet von

RA Ludwig Antoine, RA Frieder Backu, RAin Dr.

Irene Bayer, RAin Elke Bischof, RAin Isabell Conrad,

RA Thomas Graf, LL.M., RAin Ines Hassemer, RAin

Danielle Hertneck, RA Fabian Kahlert, RA Prof. Dr.

Timoleon Kosmides, RAin Dr. Romina Polley,

RA Prof. Dr. Jochen Schneider, RA Bernd Suchom-

ski, LL.M., und RAinMichaelaWitzel, LL.M. 5., neu
bearbeitete Auflage 2017, 3.312 Seiten, Lexikon-
format, gbd. 199,– €. ISBN 978-3-504-56094-2
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Worauf Sie sich verlassen können:
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorge-
lösungen, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden
aus Industrie, mittelständischen Unternehmen, den Freien
Berufen und Privathaushalten.
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Produktkonzepte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
sowie ein exzellenter Service. Die HDI Versicherung AG
bietet ein breites Leistungsspektrum, das alle Bereiche der
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